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Mitteilungen des Gemeinnutzigen Cenfrums für Hochschulentwicklung GmbH

Modelle und Erfahrungen aus fünf
Ländern zum Thema Studiengebühren

wurden auf der Konferenz des HE

vorgestellt.

Sind Studiengebühren

das Ende der Chancen-

glei ch heit? Stud ente n -

protest vor der Biele-

felder Stadthalle.

lntefnqtiOnOle Die Hochschutrel<torenl<onferenz hat den Stein ,,studiengebühren" in das

KOnfgfenZ stille und tiefe Wasser der Hochschulfinanzierung geworfen und damit hef-

StUdiengebühren :1.*:l y-tt't'schtag erzeugt' Die HRK hat daher das Gemeinnützige Cen-

trum für Hochschulentwicl<tung, das eine gemeinsame Gründung von HRK

Einleitendes Referot, und Bertelsmann Stiftung ist, gebeten, die heutige Veranstattung durchzu-
Professor führen, um einen Beitrag zur Verbesserung des lnformationsstandes und
Dr Hons-Uwe Erichsen, damit hoffenttich auch zur Versachtichung einer mit Emotionatität und
PrÖsident der HochschUl- durchweg eindimensionat geführten Diskussion zu leisten.
rektorenkonferenz (H Rl()

Die Hochschulrel<torenkonferenz hat den l(omptex Studiengebühren
in den letzten eineinhatb Jahren ats Teitaspekt des Themas ,,Künftige
Finanzierung der Hochschuten in Deutschland" disl<utiert. Lassen Sie

mich den Disl<ussionszusammenhang hier l<urz wiedergeben, um auf-

zuzeigen, welche Ausgangssituation und wetche Beweggründe uns
verantaßt haben, dieses offensichttich heil<te Thema aufzugreifen.
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lrureRruRroNALE l(oru rrRrNz
STuoTENGEBüHREN

IrurEnruRroNALE Moorlle
UND ERFAHRUNGEN

Eine Veronstoltung des CHE
Centrum für Hochschulentwicklung

om 13. Moi 1996 in der Stodtholle Bielefeld



Prof. Dr. Hans-lJwe Erichsen: ,,Können die Rahmen'

bedingungen für Studium und Lehre durch eine

finanzielle Beteiligung der Studierenden an den

Kosten des Studiums verbessert werden?"

Dre UrrenFrNANztERUNG GEFAHRDET

DIE QUALITAT VON STUDIUM UND LENNT

Die Hochschulen in der Bundesrepubtik Deutschland

sind seit Jahren unterfinanziert. Seit Mitte der Toer lah'
re haben die Finanzzuwendungen des Staates mit der

expansiven Entwicklung des Hochschulbereiches nicht

mehr Schritt gehalten. Die Entwicklung von Mitteln,
Stellen und Studienp[ätzen btieb weit hinter der Ent-

wicklung der Studienanfänger- und Studierendenzahlen

zurück. Der AnteiI der Hochschulausgaben am Brutto-

sozialprodukt ist seit 7977 um zz Prozenl gesunken.

Das jährtiche Defizit betäuft sich in Preisen von 1993

auf mindestens 6 Mrd. DM. Dies ist zumindest der

Betrag, auf den sich Bund und Länder im sogenannten

Eckwertepapier verständigt haben.

Nach Prognosen der Kultusministerkonferenz wird die

ZahI der Studienanfänger in den nächsten r5 Jahren

um mindestens 25 Prozent ansteigen. Der Trend zu

höheren Ausbitdungsabschlüssen hält weiter an. Paral-

leI zum weiteren Wachstum der Studienanfänger- und

Studierendenzahlen wird sich in den nächsten Jahren

ein Generationswechsel bei den Professorinnen und

Professoren vollziehen. Der rasche Ausbau der Hoch-

schulen in den 6oer Jahren und der Ausbaustopp seit

Mitte der Zoer Jahre haben zu einer verzerrten Alters-

struktur geführt. Deshatb werden in den kommenden

r5 Jahren überproportional viele Hochschul[ehrer und

Hochschullehrerinnen, insgesamt elwa 314 des Bestan-

des, aus dem Dienst ausscheiden. ln diesem WechseI

liegt zwar eine Chance für die Erneuerung der Hoch-

schulen, vor allem für die Besetzung neuer Wissen-

schaftsfetder, für innovative Entwicklungen im Bereich

von Forschung und Lehre. Die Wahrnehmung dieser

Chance, d.h. die Runderneuerung des Profils der einzel-

nen Hochschule wird aber zugleich zusätzliche lnves-

titionen nicht unerheblichen Ausmaßes erfordern.

Da die öffenttichen Haushalte durch die konjunl<ture[-

Ien und strul<turetlen Probteme der Wirtschaft und

d urch die Kosten der Vereinigung der beiden deut-

schen Staaten finanzie[[ außerordenttich betastet
sind, besteht derzeit wenig Hoffnung, daß der Staat,

d.h. in erster Linie die Länder, seiner Finanzverant-

wortung nachkommt und die Deckungs[ücke in

absehbarer Zeit mit staattichen Mitteln geschtossen

werden kann. Daß ein Land wie die Bundesrepublik

Deutschtand ein Hochschulsystem der ietzigen Größe

benötigt, ist weitgehend unumstritten. Zur Größe

muß indes Qualität kommen. Von der Quatität von

Qualifil<ation und Forschung und damit von der Lei-

stungsfähigl<eit der Hochschuten wird es entschei-
dend abhängen, ob die Bundesrepubtik auf wirt-
schafttichem Gebiet i nternationaI kon l<urrenzfähi g

bteibt. Die Studierenden müssen eine Ausbildung
erhalten, die sie auf einen zunehmend global ausge-

richteten Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig macht. Die

Hochschutforschung muß Antworten auf die grundle-

genden Fragen der Zeit finden und in Produkten
umsetzbare innovative Erkenntnisse und ldeen her'

vorbringen.

Den Hochschulen ist es in der Vergangenheit gelungen,

trotz des nachlassenden finanzietlen Engagements des

Staates ihren Aufgaben gerecht zu werden. lhr Anteil

an der Forschung in der Bundesrepublik betäuft sich

gegenwärtig auf q Prozent. Sie bitden nach wie vor
weitgehend den wissenschaftlichen Nachwuchs aus.

Zudem haben sie von Jahr zu Jahr die Zaht der erfolg-

reichen Absolventen vergrößern können. Deren Zah[ [ag

im Jahre 7993 um 56 Prozent höher als im lahre ry77.

Diese Erfolgsmeldung hat iedoch auch ihre Schattensei-

ten. Bedingt durch die permanente Überlastsituation
haben sich die Studienbedingungen dramatisch ver-

schlechtert. Ein Ergebnis davon sind im internationaten
Vergleich zu [ange Studienzeiten. Ein Drittel der Anfän-

ger schließen aus atlerdings sehr unterschiedtichen
Gründen - aber in der Regel mit Erkenntnisgewinn - ihr

Studium nicht ab.

Ene SncrlrcHE DtsKussloN üaen SruolENGE'
BÜHREN IST NöTIG

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die

Rahmenbedingungen für Studium und Lehre durch eine

finanzielle Betei]igung der Studierenden an den Kosten

des Studiums verbessert werden können. Die Meinun-

gen dazu sind unterschiedlich, parteiübergreifend kon-

trovers und nicht selten von Stammtischniveau.
Während Studiengebühren für die einen eine wiltkom-

mene zusätzliche Einnahmequelle für den Hochschu[-

bereich sind, die zudem positive Steuerungseffekte
auf das Studier- und Lehrverhalten auslösen und Ver-
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teitungsungerechtigkeiten zwischen Akademikern und

Nicht-Akademikern beseitigen können, während teitwei-
se gehofft wird, mit Hilfe von Studiengebühren, die

,,gute atte" elitär geprägte Universität restaurieren zu

können, werden sie von den anderen gleichgesetzt mit
dem Ende der sozialen Chancengteichheit, mit der Ein-

schränkung der freien Wahl des Berufes und mit einer
gewo[tten Drosselung des Hochschulzugangs.

Hier gitt es die Diskussion zu versachlichen. Es müssen

Antworten auf folgende Fragen gefunden werden:

Hatten Studiengebühren grundsätztich Kinder aus ein-

kommensschwächeren Schichten vom Studium ab oder
ist es im Gegenteil so, daß das derzeitige l<ostenlose

Studium eine Förderung von Privilegierten mit öffentti-
chen Mitteln bedeutet? Führen Studiengebühren zu

einer Ver[ängerung des Studiums, weiI sie zusätzliche
Erwerbstätigkeit der Studierenden erzwingen oder stel-
len sie einen wirksamen Steuerungsmechanismus zur
Verbesserung von Studieneffizienz und -quatität dar? ln
welchem Verhältnis stehen Einnahmen und Verwat-
tungsa ufwand?

Seit Mitte der 5oer Jahre wurde die Hochschulausbi[-
dung in der Bundesrepubtil< überwiegend ats öffentli-
ches Gut angesehen. Es wurde mit Recht darauf hinge-
wiesen, daß es für einen demol<ratischen Staat von
hoher, wenn nicht existentieller Bedeutung sei, eine
große Zah[ ,,aufgel<lärter" und gut gebitdeter Bürger zu

haben, daß also nicht in erster Linie die Studierenden
oder ehemaligen Studierenden profitieren, sondern
Wirtschaft und Gesetlschaft insgesamt. Die Finanzie-
rung der Hochschulen, und zwar auch die gesamte aus

dem allgemeinen Steueraufkommen ist atso durchaus
zu rechtfertigen.

Heute setzt sich in der Wirtschaftstheorie mehr und
mehr die Auffassung durch, daß die Hochschulausbi[-
dung den Charakter des ,,öffenttichen Gutes" verloren
hat. Daran ist sicher richtig, daß die l<risenhafte Zuspit-
zung der Situation der öffenttichen Finanzen den Blick

dafür geschärft hat, daß die Hochschulausbildung nicht
nur für das Verhalten der Bürger im Staat, ihre wirt-
schaftliche und soziale Wohtfahrt von Bedeutung ist,
sondern daß sie auch die Erringung von Einkommens-
vorteilen für den einzetnen bedeutet. Es wird auch
darauf hingewiesen, daß Al<ademiker humanere
Arbeitsplätze und größere Handtungs- und Entfattungs-
spieträume ats Nicht-Akademil<er haben. Aufgrund die-

ser Tatsachen habe die Nachfrage nach einer Hoch-

schutausbitdung als Teil privater Zul<unftsvorsorge eine

solche Eigendynamik entwickett, daß sie einer generet-

len Stützung durch den Staat nicht mehr bedürfe. Vor
diesem Hintergrund sei eine zumindest teitweise priva-

te Finanzierung der Hochschutausbitdung angezeigt.
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Das EinnahmepotentiaI aus Studiengebühren ist
beträchtlich. Würde nur jeder zweite der knapp r,9 Mio
Studierenden pro Semester 1.ooo DM aufbringen, so

wären dies knapp z Mrd. DM jährtich, immerhin etwa
r/3 des aufgezeigten Deiizits. Und Vermögen ist im pri-

vaten Bereich im Gegensalz zum öffenttichen reichtich
vorhanden, wenn wir uns altein vergegenwärtigen, daß

in den l<ommenden ein bis zwei Jahrzehnten Privatver-
mögen in einem Umfang vererbt werden, der in etwa
der gegenwärtigen Staatsverschuldung der Bundesre-
publil< entspricht.

Eine finanzielte Beteitigung an den l(osten des Studi-
ums kann eine Atternative zu den vermehrten Bestre-
bungen sein, übertange Studienzeiten durch die Hoch-

schulen gängelnde Rechtsvorschriften einzuschänken.
Sie würde sicher dazu beitragen, den möglichen
Mißbrauch des Studierendenstatus zu verhindern. Es

ist auch nicht von der Hand zu weisen, daß die Effek-

tivität des Studiums dadurch gesteigert wird, daß ein

Preis für die Leistungen gefordert wird, die von den
Studierenden bei ihrem Studium in Anspruch genom-

men werden. Jeder Studierende müßte für sich aus-
loten, ob l(osten für das Studium durch die damit
verbundenen nicht-monetären Vorteite und die Ein-

kommenserwartung sinnvoll sind. Für die Hochschuten

und den Lehrl<örper l<önnten sich Quatitätsdefizite in

einer nachlassenden Nachfrage und damit in einem
Rückgang des Gebührenaufkommens bemerkbar
machen. Quatitätsdefizite würden sich deutticher als
bisher auswirl<en. Es käme zu einem Wettbewerb um

Studierende, der über konl<urrenzfähige Siudienein-
gangsprofiIe und attral<tive Studienbedingungen
geführt würde. Der Einfluß der Studierenden auf die
Gestattung und Qualität von Lehre und Curricuta wür-
de erhebtich gesteigert, da an den l(osten Beteiligte
einen Gegenwert für ihr Geld einfordern können und
werden. Dadurch würde ein Element des Wettbewerbs
eingeführt, das im Forschungsbereich bei der Einwer-

bung von Drittmitteln schon jetzt zu beobachten und

als positiv zu werten ist.

SruorrneEBüHREN DüRFEN NrcHT zu sozlALER
SElErnor FüHREN

Studiengebühren sind aus meiner Sicht dann unter kei-
nen Umständen akzeptabel, wenn sie zu sozialer
Zugangsselektion führen. ln diesem Zusammenhang ist
darauf hinzuweisen, daß der Zugang zum Studium trotz
a[[er seit den 6oer Jahren ergriffenen Maßnahmen atles

andere als sozia[ ausgewogen ist. ln den alten Ländern

studieren etwa 35 Prozent eines Altersjahrgangs, in

den neuen Ländern etwa 23 Prozent. Differenziert man

nach der Höhe des Einkommens der Eltern der Studie-
renden, so zeigt sich, daß die Beteiligungsquote bei
den unteren 75 Prozent der Einkommensbezieher in
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den alten und in den neuen Ländern unterdurchschnitt-

lich ist, während die Bitdungsbeteiligung der l(inder

aus jenen Famitien, die am besten verdienen, weit über

dem Durchschnitt tiegt. Diese Diskriminierung nach Ein-

kommen, so zeigen soziatwissenschafttiche Untersu-

chungen, finden nicht an der Schnittstetle zwischen

Schulausbildung und Hochschutausbitdung statt. Es

zeigt sich vielmehr, daß der Differenzierungsprozeß
weit vorher in der Schule einsetzt, daß atso aus den

unterschiedlichsten Gründen wie höhere Bewertung

von Bildung, bessere Förderung, Nachhitfe etc., die

Kinder aus den oberen Einl<ommensschichten eher die

Chance haben, die Hochschulzugangsberechtigung zu

erwerben. lst erst einmaI das Abitur erworben, so

unterscheiden sich l(inder aus niedrigen und aus

hohen Einkommensschichten l<aum in der Bereitschaft,

ein Studium aufzunehmen, obwohl den l(indern aus

einkommensschwächeren Familien schon gegenwärtig

durch den Dartehensteit des BAföG eine erhebtiche

finanzieIte Belastung zugemutet wird, die durch Privati-

sierung des Darlehensanteils auch noch gesteigert wer-

den soll.

Es muß also festgestetlt werden, daß trotz Gebühren-

freiheit, trotz des Postutats der sozialen Chancenge-

rechtigkeit, trotz Ausbitdungsförderung an unseren

Hochschulen nach wie vor überwiegend l(inder
begüteter Familien ausgebitdet werden und sie auf
diesem Wege wieder die besseren beruflichen Aus-

gangspositionen und Einl<ommenschancen reprodu-

zieren.

Finanzwirtschafttiche Untersuchungen zeigen schließ-
tich, daß es dem Akademiker in der RegeI gelingt,
während seines Erwerbslebens einen deutlichen Ein-

kommensvorsprung gegenüber Erwerbspersonen ohne

Hochschutabschtuß zu realisieren. Ob das in diesem

Zusammenhang gebrachte Argument zutrifft, daß die

Steuermittei, aus denen das staatliche Hochschulsy-

stem finanziert wird, überwiegend von nicht-al<ademi-

schen Erwerbstätigen mit niedrigeren Einl<ommen auf-

gebracht werden, daß es also hier zu einer mittelbaren

Umverteilung von unten nach oben kommt, erscheint

mir atlerdings zweifelhaft .

Festzuhalten bteibt:

ffi Wer mehr soziale Chancengleichheit im Bitdungsbe-

reich witt, muß sein Augenmerk schon auf die Schute,

nicht erst auf die Hochschule richten.

ffi An den bundesdeutschen Hochschu[en studieren zu

einem guten TeiI Kinder aus gutsituierten Famitien.

Eine Studiengebühr von 1.ooo DM je Semester l<önnte

von ihnen oder ihrer Famitie - meines Erachtens eine

weitere wichtige Frage - überwiegend ohne Einschrän-

kung ihres Lebensstandards und ohne die Folge sozia-

[er Setektion für den Hochschulzugang aufgebracht
werden.

Dle FlnnulERUNG DES HocHscHULsYsrEMs soLL-
TE AN QUru.TAT UND EFFIZIENZ ORIENTIERT SEIN

Die Einführung von Studiengebühren birgt allerdings
die durchaus ernstzunehmende Gefahr, daß der Staat

die Einnahmen aus Gebühren zum Anlaß nimmt, sein

finanziettes Engagement im Hochschutbereich noch

weiter zu drosseln. Um dieses zu vermeiden, müßte

die Einführung von Gebühren von einem veränderten

System der Hochschulfinanzierung begteitet sein. Es

müßte an der Erfüttung der Aufgaben der Hochschulen

in Forschung und Lehre in qualitativer und quantitati-

ver Hinsicht orientiert sein, Voraussetzungen und An-

reize für einen effizienten Einsatz der Mittel schaffen

und weitere Finanzierungsquellen, etwa im Hochschu[-

bau, erschtießen. Die Finanzierung müßte formelge-

bunden auf der Grundlage empirisch ermittelter
l(osten und Leistungen und unter Berücl<sichtigung
proiel<tierter Aufgabenwahrneh mun g i n Forsch un g,

Lehre und Dienstleistung und damit transparent und

berechenbarer erfotgen. Dies muß sowohI für die dem

Hochschulbereich insgesamt zur Verfügung gesteitten

Mittet als auch für die Zuwendung an die einzelne
Hochschute getten.

Angesichts der Finanzsituation der Hochschulen und

angesichts des Fehtens der Bereitschaft der Potitil<, die

l(onsequenzen aus Sonntagsreden zu ziehen und zu

einer Anderung der finanzpolitischen Prioritäten zu

l<ommen, tun wir gut daran, nicht weiter das Spiel des

Austauschs festgefügter Meinungen und Vorurteite zu

betreiben. Wir sollten vielmehr bei der Suche nach

einer Antwort auf die sich stetlenden Fragen die Erfah-

rungen des Auslandes nutzen. Die anschließenden
Referate des heutigen Tages informieren uns darüber,

wetchen Weg andere Länder gegangen sind, wetche

Fragen sie gestellt, welche Effekte die Einführung von

Studiengebühren gehabt haben. ':.
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Studien ühren in Jopon
r, Dr.h,c,mu Nishihqro

Professor on der Wosedo-Universitöt in Tokio
Direktor des Europozentrums der
Wosedo-Universitöt in Bonn

l. Dns eeeelwÄnncE BILD DER HocHscHULE
rn hprur

Nach dem Ende des Zweiten Weltl<rieges wurde das
Schulwesen in Japan im Gegensatz zu Deutschtand unter
dem Einftuß der USA gründtich reformriert. Die ,,Verord-
nung für die Kaisertiche Universität" wurde ry47 abge-
schafft, und die Hochschuten wurden nach der Reform
des ,,Gesetzes zur Schuterziehung" van t949 zum einen,
je nach der Eigenschaft ihrer Gründer in staatliche, l<om-

munate oder private Hochschuten gegtiedert, und zum
anderen in vierjährige Universitäten bzw. in zweijährige
,,1(urzzeit-Universitäten" sog.,,J unior Colteges" untertei [t.
Die staatliche Universität wird vom Staat gegründet und
finanziert, die l<ommunaten von den präfekturen oder
den Städten und die privaten Hochschulen von einer
staatlich genehmigten juristischen person.

Zu beachten ist, daß auch die privaten Hochschulen,
vor altem bei der Errichtung einer neuen Lehreinrich-
tung, den geltenden,,Maßstab zur Errichtung einer
Hochschule" erfü[[en müssen, um vom Staat genehmigt
zu werden. Die Besonderheit der privaten Hochschule
tiegt deshatb zum einen in der Freiheit auf dem Gebiet
der Finanzierung und der Lehr- und Forschungstätigkeit
über den oben genannten Maßstab hinaus und zum
anderen in der ihr eigenen Tradition im Sinne ihrer
Gründungsidee. die die Mentatität der Absolventen
wesenttich bestimmt.

ll. AuaemelNEs zu DEN STUDIENGEBüHREN

,APANTSCHER HOCHSCHULEI{

ln Japan bezahlt der Studierende, anders als in Deutsch-
land, sowohl auf privaten als auch auf staatlichen und
kommunaten Hochschuten Studiengebühren, und zwar
seit Anbeginn der Geschichte der Hochschulen.

Der Begriff ,,Studiengebühren" umfaßt in Japan ,,Unter-
richtsgebühren",,,Gebühren für die Einrichtungen,. und
,,lm matriku lationsgeb üh ren".

Wenn man dem Grundsatz der gleichen Ausbildungs-
mögtichkeiten für alte folgen wotlte, dürften keine
Studiengebühren erhoben werden, weil ansonsten die
Möglichl<eit der Bezahlung der Studiengebühren vom
Reichtum des Studierenden oder seiner Famitie abhinge.

l-l] s

Die Abschaffung der Studiengebühren würde auch von
dem Gedanken her berechtigt, daß sich jedes Hoch-
schulsystem auf die Entwicl<tung der Geseltschaft und
daher indirel<t auf die Wohtfahrt ganzer Völl<er vorteit-
haft auswirl<t. Aufgrund dieser beiden überlegungen
müßten die l(osten für die Hochschulen dann wie in
Deutschtand über die Steuern finanziert werden.

Andererseits ist aber auch nicht zu leugnen, daß dann
die Studierenden auf l(osten der Atlgemeinheit Vorteite
genössen. Wenn man allerdings darauf Gewicht legen
würde, wäre es gerechter, wenn der Studierende in
Form von Studiengebühren einen Teit der l(osten der
HochschulausbiLdung selbst trüge, wenn auch die ganze
Geseltschaft tetzttich von den Hochschutabsolventen nur
profitieren l<ann. Andernfalts l<äme es zu einer Ungteich-
heit zwischen Studierenden und Nicht-studierenden.

Dr. Haruo Nishihara, hier mit Prof. Dr. Detlef Mülter-Böling:
,,Mir, einem ausländischen Akademiker, scheint die größte
Gefahr gerade im Bereich der wirtschaftlichen Notlage der Uni-
versitäten und der damit verbundenen überlastung der pro-

fessoren zu liegen."

ln Japan hat man von Anfang an diese Meinung vertre-
ten und rron daher auch auf den staattichen Universitä-
ten Studiengebühren erhoben. über die Zusammenset-
zung des Betrags der Gebühren an den staattichen
Hochschuten gibt es bedauerticherweise l<eine offizie[-
len Angaben. Da das System der Studiengebühren auf
der oben genannten Meinung beruht, werden die Vortei-
te, die der Studierende aus seinem Studium zieht, als
ein BestandteiI der Gebühren gerechnet. Natürtich geht
diese Rechnung nicht ganz auf, aber dies ist auch
überhaupt nicht nötig, weil bei der Festlegung des
Gebührenbetrages auch die durchschnittliche Beta-
stungsfähigl<eit des Studierenden oder seiner Familie
berüci<sichtigt werden muß. Darüber hinaus muß der
Staat die Differenz des Gebührenbetrages zwischen
staattichen und privaten Hochschulen beachten, weil es

ungerecht wäre, wenn der Studierende auf der privaten
Hochschute gegenüber dem Studierenden auf der
staattichen erheblich höhere Gebühren bezahten müß-
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te, obwohl der Unterricht auf beiden sehr ähnlich ist.

Selbstverständtich wäre eine solche Überlegung

unnötig, wenn die Unterrichtskapazitäten und -qualitä-

ten a[[er staatlichen Hochschulen die Hoffnung der

begabten Abiturienten erfü[]en könnten. ln der Tat

könnten die begabten Abiturienten gar nicht alle eine

Hochschule besuchen, gäbe es die privaten Hochschu-

len nicht. Deshatb ist eine Verringerung der Gebühren-

differenz zwischen staatlichen und privaten Hochschu-

len unbedingt notwendig.

lll. Dte FTNANztELLE SrnurruR
DER JAPANISCHEN HOCNSCXUIE

UND DIE STUOITIETBUHREN

Die finanziel[e Struktur staatlicher
und privater Hochschulen in JaPan

ist ganz verschieden. Der Anteil der

Zuteilungen vom Staatshaushalt
zum Sonderhaushalt für staatliche

Bildungseinrichtungen belief sich

ry93 auf 64.5 Prozent und der

Anteil der Studiengebühren auf nur

9.r Prozent. Demgegenüber lag der

Anteil der staatlichen Zuschüsse für

die privaten Hochschulen im selben

Jahr bei 7.6 Prozent, während der

Anteil der Studiengebühren 52.7
Prozent ausmachte.

Die Differenz bei den Studiengebühren ist darauf

zurückzuführen, ob die Hochschule vom Staat oder von

einer privaten juristischen Person gegründet worden

ist. Die privaten Hochschulen sind lange Zeit zur Auf-

rechterhaltung ihrer Freiheit und Selbständigkeit vor

staatlichen Eingriffen ohne finanzietle Unterstützung

vom Staat betrieben worden. Als im Laufe der Nach-

kriegszeit die Kosten der Hochschulen immer weiter

stiegen, ist schtießlich in der letzten Hälfte der sechzi-

ger Jahre gegen den heftigen Widerstand der Studie-

renden eine Erhöhung der Studiengebühren auf mehre-

ren Universitäten eingeführt worden. Aus diesem Anlaß

erhielten die privaten Hochschulen im Jahre r97o erst'

mals staatliche Zuschüsse. 7975 wurde das ,,Gesetz zur

Förderung und Unterstützung der privaten Lehreinrich-

tungen" verabschiedet, das nicht nur den Hochschulen,

sondern auch a[len genehmigten privaten Schulen und

Kindergärten staatliche Zuschüsse bis zur Hälfte ihrer

laufenden Ausgaben (außer zeitweiligen Kosten wie

z.B. Baukosten) bewiltigt. Seitdem ist der AnteiI der

staatlichen Zuschüsse an deren Gesamteinkommen

iährtich gestiegen. r98o belief sich der Anteil der staat-

lichen Zuschüsse an den gesamten laufenden Ausga-

ben der privaten Hochschuten aut 29.5 Prozent. Aber

wegen der Verschlechterung der Lage der Staatskasse

ist dieser Anteil immer kleiner geworden. Seit 1985 ist

qtu-

zwar wieder eine leichte Steigerung zu verzeichnen,

aber die Anteilsquote ist insgesamt gesunken. Das

führte unweigerlich zu immer neuen Erhöhungen der

Studiengebühren auf den privaten Hochschulen und

damit zu Probtemen.

Hinsichtlich der staatlichen Hochschulen verhält es

sich ähntich. Seit der ersten Hälfte der siebziger Jahre

hat die Verschlechterung der staatlichen Finanztage

auch auf die Haushatte der staatlichen Hochschulen

einen ernsten Einfluß ausgeübt. Der AnteiI der Zutei-

lung vom Staatshaushalt zum Sonderhaushalt für

staatliche Bildungseinrichtungen halte t97t 83.5 Pro-

zent erreicht, aber seitdem ist diese Quote allmählich
gesunken und beläuft sich ietzt auf 62.8 Prozent.

Demgegenüber hat der Anteil der Studiengebühren
ständig zugenommen: von z,z Prozent t97o auf t4,5

Prozent t994. Der Anteil der Studiengebühren hat sich

auf den staatlichen Hochschulen seit t97z stufenweise

erhöht, so daß sich die Differenz dieses Betrages zwi-

schen staatlichen und privaten Hochschuten altmähtich

verringert hat. Ats Grund dafür hat das Kultusministeri-

um offiziell die Notwendigkeit einer Verringerung die-

ser Differenz angeführt. Dies ist sicher mit ein Grund

dafür, aber die eigentliche Ursache liegt in der immer

schtechter werdenden Haushaltslage der staatlichen

Hochschulen. Es könnte daher vermutet werden, daß

das Finanzministerium, das einen entscheidenden Ein-

ftuß auf den Haushaltsplan des Kultusministeriums
hat, von diesem eine Erhöhung der Studiengebühren
gefordert hat. Das Ministerium fordert ferner unter-

schiedliche Studiengebühren für die geisteswissen-

schaftlichen und die naturwissenschaftlichen Fakultä-

ten, was iedoch zu einer einseitigen Belastung der

Studierenden in den naturwissenschaftlichen Fakuttä-

ten führen würde. Das Kultusministerium hat sich bis-

Zusommenselzung des Einkommens von stootlichen
und privolen Hochschulen
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her gegen diese Forderung gewehrt und versucht, die
Studiengebühren vor dem Hintergrund der wirtschaft-
lichen Belastungsfähigkeit der Studierenden oder ihrer
Familien festzulegen.

lV. Dre wTRTscHAFTLIcHE BeusrunesFAHtcKElr
DER STUDIERENDEN UND IHRER FenaIIIen

Es wird sicher von der deutschen Seite gefragt, ob der
Studierende oder seine Familie, vor atlem seine Eltern,
einen so hohen Betrag wie den der Studiengebühren
aufbringen können, ob nur reiche Familien ihren Kin-
dern ein Hochschulstudium ermögtichen können oder
ob die Erhöhung der Studiengebühren einen gewissen
Einftuß auf die Auswahl der Kurse ausübt. ln Japan
bezahlen meistens die Eltern die Studiengebühren. Die
meisten Eltern kommen auch für die Lebenshaltungs-
kosten ihrer Kinder ganz oder zu einem großen Teil
auf. Der Betrag der Lebenshattungskosten unter Ein-
schluß der Studiengebühren für einen Studierenden je
nach Hochschule unterscheidet sich wie folgt: bei den
staatlichen Hochschuten betäuft er sich jährtich auf
7.445.ooo Yen (etwa 2o.ooo DM), bei den privaten auf
r.958.ooo Yen (etwa 27.5oo DM). Die Differenz zwi-
schen beiden entspricht fast den Studiengebühren.

Demgegenüber betief sich [aut Statistik das durch-
schnittliche Bruttoeinkommen 1993 auf 7.36o.ooo yen
(etwa ror.ooo DM). Das durchschnittliche Einkommen
der Eltern von Studenten der Waseda-Universität tiegt
bei etwa 11o.ooo.ooo Yen (etwa r5r.8oo DM), während
das Durchschnittseinkommen der Eltern von Studieren-
den anderer Hochschulen (r9 Universitäten) dagegen
nur etwa 1o.29o.ooo Yen (etwa 742.ooo DM) beträgt.
Das besagt jedoch noch nicht, daß nur reiche Familien
ihre Kinder eine Hochschule besuchen lassen können.
Es bleiben noch drei weitere Wege offen. Erstens ist es
in Japan üblich, daß die Eltern frühzeitig finanzietle Vor-
sorge für die Erziehung ihrer Kinder treffen. lhre Kinder
zur Hochschule oder zumindest aber auf eine höhere
Schule gehen zu lassen, ist für japanische Eltern eben-
so wichtig wie wenigstens einmal in ihrem Leben eine
eigene Wohnung zu haben oder ein Haus zu bauen.

Zweitens gibt es auch in Japan verschiedene Stipendien
für Studierende. Am wichtigsten ist das Stipendienpro-
gramm des von der Regierung finanzietI unterstützten
,,Japanischen Vereins für die Jugenderziehung", durch
den z.B. 7995 an 239.511Studierende ein zinsloses und
an 92.67o Studierende ein verzinstes Stipendium verge-
ben werden konnte. lnsgesamt 332.241 Studierende
aus Famitien, deren Einkommen eine bestimmte Höhe
unterschreitet, erhalten Stipendien des Vereins. Dane-
ben gibt es mehrere Stiftungen, die Stipendien verge-
ben. Die meisten sind von privaten Unternehmungen
oder Personen gestiftet und werden entweder an Stu-
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dierende bestimmter Hochschulen oder an frei ausge-
wählte Studierende vergeben. An meiner Universität,
der Waseda Universität, bekamen ry95 q,B5 prozent

aller Studierenden vom Japanischen Verein für die
Jugenderziehung und 9,77 Prozent von anderen priva-
ten Stiftungen oder von der Universität ein Stipendium.
lnsgesamt 25,62 Prozent der Studierenden bekamen
demnach irgendein Stipendium.

Drittens können die iapanischen Studierenden ziemlich
leicht durch Nebenerwerbstätigkeit Getd verdienen.
Laut Statistik haben r99z 873 Prozent a[[er Studieren-
den irgendeine Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt. Dar-
unter waren beschäftigt:

nur während der Ferien t9,2o/o

auch während des Semesters:

nur zeitweise
fast ständig

72,60/o

68,2o/o

Was die Frage nach den Auswirkungen der Erhöhung
der Studiengebühren anlangt, möchte ich auf zwei Tat-
sachen hinweisen. Erstens: Bis vor drei Jahren, als die
japanische Wirtschaft in die schwerste Krise seit dem
Zweiten Weltkrieg geriet, hat die Erhöhung der Studi-
engebühren fast keinerlei Auswirkungen auf die Kurs-
wahI der Abiturienten gezeigt. Zum Beispiel hatte auf
der privaten Waseda Universität die Zahl der Abiturien-
ten, die das Eintrittsexamen sowohl an einer staatli-
chen Universität als auch an der Waseda bestanden
hatten, und trotz der niedrigeren Studiengebühren
nicht eine dieser staatlichen Universitäten wählten,
sondern die Waseda, nicht abgenommen. Sie haben
vielmehr, obwohl die Studiengebühren erhöht worden
waren, noch zugenommen.

Zweitens: Erst nach der Wirtschaftskrise hat ihre Zaht
relativ gesehen abgenommen, vor allem die der Stu-
dentinnen aus der Provinz. Sie gehen jetzt lieber zur
staatlichen Universität in ihrer Heimat. Das zeigt, daß
nicht nur die Belastung durch die Studiengebühren,
sondern auch die durch die zu hohen Lebenshaltungs-
kosten in Großstädten wie Tokio entstehende Belas-
tung, die finanziellen Mögtichkeiten der Eltern in Zeiten
einer wirtschaft[ichen Krise übersteigt.

V. Dre voRAUSsEHBAREN AuswlnxutcEN ETNER

Errrünnunc vor SruorexeeBüHREN tN
Deutscnlnto

- Monolog eines japanischen Akademikers -

r. Mir, einem ausländischen Akademiker, scheint die
größte Gefahr gerade im Bereich der wirtschafttichen

ftt=€



Nottage der Universitäten und der damit verbundenen

Überlastung der Professoren zu liegen. Wenn sich kei-

ne geeigneten Maßnahmen zur gründlichen Verbesse-

rung einer solchen Situation finden lassen, wäre die

Einführung von Studiengebühren sichertich eine Mög-

lichkeit, die bei der Lösung des Problems der Finanzie-

rung der Universitäten in Frage käme. Bei einer etwai-

gen Einführung von Studiengebühren könnten lnhalt
und Niveau der Lehre verbessert werden, und zwar

einerseits durch die Verbesserung der Finanzlage der

Universität und andererseits durch das geänderte Ver-

hättnis zwischen Lehrenden und Lernenden.

z. ln Deutschland besteht zwischen Lehrenden und Ler-

nenden kein Abhängigkeitsverhältnis. Rein iuristisch
gesehen ist nämlich der Staat und nicht der Studieren-

de der Arbeitgeber der Professoren. Wenn aber Studi-

engebühren eingeführt würden, könnte der Studieren-

de die Funktion eines Gläubigers übernehmen und der

Professor als Schuldner angesehen werden. Etwas

übertrieben geäußert, machte sich ein Professor dann

wegen mangelnder Pflichterfütlung schutdig, wenn er

z.B. eine akustisch kaum wahrnehmbare Vorlesung
abgehalten hätte. Durch dieses Gtäubiger-Schuldner-

Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden könnten

sich allerdings die lnhalte von Ausbildung und For-

schung verbessern.

3. Ob die Einführung von Studiengebühren den Grund-

satz der gleichen Ausbitdungsmöglichkeiten für alle ver-

letzen würde, hängt von der Höhe der Gebühren ab.

Ahntiches gilt auch für die Übertegungen, ob ihre Ein-

führung die begabten Jugendlichen von der Universität

fernhalten wurde, und ob sie theoretisch legitimiert
werden könnte. Wichtig ist meines Erachtens dabei die

Enrrlägung, nicht von Anfang an zu versuchen eine strik-

te Grenze zwischen den finanziel]en Erwartungen bezüg-

lich des Einnahmenzuwachses und den theoretischen

Überlegungen über die Auswirkung und Berechtigung

der Einführung von Studiengebühren zu ziehen. Viel-

mehr sollte zunächst nur die finanzielle Belastungs-

fähigkeit der Studierenden oder ihrer Familien in der

gegenwärtigen Wirtschaftslage festgesetzt werden. Von

diesem Betrag könnte ein Betrag, der dem angenomme-

nen Vorteil entspräche, den a[[e Studierenden aus

ihrem Hochschulstudium ziehen, als ein berechtigter

Beitrag zur Finanzierung der Hochschule verrechnet

werden.

4. Bei der Untersuchung der Einführung von Studienge-

bühren in Deutschland sind auch die Unterschiede zwi-

schen Deutschland und Japan zu berücksichtigen.

, Der Grundsatz der Belastung des Vorteilnehmen-

den ats eine Legitimation von Studiengebühren gitt

in Japan eher. Außer in den drei Jahren, in denen

.Ll+-

Japan eine wirtschaft[iche Talfahrt er]itt, konnten die

Absolventen der Hochschulen fast a[[e eine Arbeit fin-

den, sofern sie sich eifrig darum bemühten. Sie

bekommen normalerweise in den Unternehmen höhe-

re Gehälter und eine bessere Position ats Abiturien-
ten, die gleichzeitig mit ihnen eingestellt werden. Der

soziale Status eines Handwerkers ist im a[lgemeinen
viel niedriger als in Deutschland und sein Einkonmen

ist auch rricht besonders hoch. Dieses Wissen treibt
die japanischen Eltern dazu, ihre Kinder möglichst
eine gute Schule besuchen zu lassen und die schwe-

re Belastung durch die Studiengebühren in Kauf zu

nehmen. Dies ist zwar a[les andere ats gut zu heißen,

aber realistisch und eine der Ursachen für die hohen

Studiengebühren.

b) tch habe bereits erwähnt, wie viele iapanische Stu-

dierende auch während des Semesters iobben. Dies

liefert auch eine Berechtigung für die Einführung von

Studiengebühren. Zu beachten ist dabei atterdings
der unterschiedtiche Stellenwert der Ausbildung an

einer Hochschule in Deutschland und in Japan. Durch

die Reform des Schulsystems in Japan nach dem

Zweiten Weltkrieg ist die Ausbildung in der mittleren

und höheren Schule insgesamt auf sechs Jahre ver-

kürzt worden. Deshatb fättt die Vermittlung von Altge-

meinbildung teilweise mit in den Aufgabenbereich
der Hochschulen. Die Universitäten können sich also

nicht so stark auf die Vermittlung von Fachwissen

konzentrieren. Die Ausbildung an den Universitäten
ist von daher nur sehr unzureichend und könnte
sozusagen als die Erzeugung eines Halbfabrikats cha-

rakterisiert werden. Da die Hochschutausbildung die
japanischen Studierenden nicht besonders stark for-

dert, haben sie genügend Zeit, sich den verschieden-
sten Gruppenaktivitäten zu widmen oder gegebenen-

falls zu jobben. Wenn aber die Nebenerwerbstätigkeit
der Studierenden die Aufrechterhaltung des Grund-

satzes der gleichen Ausbildungsmögtichkeiten für alle

ermöglicht, müßte man auch diesen Unterschied
berücksichtigen. I
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lische her Educolion
me (HECS)

Dr. Bruce Chopmon,
Director of the Centre for Economic Policy
Reseorch, Austrolion Notionol University,
Conberro

,,Die Folgerung aus

allen unseren Studien

ist, daß HECS den

Hochschulzugang

nicht erschwert."

1. DIe EIIrÜnnuIG EINKoMMENSABHANGIGER
SruorexeeBüHREN

Zwei wesenttiche Punkte waren für die Wiederein-
führung von Studiengebühren in Australien im Jahre
1989 verantwortlich:

Die restriktive Beurteilung der Entwicklung des allgemei-
nen Steueraufkommens, derzufolge es nicht mehr mög-

lich war, das in Expansion befindliche Hochschulwesen

a[lein daraus zu finanzieren. Zum anderen wurde die
Ansicht vertreten, daß das Nichterheben von Studienge-
bühren zu einer rückläufigen Verteilungsgerechtigkeit im

Hinblick auf die zu erwartenden Lebenseinkommen
führt, wenn man berücksichtigt, daß Studierende typi-
scherweise mehrheitlich aus einkommensstärkeren
Schichten stammen und erhebliche wirtschaftliche Vor-
teile aus der Hochschulausbildung ziehen.

Die Gebühren waren jedoch für Absolventen nur dann
verpflichtend, wenn ihr Einkommen gteich oder höher
als das durchschnittliche Einkommen des durchschnitt-
lichen Australiers war. Das Australian Higher Education
Contribution Scheme (HECS) führte erstmals vom
Absolventeneinkommen abhängige Studiengebühren
ein und spielt aus diesem Grund eine bedeutende Ro[-

le in der Geschichte der Hochschulfinanzierung.

2. Dls Hrexen Eoucenou CoNrnlsunoil
Scneme (!'IECS) - Ecronrex

z.r HECS Parameter

HECS sieht vor, ry96 für ein Vottzeitstudieniahr eine
Gebühr in Höhe von $ 2.442' pro nicht-graduiertem

U--

Studierenden zu erheben. Dieser Betrag deckt ca. zo
Prozent der staatlichen Ausgaben für einen durch-
schnittlichen Voltzeitstudenten, obwohI die Kosten ein-
zelner Studiengänge erheblich schwanken.

HECS kann bei der Einschreibung mit einem Preisnach-

laß von z5 Prozent bezahtt werden (was eine Vollzeit-
vorauszahlung von $ r.832 bedeutet), oder die Bezah-

lung von HECS kann solange aufgeschoben werden, bis
die Studierenden mindestens das durchschnittliche,
steuerpflichtige Jahreseinkommen eines berufstätigen
Australiers in Höhe von derzeit $ 27.675 verdienen. Die

Mehrheit der Studierenden bevorzugt die Möglichkeit,
die Bezahlung zu verschieben. Diese Studierenden wer-
den somit zu Schuldnern gegenüber der australischen
Regierung. Die Schutd ist nur an die lnflationsrate
geknüpft. Sie hat keinen realen Zinssatz. Analog dazu

werden die Einkommensbemessungsgrundlagen eben-
falts jährtich der lnflationsrate angepaßt.

Die vom Einkommen abhängige Rückzahlung der Studi-
engebühren ist das wichtigste Merkmal des austra[i-
schen Studiengebührenmode[[s.

Ausdrücklich hervorgehoben werden so[[ der Umstand,
daß die Schulden nicht real verzinst werden. Dies
bedeutet, daß diejenigen ehemaligen Studierenden, die
im Laufe ihres Arbeitslebens verhältnismäßig geringe

Einkommen erzielen, durch den bedingungslosen
Zugang zu einem zinsfreien Kredit in größerem Ausmaß
unterstützt werden. Die Größenordnung der damit ver-
bundenen Unterstützung kann durchaus beachtlich
sein. So haben z.B. Chapman und Chia (1994) gezeigt,

daß männliche Juristen aufgrund ihres relativ hohen
Einkommens, das sie bereits verhältnismäßig rasch
nach ihrem Universitätsabschluß erzielen, ungefähr 3o
bis 5o Prozent mehr zahlen (bezogen auf den Barwert)
als Lehrer im öffentlichen Dienst, die fünf Jahre nach

ihrem Abschluß arbeitslos sind.

z.z Einnahmen aus HECS

Die australische Regierung erhätt Einnahmen von über

$ +oo Millionen aus HECS. Das entspricht etwa 8 Prozent

des Hochschulbudgets. Eine Zah[, die schnel[ angestiegen

ist, da immer mehr ehemalige Studenten die erste Ein-

kommensstufe von zur Zeil $ 27.675 bis 3r.449 über-
schreiten. ln den [etzten Jahren haben zo bis z5 Prozent

der Studienanfänger die Mögtichkeit der Vorauszahlung
genutzt. Dieser Zahlungsmodus hat der Regierung im Zeit-

raum 7992 bis t994 etwa $ 4oo Millionen eingebracht.

lm Zuge einer relativen Stabilisierung der Rückzahlun-
gen werden jährtiche Einnahmen in einer Größenord-
nung von $ Zoo Millionen oder ungefähr r5 Prozent
des Hochschulbudgets erwartet. Die zur Zeit offenen
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Verbindlichkeiten gegenüber der Regierung betragen

etwa $ 4 Mitliarden.

Eine genaue Einschätzung der Rückzahlungserfahrun-
gen ehematiger Studierender über den gesamten

Lebenszyklus ist noch nicht möglich. Dennoch haben

hier Untersuchungen schon ein wenig mehr Klarheit
gebracht. Von diesen ist die Arbeit von Ann Harding'

am aufschlußreichsten. Sie setzte Mikro-Simulations-

techniken zur Analyse des Schemas auf der Grundlage

der 993 güttigen Rückzahlungsparameter ein.

Harding wies nach, daß auf der Basis des vorzeitig
erwarteten zukünftigen Einkommens eines Hochschul-

absolventen der durchschnittliche männliche Student,
der sich mit r8 Jahren für ein vier Jahre dauerndes Voll-

zeitstudium eingeschrieben hat, seine Schulden in vol[-

er Höhe bis zum Alter von 34 Jahren beglichen hat. Bei

Frauen tiegt das durchschnitttiche Rückzah[ungsalter

bei 4o Jahren, was bedeutet, daß Frauen im Durch-

schnitt sechs Jahre lang den Nutzen einer realen Sub-

vention des Zinssatzes gehabt haben dürften.

Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchungen war, daß

ein größerer Anteil der Frauen die Studiengebühren vor-

aussichtlich nicht zurückzahlen wird. Die erwartete
Rückzahlungsquote bei Männern im Atter von 65 Jahren

beträgt 93 Prozent. Bei Frauen jedoch liegt die Erwar-

tung bei 77 Prozenl. lnsgesamt wird die Regierung

somit ca. r5 Prozent der bestehenden Verbindlichkeiten

nicht einheben. Zu dieser Form der Beihitfe muß noch

die im Modett implizierte Form der Subvention hinzuge-

rechnet werden, die sich durch den mit o Prozent ange-

setzen Realzinssatz ergibt. Die Nichtrückzahlung eines

Teils der Studiengebühren ist die unvermeidliche Kon-

sequenz der Tatsache, daß die Rückzahlungen der

Schulden vom privaten Einkommen abhängig sind.

Das Gesetz, das HECS einführte, beinhaltet eine Klau-

se[, die gewährleistet, daß von Studierenden erhobene

Gelder nicht zur Budgetkonsolidierung abgezweigt wer-

den dürfen. Diese Regelung stellt sicher, daß Einnah-

men in Höhe der von HECS eingegangenen Verbindtich-

keiten iedes Jahr aus dem konsolidierten Budget an

einen spezie[[en Hochschu[fonds überwiesen werden

müssen, dessen Erträge ausschtieß[ich für Hoch-

schulan gelegen heiten verwendet werden dürfen.

3. Dns Korzrpr voN HECS

3.r Studiengebühren im Kontext staatlicher Subventio-

nen für die Hochschutausbildung

Der Nutzen einer Hochschulausbildung so[[ sowohl
lndividuen als auch der Gesetlschaft insgesamt zugute

kommen. Für den einzelnen besteht dieser in persönli-

cher, kultureller und wirtschaftlicher Anerkennung, und

es besteht praktisch kein Zweife[ daran, daß Hoch-

schulabsotventen auf dem Arbeitsmarkt wesentliche
Vorteile gegenüber Nicht-Absolventen genießen. Das

Lebenseinkommen ist üblicherweise viel höher, die
Arbeitslosenrate niedriger, und die erwartete Dauer

einer Phase der Arbeitslosigkeit relativ kurz für dieieni-
gen, die einen Hochschulabschtuß enruorben haben.'

Der Nutzen einer Hochschutausbitdung tritt erst mit

zeitlicher Verzögerung ein und äußert sich in der RegeI

mit hohen privaten wirischaftlichen Erträgen. Das ent-

gangene Einkommen der Studierenden während des

Studiums stetlt den größten KostenanteiI eines Vott-

zeitstudiums dar.

Die Tatsache, daß aus der Hochschulausbildung priva-

ter Zusatznutzen gezogen wirdo, führt zu dem Stand-
punkt, daß für diese Dienstleistung Gebühren erhoben

werden sollten. Daraus ergibt sich unmittelbar die Fra-

ge nach der Höhe der Gebühren. Aus der Perspektive

des unbestreitbaren gesellschaftlichen Nutzens indivi-

dueller Ausbildungsprozesse wiederum ste[[t sich die

Frage, ob dieser Prozeß nicht auch aus öffentlichen
Geldern subventioniert werden so[[te.

Es ist gegenwärtig kaum möglich, das Ausmaß an

geseltschaftlichem Nutzen, das aus der Hochschulaus-

bitdung resultiert, eindeutig zu bestimmen. Zumindest

kann aber akzeptiert werden, daß dieser Nutzen gege-

ben ist. Es rechtfertigt, daß sich die Regierung an der

Finanzierung beteitigt, um zu gewährleisten, daß die

Geseltschaft ausreichend mit lnvestitionen im Hoch-

schutbereich versorgt ist.

Eine angemessene Gebühr für Studierende, wenn man

die oben genannten Argumente in Betracht zieht, liegt
somit unter roo Prozent der Kosten, doch berücksich-

tigt man auch den privaten Nutzen, ist die Forderung

nach einem ,Null-Antei[' nicht überzeugend. HECS hat

die Summe bei etwa zo Prozent der durchschnittlichen

Kosten eines Studiengangs angesetzt, aber die Regie-

rung erhätt etwas weniger aufgrund einiger ausbleiben-

der Rückzahlungen und aufgrund der Subvention des

Zinssatzes.

Wie oben enruähnt, bestand in der Zeit, ats HECS einge-

führt wurde, allgemeiner Konsens, daß das Bezahlen

von Hochschutbitdung gerecht sei. Es gab nämtich

überwä[tigende Beweise dafür, daß dieienigen, die
Zutritt zum Hochschulsystem hatten, aus sozioökono-
misch begünstigten Verhättnissen5 kamen, um dann als

Hochschulabsotventen sicherlich in den oberen Einkom-

mensklassen zu lant'en. So war beispielsweise in den

Soer Jahren die Chance vier MaI höher, daß Studieren-

de, deren Väter in akademischen oder geschäftsführen-
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den Berufen tätig waren, eine Hochschulausbildung
erhielten als andere.

Weiterhin ist zu bedenken, daß eine Hochschulausbil-

dung in einem gebührenfreien System von a[[en Steuer-

zahlern getragen wird, also auch von den 85 Prozent,

die keinen privaten Nutzen aus dieser Dienstleistung zie-

hen konnten. Kurz gesagt, vor der Einführung von HECS

war die australische Hochschulfinanzierung strukturkon-
servierend und wurde ebenso eingeschätzt, viel[eicht ats

die rückschrittlichste a[[er öffent]icher Ausgaben. Ange-

sichts enger Budgetvorgaben war daher für die potiti-
schen Entscheidungsträger der Ausbau der Hochschul-

ausbildung durch teilweise Beteitigung der unmittelbar
dadurch Begünstigten in mehrfacher Weise attraktiv.

3.2 Hochsch ulzugangsbarrieren

Während eine Hochschulausbildung sowohl privaten

als auch gesellschaftlichen Nutzen mit sich bringt und
somit die Begründung für eine Gebühr von weniger ats

roo Prozent der Kosten liefert, betrifft ein zentraler
Aspekt der Diskussion die Art und Weise, wie diese
Gebühr zu bezahlen ist. Es scheint eindeutig zu sein,
daß ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung von der
Hochschulausbildung nicht profitieren kann, weil es

bestimmte Barrieren gibt, die zumindest teilweise wirt-
schaftlichen Ursprungs sind. Eine Vorauszahlung zu

erheben, so gerechtfertigt diese im Hinbtick auf Ein-

kommensverteilung, Benutzerkosten und andere wirt-
schaftliche Gründe wäre, würde die sowieso schon ein-
geschränkten Zugangsmöglichkeiten der finanziell
Benachteiligten noch mehr verkleinern.

Das wirtschafttiche Probtem, das mit einer Vorauszah-
lung für die Hochschulausbildung verbunden ist, liegt
darin, daß es nur einen ineffektiven Kapitalmarkt für
Darlehen gibt. Dies betrifft zwei grundsätzliche Fakto-
ren: die Darlehensaufnahme und die Darlehensvergabe.
Die grundsätzliche Sorge einer Bank, die Getd für lnve-

stitionen in Humankapital verteiht, ist, daß im Gegen-

satz zu anderen lnvestitionen im Falt eines Zahlungs-
verzugs keine verkäufliche Sicherheit vorhanden ist wie
beispielsweise im Fatle einer Wohnungsfinanzierung.
Banken haben nicht die Mögtichkeit, über das in Ent-

wicktung befindtiche Humankapita[ zu verfügen - Skla-

verei ist ja iltegal. Die andere mögliche Sorge kommer-
zieller Banken bezieht sich auf die Kosten der
Eintreibung im Falt einer Zahlungsunfähigkeit; ein
Aspekt, der von größerer Bedeutung ist, wenn keine
verkäuflichen Sicherheiten vorhanden sind.

Aufgrund der Tatsache, daß lnvestitionen in Human-
kapitat keine Sicherheiten beinhalten, sind Banken und

andere Finanzierungsquellen seit ieher solchen lnvesti-
tionen gegenüber wenig aufgeschlossen. Sie kommen

nur auf der Grundlage einer wahrgenommenen Fähigkeit

zur Rückzahlung zustande - dies impliziert Erfolg auf
dem Arbeitsmarkt. Sollte ein eindeutiger Beweis fehlen,

aus dem ersichtlich wäre, wer auf dem Arbeitsmarkt
erfolgreich sein könnte, wenden sich Kreditgeber ande-
ren, leichter festzustellenden Kriterien zu, an denen die
Kreditnehmer gemessen werden können - dies wären im

australischen Kontext Rasse, Geschlecht und Alter als
naheliegende Beispieleu. Die enge Beziehung zwischen
solchen Merkmalen und einem niedrigen sozioökonomi-
schen Status läßt erkennen, daß der Kapitalmarkt dazu

dient, den armen oder anders benachteitigten Studieren-
den finanzielle Barrieren in den Weg zu ste[en.

Regierungen widmen sich solchen Problemen normaler-

weise, indem sie eingeschränkt als Bürgen für Studen-

tendarlehen eintreten, und indem sie für die Zeit vor
dem Hochschulabschluß die Zinszahtungen überneh-
men. Wegen der damit verbundenen Kosten werden
diese Kredite in der Regel nur an iunge Leute mit
armen Eltern oder solche, die Unabhängigkeit aufirei-
sen können, indem sie eine komplexe Reihe von
Bedingungen in bezug auf Alter und/oder Arbeitserfah-
rung erfüllen, vergeben. Dies führt dazu, daß es eini-
gen interessierten Studierenden, die mangels Unter-
stützung ihrer Eltern finanzielle Hilfe benötigen, nicht
mögtich sein wird, sich in dieses System einzugliedern.

Diese finanzielle Barriere wird offensichtlich nicht durch
Einkommensfeststellung abgeschafft. Die Einkommens-

feststellung auf der Grundlage des Famitieneinkom-
mens setzt voraus, daß Eltern oder Partner bereit und
in der Lage sind, ihre Ressourcen zu teilen. Wenn aber
diese Annahme nicht haltbar ist, dann ist das Famili-

eneinkommen als Bezugsgröße für Unterstützung ein
unzulängliches Kriterium. lm Prinzip beruht das Kon-
zept der familieneinkommensbasierten Stipendienver-
gabe mit dem Ziel der Umgehung von Vorauszahlungen
für bedürftige Studierende auf diesem Mechanismus -
und kann aus diesem Grund daran scheitern.

Grundsätzlich geht es bei den Hochschulzugangsbarrie-
ren um folgendes: Es sind die hohen Kosten der Hoch-

schulausbildung (sowohl durch die direkten Lebens-
haltungskosten als auch durch das entgangene
Einkommen) in Verbindung mit einem Mangel an Finan-

zierungsmöglichkeiten über die Familie oder über den

Kapitalmarkt, die für viele Studierende aus einkommens-
schwachen Familien eine beträchtliche Hürde darstel]en.
HECS vermeidet diese Probleme, indem es den Zusam-

menhang zwischen der individue[len sozioökonomischen
Ausgangssituation und dem Hochschulzugang trennt.

Der oben genannte Punkt ist entscheidend. Da die Studi-

engebühren nicht als Vorauszahlung erhoben werden,

sondern vom ezielten Einkommen nach Studienabschluß
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abhängig sind, sind Studierende nicht dazu angehatten,

Mittel zur Rücl<zahtung aufzubringen, bevor sie Erträge

aus der lnvestition in ihre eigene Bitdung erzielen.
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und lene, die im a[[gemeinen l<einen finanzietlen
Nutzen aus ihrer Bildungsinvestition ziehen, zu schüt-

zen. Darüber hinaus sind die eingegangenen Verbind-

lichkeiten - wie erwähnt - nicht real

verzinst', was eine implizite Unter-

stützung iener Darlehensnehmer
bedeutet, die am [ängsten zur Rück-

zahtung brauchen. Die Einl<ommens-

schwetle für die Rückzahtung in

Verbindung mit dem Nichtvorhan-
densein eines realen Zinssatzes
stellen sicher, daß Bezieher niedri-
ger Einkommen gegen widrige
Umstände in hohem Ausmaß abge-

sichert sind.

ln gewissem Sinn stellt HECS eine

Art,,Zahlungsverzugsversicherung"
dar. Dieser Sclrutz [öst das zentrate

Problem für mögliche Kreditnehmer,

das,,hypothel<arischen" Darlehen

innewohnt. Es besteht in einer über-

triebenen Sorge, ein Darlehen nicht

zurücl<zahlen zu l<önnen oder dies nur unter großen

Entbehrungen zu bewerksteltigen, - mit der Folge von

weniger l(reditaufnahmen für Bitdungszwecl<e, ats dies

wünschenswert ist. Aber wenn gar l<eine Mögtichl<eit

besteht, in Zahlungsverzug zu geraten, so wie das bei

HECS der Fatt ist, löst sich dieses Probtem von setbst.

4.r Die Nachfrage nach dem Hochschutstudium

Abgesehen von den zusätzlichen Ressourcen, die HECS

für den Hochschulbereich aufgebracht hat, bteibt die

wichtigste Frage im Zusammenhang mit der Einführung

des Mode[[s: Hat HECS in irgendeiner Weise den Hoch-

schulzugang von benachteitigten Gesetlschaftsgruppen

eingeschränl<t? Schtießtich hatte Australien zuvor ja ein

gebührenfreies Hochschulsystem, und ökonomischen
Grundprinzipien zufolge müßte der gestiegene Preis für

eine Dienstleistung gleichzeitig eine sinkende Nachfrage

danach bewirl<en. ln Verbindung mit dieser Binsenweis-

heit ste[[t sich die atles entscheidende Frage, ob nämlich

die sozioökonomisch benachteiligten Bevöil<erungsgrup-

pen durch die Einführung vorl HECS in Mitteidenschaft
gezogen wurden, wie es von Gegnern des Modelts bei

dessen Einführung vorhergesagt worden war.

ln ihrer eingeschränl<ten Aussagekraft geben lmmatri-
l<utationszahlen einige Hinweise auf die Gesamtnachfra-
ge nach Hochschula ;bildung. Sie weisen darauf hin,

daß seit der Einführung von HECS die Nachfrage erheb-

[ich gestiegen ist. ln den ersten fünf Jahren nach der

Da die Mittel de facto von der Regierung an alle Stu-

dierenden verliehen werden, wird der unvollständige
Marl<t für lnvestitionen in Humanl<apitaI umgangen und

die daraus entstehenden Probleme somit vermieden.

Und weiI ehemalige Studierende ihre Schulden aus-

schließtich auf der Basis ihres zul<ünftigen individuet[en

Einl<ommens zurücl<zahlen, gibt es keinen Grund zur

Bemessung des gegenwärtigen Familieneinl<ommens;

die wirtschaftliche Situation der Familie des/der Stu-

dierwitligen wird dadurch irretevant.

3.3 Die Eigenschaften der HECS-Dartehen

Wie eingangs erwähnt, tiegt der SchlüsseI zum

Verständnis der Funl<tionsweise von HECS in der Aner-

kennung des Unterschieds zwischen,,hypothekarischen"

Darlehen und dem impliziten Dartehenscharakter der in

HECS aufgeschobenen Studiengebühren. Beachtenswert

ist, daß einem Dartehensnehmer bei ,,normaten" Darle-

hen kein Schutz gegen massive Einl<ommensver[uste

zuteil wird - Rücl<zahlungen v/erden während des ver-

einbarten Zeitraums nach wie vor fättig.

Bei Darlehen, die nach dem HECS-Schema verfahren, ist

die Rückzahlung hingegen abhängig vom Einl<ommen

des Dartehensnehmers. Wird eine bestimmte Einl<om-

mensschwelle nicht erreicht, wird der Darlehensnehmer

nicht zur Rücl<zahlung verpflichtet. Werden höhere Ein-

kommensschwellen überschritten, wird der Dartehens-

nehmer zu höheren Rücl<zahlungen verpflichtet.

Die vom Einkommen abhängige variabeI gestaltete
Rücl<zahtung dient dazu, Bezieher niedriger Einkommen
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Einführung von HECS ist die Zahl der Studierenden Jahr
für Jahr um durchschnitttich 4,95 Prozent angewachsen.
Genauere Angaben gewinnt man aus einer Reihe von
Untersuchungen, die von der Regierung in Auftrag
gegeben worden sind, und die im fotgenden betrachtet
werden sollen.

4.2 Studien

4.2.1. Dtt EIP-SruorrN

Das Ministerium für Arbeit, Bitdung und Weiterbildung
(Department of Emptoyment, Education and Training,
DEET) beauftragte 1989 Dr. Neil Bardsley von der Cur-

tin University, Dr. Frances Robertson und Dr. ,|udith
Stoan vom NationaI lnstitute of Labour Studies, ange-
siedelt an der Flinders University, die Auswirkungen
der Einführung von HECS insgesamt zu untersuchen.
Diese zwei Studien wurden zusammengefügt und als
Bericht im Rahmen des Evaluations- und Forschungs-
programms (Evatuations and lnvestigations Program,
EIP) des Ministeriums veröffentlicht. Der Ansatz war
der, eine l(ontroltgruppe (2.8. so[che, die sich für eine
Hochschutausbitdung beworben haben) mit einer lnter-
essentengruppe (solche, die sich nicht beworben
haben) eingehend zu verg[eichen. Untergruppen an

unterschiedlichen,,Entscheidungs- Punl<ten" wurden
untersucht, insbesondere

die Entscheidung, sich um die Aufnahme an einer
Hochschule zu bewerben,
die Entscheidung, einen von einer Hochschule
angebotenen Studienptatz anzunehmen,
die Entscheidung, sich erneut in einem Grundstudi-
um einzuschreiben,
die Entscheidung, ein Diplomstudium aufzunehmen,
die Entscheidung, ein Postgraduiertenstudium auf-
zuneh men,

die Entscheidung, erneut ein Postgraduiertenstudi-
um aufzunehmen.

Ziel war zu ermittetn, ob HECS ein Faktor war, der zur
jeweiligen Entscheidung beigetragen hat.

lm atlgemeinen wurde HECS nicht als wichtige
Zugangsbeschränl<ung benannt, mit einer mögtichen
Ausnahme im Fatt von Graduierten, die beabsichtigt
hatten, erneut ein Postgraduiertenstudium aufzuneh-
men. Doch sogar innerhalb dieser Gruppe gaben 7o
Prozent der Befragten anderen Faktoren, die zu ihrem
Entschluß beigetragen hatten, mehr Gewicht ats HECS.

Die folgenden Daten von Sloan uncj Robertson sind nütz-

lich, um das Ausmaß des Einflusses von HECS bei den

Befragten im Hinbtick auf ihre Entscheidung bezüglich
einer Studienaufnahme deuttich zu machen. Für weniger
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als 2,5 Prozent der Befragten war HECS ,,der wichtigste"
oder ,,ein sehr wichtiger" Fal<tor im Hinbtick auf ihre Ent-

scheidung, einen von einer Hochschule angebotenen Stu-
dienptatz abzulehnen. lm Fa[[ der Entscheidung, sich
nicht erneut in einem Grundstudium einzuschreiben. Um

sich nicht für einen postgraduierten Studiengang wieder
einzuschreiben gaben ro Prozent der Befragten an, HECS

sei ,,der wichtigste" oder ,,ein sehr wichtigel' Fal<tor im

Hinbtick auf ihre Entscheidung gewesen.

Die Autoren fotgern daraus:

,,...falts HECS überhaupt einen Einftuß auf die Entschei-

dung bezüglich einer Studienaufnahme hatte, dann in

größerem Ausmaß im Hinblicl< auf Postgraduiertenstu-
diengänge, weniger im Hinbtick auf das Grundstudium
und fast gar nicht im Hinbticl< auf die Entscheidung,
sich um einen Studienptatz zu bewerben."

4.2.2 Dtc Ennsr uruo Yourue-Sruore

Das Beratungsunternehmen Ernst und Young wurde r99r
vom Higher Education CounciI beauftragt, eine Umfrage

unter Angehörigen von Bevölkerungsgruppen durchzu-
führen, von denen angenommen wurde, daß sie zu den

traditionellerweise Benachteiligten in bezug auf den
Hochschutzugang gehörten. Ats Stichprobe zog die Stu-
die Schulabgänger der rz. Ktasse (ahrgang r99r) und

Erwachsene, die als potentiel[ an einer Studienaufnahme
interessiert galten, heran. Die Untergruppen der Stich-
probe wurden aufgrund von als Benachteiligung wahrge-

nommenen Merl<malen - wie beispietsweise niedriges
sozioöl<onomisches Umfeld, ländliches Umfeld, nicht
englisch sprechendes Umfetd sowie Aborigina[- oder Tor-

res Strait lnsutaner-Status - ermittelt und befragt.

Die Ergebnisse wurden in einem Bericht des National
Board of Emptoyment, Education and Training (NBEET)

dargeste[[t. Zwei Fragen waren für diesen Bericht von
besonderer Bedeutung:

:r Wie wichtig war HECS als Entscheidungsgrund für
diejenigen, die sich dazu entschtossen haben, nicht an

einer Hochschulausbildung teitzunehmen?

,, Wie wichtig war HECS als ein wahrgenommener Fal<-

tor, der die Absicht, eine Hoclrschutausbildung anzu-
streben, zunichte macht?

Die fotgende Tabette faßt die Ergebnisse dieser Studie
im Hinbtick auf diese Fragen zusammen. Wichtig ist
dabei auch, daß sie die Beziehung zwischen den ver-
schiedenen Faktoren, die dazu beitragen l<önnten, sich
gegen die Teilnahme an einer Hochschulausbildung zu

entscheiden, und dem sozioökonomischen Status der
befragten Person, untersucht'.
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Die Daten aus der Tabelle sollten folgendermaßen inter-
pretiert werden. Von r7 Faktoren, die bei einem Schüler
der rz. Klasse möglicherweise zur Entscheidung beitra-
gen, nicht an einer Hochschulausbildung teitzunehmen,

wurde HECS nicht häufig angeführt und insgesamt in

der Reihenfolge der Bedeutsamkeit an dreizehnter Stel-

[e gewertet. Ferner - und von höchstem lnteresse für
unsere Ausgangsfrage - ergibt sich die FeststeItung,

daß es keinen merklichen Zusammenhang gibt zwi-
schen dem Umstand daß HECS als Grund angeführt
wurde und dem sozioökonomischen Status der betref-
fenden Person. Atso scheint HECS insgesamt keine Ro[-

le zu spielen, und selbst für besonders benachteiligte
Bevölkerungsgruppen ist HECS ohne großen Betang.

Die Tabelle läßt stark vermuten, daß HECS für diejeni-
gen, die sich nicht immatrikuliert haben, von unterge-
ordneter Bedeutung war, und daß es bei denjenigen,

die in HECS einen Hinderungsfaktor sahen, keinerlei
statistischen Zusammenhang mit dem sozioökonomi-
schen Hintergrund gab. Die Fotgerung aus diesen
Daten ist, daß es keinen Nachweis dafür gibt, daß
HECS den Hochschulzugang für benachteiligte Bevö[ke-

run gsgruppen erschwert.

Das NationaI Board of Employment, Education and
Training (NBEET) hat aus diesen Studien eindeutige
Schlußfolgerungen gezogen:

,,Es scheint unwahrscheinlich, daß es identifizierbare

Bevölkerungsruppen gibt, für die HECS eine wesentliche
Einflußgröße im Hinbtick auf die Entscheidung bezügtich

der Teilnahme an einer Hochschulausbildung darstetlt.
... Es ist daher wahrscheinlich, daß über alle Bevölke-
rungsgruppen hinweg die meisten qualifizierten Bewer-

ber nicht wesentlich von HECS abgehalten würden."

Der Bericht vermerl<t atlerdings, daß Studierende aus

Familien mit nur einem ElternteiI oder alteinerziehende
Studierende ebenso wie Schüter der rz. l(tasse aus ein-

kommensschwachen Familien in [ändtichen Gegenden

HECS eher ats einen Fal<tor ansahen, der ihre Absicht,

eine Hochschutausbildung zu beginnen, behinderte. Es

wird jedoch darauf hingewiesen, daß setbst in diesen
Gruppen höchstens zo Prozent der Ansicht waren, daß

HECS, mögticherweise ihre Absicht bezüglich einer Stu-

dienaufnahme behindere'.

Die Ergebnisse der Ernst und Young Studie sind von
besonderer Bedeutung im Hinbtick auf die Frage nach

den Auswirl<ungen von HECS auf die traditionelt
benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Da die Umfrage

nur diese Gruppen umfaßte, l<önnen die Ergebnisse
nicht als repräsentativ für die Gesamtbevötkerung gel-

ten. Die Ergebnisse [iefern aber eine wesenttich zuver-

[ässigere Aussage im Hinbticl< auf die Reaktion dieser
Gruppen auf die Einführung von HECS als eine Stich-
probe aus alten potentietten Studierenden, ohne Rück-

sicht auf ihre Herkunft.

Faktor (gereiht nach der Bedeutung) Befragte in Prozent,
die nachdrücktich
zustimmen

26,7
19,4

:6,7
15,6

15,7

to,7
70,4

10,3

70,2

70,2

9,5
9,4
7,4
5,4
+,8
3,7
2,4

sozioökonomischer
Hintergrundl

r. lch möchte Geld verdienen
z. Der Berul den ich ergreifen möchte, erfordert einen TAFE2: Abschtuß

3. lch bevorzuge eine TAFE-Ausbitdung

4. Meine Noten in der rz. Klasse

5. lch kann während des Studium nicht für mich selbst aufkommen
6. lch werde mich für ein Stipendium nicht quatifizieren können

7. Für den Beruf, den ich ergreifen möchte, muß ich nicht weiterstudieren
8. Kosten, die nach dem Auszug von Zuhause entstehen

9. andere studienbezogene Kosten
ro. lch bezweifle, daß ich den Abschluß schaffen werde
u. lch sehe keinertei Vorteile in einer Hochschulausbitdung
tz. lch werde keinerlei finanzielle Unterstützung von Eltern/Freunden bekommen
r3. HECS

t4. lch möchte nicht von zu Hause wegziehen
r5. Vietleicht bekomme ich keine passende Unterkunft
16. Lebenshaltungskosten zu Hause

r7. Meine Ettern wollen nicht, daß ich studiere

(o,01

(o,o5

1 BEZUG oen Anrwonr zuM sozroöKoNoMrscHEN HrNrencnuno oes BErnncrEu
2 fAFE: Tenrranv nNo Funruen Eoucnrrou

** KEIN STATISTISCH SIGNIFIKANTER ZUSNTVIIVIENHAruC

0,01 UND 0,05 srnrsrscH srcNrFrKAnrEn ZusnmuENHANG AUF DEM 1 Pnozenr- azw. 5 Pnozenr-Ntvenu

Quelle: National Board of Employment, Education and Training (NBEET), Assessment of the lmpact of the Higher Education
Contribution Scheme on the Potentially Disadvantaged, p.17.
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4.3 Veränderungen der ZusammenseEung der Studie-
rendenschaft seit der Einführung von HECS

Zwei Aspel<te der jährtichen Erhebungen durch den
Austratian CounciI of Educational Research (ACER) im

Hinblicl< auf die Auswirl<ungen von HECS gitt es festzu-
halten. Sowohl vor wie nach der Einführung von HECS

war die Wahrscheinlichl<eit, daß Personen aus wohlha-
benden Verhältnissen ein Studium aufnahmen, größer.

Dies rechtfertigt den Standpunl<t, daß eine gebühren-

freie Hochschutausbildung eine rücl<[äufige Verteilungs-
gerechti gl<eit bewirl<t.

Die zweite Schtußfotgerung ist, daß HECS l<eine

erl<ennbaren Auswirl<ungen aui die Zusammensetzung
der Studierendenschaft gehabt hat. Dieses Ergebnis
steht im Einklang mit alten anderen Beweisen, die
zuvor dargesteItt wurden und ist von entscheidender
Bedeutung in der [aufenden Debatte über die Fotgen

einkommensabhängiger Studiengebühren.

5. Feztt

HECS, das 1989 eingeführt wurde, war das weltweit
erste nationate ei nl<om mensabhän gi ge Studien gebühren-

mode[[ im Hochschulbereich. Es wird heute in Australien
generel[ ats günstige und gerechte Art der Gebührener-

hebung für die universitäre Ausbitdung betrachtet und

trägt derzeit über ro Prozent zu den direl<ten Ausgaben

des öffenttichen Bereichs für Universitäten bei.

Auf der Grundtage bildungsöl<onomischer l(onzepte ist
argumentiert worden, daß es gute Gründe dafür gibt,
einl<ommensabhängige Ansätze zur Hochschulfinanzie-
rung bevorzugt heranzuziehen. Solange Gebühren
gerechtfertigt sind, stelten solche Mechanismen [angfri-
stig sicher, daß in dem System l<eine Barrieren bezüg-

lich der Teitnahme von Benachteiligten an einer Hoch-

schulausbildung aufgebaut werden.

Der Nachweis der Auswirl<ungen von HECS auf den
Hochschutzugang für die Armen scheint ziemtich ein-
deutig zu sein. Es kann nicht argumentiert werden, daß

das ModelI den Zugang für diejenigen aus benachteitig-
ten Verhättnissen verringert hat. Hier tiegt nahe, daß

HECS insgesamt vernachlässigbare Auswirl<ungen hatte
und l<eine einzige, die l<onl<ret auf Armut zu beziehen

ist.

Die Daten zeigen weiterhin, daß die Teilnahme an einer
Hochschutausbildung in alten Bevöil<erungsgruppen seit
1988 gestiegen ist. Dies ist Ausdrucl< des sehr beachtii-
chen Anstiegs der angebotenen Studienplätze, der teil-
weise auf die Zusage zukünftiger FinanzmitteI zurückzu-

führen ist, die bei Einführung des Gebührenschemas
garantiert worden waren.
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Dies sotl nicht heißen, daß HECS der richtige oder ein-
zige Weg der Gebührenerhebung für die universitäre
Ausbitdung ist. Einige l(r'itil<er weisen auf das Fehten

von Preissignalen in dieser Form der einl<ommensab-
hängigen Rücl<zahlung hin, während andere argumen-
tieren, daß das Fehlen eines realen Zinssatzes und die

Höhe und Einheittichkeit der Gebühr nicht angemessen
seien. Sicherlich gibt es einen großen Spielraum für
Debatten bezügtich der angemessenen Größe der ver-

schiedenen Parameter c!es Modetls; und in ähnlicher
Weise gibt es eine beachttiche Bandbreite bei der
Anpassung einl<ommensabhängiger Studiengebühren
an die institutioneilen Erfcrdernisse anderer Länder.

Als Disi<ussionsgrundlage über mögiiche machbare
Ansätze zur Hochschuifinanzierung Iohnt sich der Ver-

weis auf die berühmte Erl<enntnis von l(enneth Bou[-
ding: ,,if something exists, then it is possible". HECS

existiert und funl<tioniert in Australien. Jüngere Ansätze

zur Gestattun g ein l<om mensabhän giger Rücl<zahlun gs-

modelle in den Vereinigten Staaten, l(anada, Neusee-

[and, der Tschechischen Republil<, Botswana, Malaysia

und anderen Ländern sollten mit lnteresse beachtet
werden.

I Bei dem augenblicklichen Umrechnungskurs entspricht das unge-
fähr DM 2.98o,-.

z) Ann Harding ft99Q, Financing Higher Education: An Assessment
of lncome-Contingent Loan Options and Repayment Patterns Over
the Life cycle, paper presented to the 23rd Conference of Econo-
mists, Gold Coast.

j) vgl. Wran Comittee (tg88), Higher Education Funding, Australian
Government Printing Service, Canberra.

Q vgl. beispielsweise: Paul W. Miller (t982), The Rate of Return to
Education - Evidence from the t976 Census, Australian Economic
Review, jrd Quarter: z3-32, and T. T. Chia (t99o), Returns to Higher
Education in Australia, PhD Thesis, Australian National university,
Canberra.

) vgl. Wran Comittee (t988), Higher Education Funding, Australian
Government Printing Service, Canberra.

6) Zitate aus dem Austudy-Bericht; hier zum Thema Studenten-Darle-
hen und Darlehen an Frauen

) HECS Schulden werden analog zum Verbraucherpreisindex ange-
paßt und behalten so den realen Wert.

B) Eine Bemessungsgrundlage für den sozioökonomischen Status der
Schüler der tz. Klasse wurde gebildet, als deren Hauptkomponente
eine Kombination aus elterlichem Bildungs- und Beschäftungsniveau
herangezogen wurde.

Übersetzung aus dem Englischen:

lMag. Erhard l(rasny unter Mitarbeit von Gabriele Sr:mmer
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Studienoebühren im
nscnulwesen

Dr, F. J, H. Mertens / Drs. F, Vergossen

,,Es wird das Bewußtsein wachsen, daß der

Bildungsmarkt sich von einem Produzenten-

in einen Verbrauchermarkt wandelt."

ln den Niederlanden gibt es gesetzlich vorgeschriebene

Studiengebühren für alte Unterrichtsteilnehmer, die
nicht mehr schutpflichtig sind. Nach Erreichendes 16.

Lebensjahres also haben im niedertändischen Bildungs-

system Einkommensschwächere die Mögtichkeit, diese

Studiengebühren in der weiterführenden Ausbildung
über eine Beihitfe zu den Studienkosten und in der
Fachhochschul- und der Hochschulausbildung mit Hitfe

einer Studienfinanzierung zu kompensieren. Dieser Bei-

trag konzentriert sich auf die Hochschule (Fachhoch-

schule und Universität) in den Niederlanden und dem-

nach auf den damit in Zusammenhang stehenden
Anspruch auf Studienförderung.

1. Bltoute, wIRTScHAFTLICHER Nurzex uro
Pnes

Aus wirtschaftlicher Perspektive kann Bildung als ein

Marktgut mit ebensolchen Nutzen und Kosten gesehen

werden, jedenfal[s ist Bildung kein reines kollektives Gut.

Die Absolvierung einer Ausbildung hat einen Nutzen.

Dieser Nutzen hat sowoh[ einen individue[]en Charakter

als auch einen öffenttichen, gese[lschaftlichen Nutzen.

Der individuelle Nutzen manifestiert sich in der Tatsa-

che, daß die Teilnahme am Wirtschaftsleben mit abge-

schlossener Ausbildung zu einem höheren Einkommen

aus wirtschaftlicher Tätigkeit bzw. Arbeit führt als ohne
abgeschlossene Ausbildung. Der gesellschafttiche Nut-

zen ist vielleicht noch vielseitiger. Er besteht einerseits

aus dem Wert für die Gese[lschaft als Ganzheit, den

eine gut ausgebildete und spezialisierte erwerbsfähige

Bevö[kerung hat. Daneben ist eine gut ausgebildete
Bevölkerung - abgesehen von der wirtschaftlichen

q!+-

Bedeutung - auch in Zusammenhang mit der kulture[-

len Bitdung und der soziaten Zusammengehörigkeit
wertvol[.

ln wirtschaftlicher Hinsicht ist Bitdung kein freies Gut,

das unbegrenzt und im Überfluß vorhanden ist. Bildung

ist ein Marktgut, das individuell zur Verfügung gestetlt

werden kann. Es ist deshatb kein kottektives Gut, des-

sen Beanspruchung durch den einen die Beanspruchung

durch den anderen nicht ausschließen würde. Der indi-
viduelle Charakter macht eine Preisgestaltung mögtich.

Die Tatsache, daß sowohl ein individue[ler Nutzen a]s

auch ein gesellschaftticher Nutzen mit einer Ausbildung
verbunden sind, rechtfertigt eine gemeinschafttiche
Verantwortung von lndividuum und Gesellschaft für die

Mögtichkeit der Verfügbarkeit, das heißt für die Finan-

zierung der Bildung.

Der individuelle Charakter des Gutes Bitdung bedeutet,
daß diese gemeinschafttiche Verantwortung für die
Finanzierung des Ausbildungsangebotes über einen
individuelt festzulegenden Preis, die Studiengebühren,

vom Teilnehmer wahrgenommen werden kann.

Betrachten wir Bildung aus dem institutionelten Blick-

winkel der Hochschulen. Ausgehend von der Auffas-
sung, daß Bitdung ein wirtschaftliches und individuel-
les Gut ist, das Nutzen bringt, bteibt dieser Nutzen
nicht auf das lndividuum und die Gesellschaft
beschränkt. Auch der Ausbildungsanbieter, die Hoch-

schulen, ziehen Nutzen aus der Bitdung. Sie beziehen
ihre Daseinsberechtigung aus der Ausbitdung von Stu-
dierenden, die von ihnen im Auftrag des Staates aus-
gebitdet werden und ohne die der Staat nicht fortbe-
stehen kann. Damit ist die Bedeutung von Hochschuten

bei der Bitdung eindeutig gektärt.

Hinsichtlich des Preises sei hier bemerkt, daß die
Hochschulbildung in den vergangenen Jahren nicht nur

in politischer, sondern auch in quantitativer Hinsicht
eine wichtige Entwicklung durchgemacht hat. Die viel-
leicht wichtigste Charakteristik dabei ist das, was man

den Übergang von einer elitären Hochschulbildung zu

einer ,,Hochschutbitdung für Viele" nennt. Dieser Wan-

det ist ein wichtiger Anlaß zu prüfen, ob die Hochschu[-

bildung noch immer die (Quatitäts-) Anforderungen
erfüllt, die an sie gestellt werden, und ob der Selbstko-

stenpreis dafür angepaßt werden muß.

Die Öffnung der Hochschutbitdung für ,,die Masse"
einerseits und die begrenzte Verfügbarkeit finanzie[]er

Mittel innerhalb des Staatshaushalts für die Hochschut-

bitdung andererseits bedingen in zunehmenden Maße

eine Entscheidung für eine finanzie[[ induzierte Politik,
damit Quatität gewährteistet werden kann.
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2. Drr AuselaeN rün Bllouxe

Die staatlichen Ausgaben für Bitdung sind in den Nie-

derlanden noch immer hauptsächlich ko[lektive Ausga-

ben. Über die Anwendung und Verteilung wird im potiti-
schen Verfahren entschieden. Die Bildung ist der größte
Posten im Staatshaushalt: 34,4 Mi[[iarden Gulden.

Die Ausgaben wuchsen von 3,3 Prozent des niederlän-
dischen nationalen Nettoeinkommens im Jahr r95o auf
8,9 Prozent im Jahr 7975 an. Nach 1975 sinken sie auf
6,r Prozent im Jahr 1995. Laut den Absprachen in der
Regierungsvereinbarung ry94 wird diese Senkung bis
mindestens ins Jahr zooo andauern. Die fallende Ten-
denz ist nicht nur aufgrund der autonomen Kostenfak-
toren, wie Maßstab, Lehrtings-/Studentenzahlen und
Gehaltsentwicklung zu erklären. Mindestens so wichtig
ist die politische Bereitschaft, für Bildung mit Hitfe kot-
lektiver Arrangements zu bezahlen. Deshalb sollten die
Ausgaben für Bitdung in Prozent der staatlichen Ausga-
ben betrachtet werden.

Anfang der Toer Jahre machten die Ausgaben für Bil-
dung über ein VierteI der staatlichen Ausgaben aus.
Dieser Anteil ist nun auf ca. 15 Prozent gesunken.

Der Anteil am Bruttosozialprodukt, der für die wissen-
schaftliche Ausbildung ausgegeben wird, ist seit r98o
von 0,6 auf fast o,4 Prozent gesunken. Die Ausgaben
für die Fachhochschulausbildung sind im selben Zeit-
raum von mehr als o,5 Prozent auf weniger als o,4
Prozent des Bruttosozialprodukts gesunken. ln Prozent
der staatlichen Ausgaben sind die Ausgaben für die
wissenschaftliche Ausbitdung um ein Drittel zurückge-
gangen. Bei der Fachhochschulausbildung beträgt die
Abnahme im selben Zeitraum ein Viertet.

3. SruoreNGEBüHREN AUs HtsroRtscHER Slcnr:
Monve UND HTNTERGRüNDE

ln den Niederlanden haben verschiedene Regierungen in
den vergangenen Jahrzehnten abhängig von der jeweili-
gen Funktion, die sie den Studienbeiträgen zumaßen,
eine unterschiedtiche Sicht der Beitragspolitik entwickelt.

Die zu unterscheidenden Funktionen sind

r. Finanzierungsfunktion
Die Erhebung von Studienbeiträgen (Preis) ergibt für
die Regierung Finanzierungsmittel, die zugunsten des
Bitdungsbudgets eingesetzt werden können.

z. Rationierungsfunktion
Die Höhe der Studiengebühren (Preis) kann den
Umfang und die Zusammensetzung der Auszubildenden
beeinflussen.

3. Verteilun gsfunktion
Die Höhe des Studienbeitrags (Preis) beeinflußt die
Verteilung der Bildungssubventionen auf Personen mit
verschiedenen Hintergrundeigenschaft en.

4. I nformationsfu n ktion
Bei der Festlegung der Höhe des Studienbeitrags
(Preis) können die Bildungsteitnahmekosten mitberück-
sichtigt werden. Dadurch kann ein Anreiz entstehen,
Bildung zweckbezogener anzubieten und Ausbildungs-
einrichtungen zweckbezogener zu nutzen.

Aufgrund der Philosophie der frühen Toer Jahre strebte
man eine schrittweise Abschaffung der Studienbeiträge
an. Bildung wurde als Gemeinschaftseinrichtung be-
trachtet, die grundsätzlich aus allgemeinen Mitteln zu
finanzieren war. Vor dem Hintergrund der politischen
Absicht, kurzfristig ein neues Studienförderungssystem
einzuführen, wurde hervorgehoben, daß die Festsetzung
der Studiengebühren auf 5oo Gulden vorübergehender
Art sei. Die geplante Einführung eines neuen Studienför-
derungssystems wurde jedoch nicht durchgesetzt, und
die Höhe (und damit der Fortbestand der Studienge-
bühren) btieb tetztlich bis r98r unverändert.

Mit der geänderten Sichtweise der späten Toer und er
frühen Soer Jahre wurde ein direkter individueller Bei-
trag für angemessen befunden, vor allem aufgrund des
Gedankens, daß der Bildung ein individueller Nutzen
entnommen werden kann. Dies führte zu einer
Erhöhung der Studiengebühren im Jahr t98t auf 75o
Gulden. Die für diese Erhöhung der Studiengebühren
angeführten Argumente waren unter anderem die seit
t97z aufgetretenen Lohn- und Preissteigerungen und
die Steigerungen der Kosten für die wissenschaftliche
Ausbildung. Ab diesem Jahr wurden statt des bis dahin
zu zahlenden Schutgetdes Studiengebühren für die
Fachhochschulausbildung erhoben (65o Gutden). Weite-
re Erhöhungen der Studiengebühren stießen bei denje-
nigen auf großen Widerstand, die der Auffassung
waren, daß dies mit der Einführung eines neuen Studi-
enförderungssystems einhergehen müsse.

Mitte der Soer Jahre wurde der Eigenbetrag in der Hoch-
schulbildung auf r5 Prozent der Nutzungskosten festge-
setzt. 1988 wurden die bis dahin unterschiedlich hohen
Studiengebühren für die Fachhochschulausbildung und
die wissenschaftliche Ausbildung auf gleiche Höhe
gebracht. Mit der Harmonisierung wurde die Relation zu
den Kosten lockerer. Die Höhe der Studiengebühren für
beide Typen der Hochschulausbildung war der Ausdruck
dessen, daß der Staat diese beiden Ausbildungsformen
gleich wertet. Seitdem gab es keine neuen Überlegun-
gen, die Antaß geben, eine Verbindung zwischen dem
Kostenniveau und der Höhe der gesetzlich vorgeschrie-
benen Studiengebühren herzustetlen.
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Ab 1988 wurde in der Potitik bezüglich des Eigenbei-

trags in der Hochschulausbildung ein eigener Kurs ein-

geschtagen. Es gibt einen gesetztich festgelegten
Betrag, der in den letzten Jahren schrittweise erhöht
wurde.

Ab r99o wurden schrittweise Erhöhungen von roo Gut-

den pro Jahr durchgeführt. lm Studienjahr ry95196
betrugen die Studiengebühren z.z5o Gulden.

ln der lnformationsmitteilung zum Ausbitdungsetat
1993 und im Entwurf des Hochschulentwicklungsplans
(HOOP) t994 wurde vorgeschlagen, den Hochschulen

mehr Möglichkeiten zu geben, eine eigene Beitragspoli-

tik für bestimme Kategorien von Studierenden zu

handhaben. Diese Erweiterung der Beitragspolitik von

Hochschulen ziette darauf ab, daß die Hochschulen

besser in der Lage sein sotlten, ein Angebot für einen

Kaufkraftbedarf zu entwicketn und damit neue Märkte

anzuzapfen. Anhand der Differenzierungen der Eigen-

beiträge sottten die Hochschuten beschließen können,

für bestimmte Gruppen von Studierenden einen höhe-

ren, marktkonformen Studien gebüh rentarif festzutegen.

Andererseits so[lten die Einrichtungen die Mögtichkeit

haben, in der Preisgestaltung Prioritäten für bestimmte

Zielgruppen zum Ausdruck zu bringen. Dies soltte die

selbständige Betriebsführung der Hochschulen stärken

und den Hochschuten mehr Möglichkeiten bieten, Auf-

gaben und MitteI besser aufeinander abzustimmen.
Eine Beitragsbefreiung sotlte jedoch nur für Studieren-

de getten, die keinen Anspruch auf Studienförderung
mehr hätten oder diese nicht in Anspruch nehmen

wo[[ten.

Die Beitragsbefreiung der Hochschulen sollte an Unter-

grenzen gebunden sein, mit der daraus resuitierenden

Deuttichl<eit liber die gewünschten Mindestbedingun-
gen, unter denen Studierende sich einschreiben l<onn-

ten. Die Nichtaufnahme einer solchen Begrenzung solt-

te es mögtich machen, daß die Hochschulen bei der

Erhebung der Studiengebühren unter diesem Minimum

bleiben sollten. Außerdem hätte es zu verstecl<ter l(on-

l<urrenz zu den nicht vom Staat bezahtten Ausbildungs-

formen kommen l<önnen.

Das letztendtiche Resuttat dieser Potitik ist eine gesetz-

[ich festgelegte schrittweise Erhöhung der Studienge-

bühren von 5oo Gulden in drei Abschnitten. Der erste

Abschnitt sieht für das kommende Studienjahr
t9961t997 gesetzliche Studiengebühren von z.4oo Gut-

den vor, also eine Erhöhung um 15o Gulden. Für die

beiden darauffolgenden Studienjahre ist eine jährliche

Erhöhung von q5 Gulden geptant. Die letztendtiche
Durchsetzung der beiden letzten Schritte wurde vom

Partament von der Verbesserung der Ausbitdungsqua-

tität abhängig gemacht. Für diese Verbesserung wurde
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den Hochschuten ein einmaliger Betrag von 5oo Millionen

Gulden ats lnvestition zur Verfügung gesteltt.

Hochschuten dürfen von Studierenden, die nicht länger

studienförderungsberechtigt sind oder denen noch

weniger ats 13 Monate Studienförderung zustehen, ab

dem Studienjahr ry961ry97 höhere Studiengebühren
vertangen. Die gesetztich festgetegten Studiengebühren
getten dabei ats Mindestbetrag. Die inzwischen veröf-

fenttichten, von den Hochschulen festgesetzten Studi-

engebühren belaufen sich auf maximal 3.65o Gutden.

4. PnrrserFEKTE voN STUDTENGEBüHREN

4.r Entwicktung der Studiengebührenhöhe und deren

Erstattun g in der Studienförderun gsverein barung

Die Höhe der Studiengebühren wurde im Laufe der Jah-

re unzähtige Mate geändert.

ln den Niederlanden wurde im )ahr 1986 in Form des

Studienförderungsgesetzes (WSF) ein neues Studienför-

derungssystem eingeführt. Das entspricht dem deut-
schen Bundesausbi [dun gsförderun gsgesetz.

lm nieder[ändischen System sind die Studiengebühren

BestandteiI eines genormten Monatsbudgets. Es setzt

sich zusammen aus:

einem Normbetrag für den Lebensunterhatt;

einem Normbetrag für Bücher und Lernmittel;

einem Betrag für den Studienbeitrag

Oln des insgesamt zu zahlenden Beitrags),

einem Normbetrag für die l(ranl<enversicherung.

Das Monatsbudget ist auf eine Grundförderung und

eine Zusatzfinanzierung aufgeteitt, die aus einer Zusatz-

förderung und einem verzinslichen Dartehen besteht.

Die Höhe der Grundförderung ist nicht vom Einl<ommen

der Ettern des Studierenden abhängig. Atte Studieren-

den, die die im WSF gestettten Voraussetzungen erfüt-

[en (Staatsangehörigkeit, Atter, Ausbitdungsart, Voltzeit-

ausbitdung) erhatten eine Grundförderung.

Die Höhe der Zusatzförderung hängt dagegen vom Ein-

kommen der Ettern der Studierenden ab. Bis zu einem

zu versteuernden gemeinsamen Einl<ommen von ca.

46.ooo Gulden wird die Zusatzförderung nicht gel<ürzt

und der Studierende erhätt den Höchstbetrag. Über

diesem Einkommensniveau müssen die Ettern einen

Beitrag zur Ausbildung ihres Kindes [eisten. Es wird ein

Elternbeitrag berechret, der auf den Betrag, den der

Studierende als Zu "tzförderung erhalten kann, an-
gerechnet wird. Ab einem Einkommensniveau von
ca. 65.ooo Gutden überschreitet der Elternbeitrag die

I
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maximate Zusatzförderung, der Studierende erhätt kei

ne Zusatzförderung mehr.

Die untenstehende Grafil< gibt an, wieviele Studierende

im Hochschulwesen neben der Grundförderung die
maximate Zusatzförderung erhatten.

Jeder Studierende kann das verzinstiche Dartehen in

Anspruch nehmen. Er l<ann es unabhängig vom Ein-

kommen der Eltern aufnehmen und so seine Grundför-

derung bis höchstens zum Betrag des Monatsbudgets

ergänzen. Falls ein Studierender keine Zusatzförderung

erhätt, kann er einen Betrag in Höhe des Monatsbud-

gets minus der Grundförderung aufnehmen.

Seit 1986 wurden eine Reihe von Anderungen inner-

hatb des Gesetzes vorgenommen, einerseits aufgrund

sich ändernder potitischer Standpunl<te, andererseits
aufgrund aufeinanderfotgender staatticher Verei n barun-

gen im Rahmen der Reduzierung der Haushaltsdefizite.

Die Studierenden wurden aus diesem Grund mit zwei

einschneidenden Anderungen konfrontiert.

Die erste betrifft eine kombinierte Anderung im Jahr

1993 und ry94. 1993 wurde die sogenannte Studien-

fortschrittskontrotle eingeführt. Bei Studierenden, die

pro Jahr nicht die MindestanzahI von Studienpunl<ten

erreichten, wurden die gratis ausgezählte Grundföi'de-

rung und gegebenenfalts die Zusatzförderung in ein

verzinstiches Darlehen umgewandelt. Die zu erreichen-

de Anzahl betrug z5 Prozent der GesamtanzahI der

Jahresstudienpunkte. Diese gesetzliche Regetung, die

ry94 in Kraft trat, ging davon aus, daß Studieren inve-

stieren bedeutet, weshatb man den Studierenden
zumutete, mehr und mehr auf eigenen Beinen zu ste-

hen. Antäßtich dieser Regetung wurde die Zahl der
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jährtich zu erreichenden Studienpunkte ab ry951t996
auf 5o Prozent erhöht. Bisher hat sich gezeigt, daß

ca. 95 Prozent der Studierenden in der Hochschulaus-

bitdung die Norm erreicht. Dieses System ist als Tem-

poförderung bekannt.

Ab dem r. September ry96 wird für Studierende, die

sich erstmals in einer Hochschule einschreiben, eine

andere Regetung gelten. Es handett sich um das Lei-

stungsförderungssystem. Auch hier ist der Ausgangs-
punkt, daß der Studierende in seine Zukunft investiert.

Dabei werden die Förderungssyste-

me jedoch nicht sofort ats Stipendi-

um ausgezahtt, sondern als verzins-

liche Darlehen. Nachdem der
Studierende insgesamt zwei vorge-

schriebene Studienleistungen
erreicht hat (nach rz Monaten Zwi-

schenprüfung und nach höchstens

72 Monaten Abschluß bei einer
Regelstudienzeit von 4 jahren), wer-

den die als verzinstiche Dartehen

ausgezahtten Förderungskomponen-

ten unter Erlassung der bis dahin
aufgekommenen Zinsen tatsächtich
in ein Stipendium umgewandett.

ln beiden Systemen kann der Stu-

dierende ohne nachteilige Fotgen für
seinen Förderungsanspruch iährtich
einen Betrag bis zu 15.ooo Gulden

hinzuverdienen. Dies geschieht unbeschadet der Tatsa-

che, daß Schulden entstehen können, entweder infotge

des Nichterreichens der Temponorm (der Systematik
aus dem )ahr ryg) oder durch Nichterbringen der erfor-

dertichen Leistungen (Systematik ab ry96). lm voraus

l<ann nicht aufgegeben werden, welche Schuldpositio-
nen auftreten können. Dies hängt stark von individue[-

[en Faktoren ab.

Die Erhöhung der Studiengebühren wird für Studieren-

de aus einkommensschwachen Familien in der Zusalz-

förderung (gratis) verrechnet. Die Folgen der Erhöhung

des Eigenbeitrags für diese Studierenden werden damit
in Grenzen gehatten.

Die übrigen Studierenden können den Betrag, um den

die Studiengebühren erhöht werden, vollständig über

ein verzinsliches Darlehen finanzieren. Hierbei gilt, daß

der Schutdner seine Studienschutd über das WSF-Rück-

zahlungssystem tilgt: nach einer Anlaufphase von
z Jahren nach Beendigung des Studiums zahlt er in
höchstens r5 Jahren (Titgungsphase) seine Studien-
schuld in monattichen Raten zurück. Während der Tit-

gungsphase kann er seine Betastungsfähigkeitsmes-
sung beantragen, wodurch er zu einer geringeren

Ausbildungsförderungsberechtigte I 996

Studenten
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Monolliches Budgel im Verhöltnis zu Förderungskomponenlen
und der Anhebung der Studiengebühren 1996 (ceteris poribus)

Budget Förderungskompunenten

f ttBz.zB f ttBz.zS

FinanzierungsmodelI HOBEK, die
Abkürzung für den niederländischen
Begriff für Finanzierung der Hoch-

schulausbitdung. Die Zuteilung an

die Einrichtungen erfolgt auf der
Grundtage des sogenannten Iump-

sum-Prinzips: den Einrichtungen
steht die Entscheidung frei, wofür
die gewährten MitteI ausgegeben
werden. Gleichzeitig stelten die Stu-

diengebühren im Hochschutwesen

seitdem nicht [änger einen Einnah-

meposten für den Staatshaushatt
dar, sondern die Studiengebühren
gelten als Einnahmeposten der
Hochschulen. Als Folge dieser
Finanzierungsänderung ist eine Ver-

schiebung der Verantwortlichl<eit
vom Staat auf die Einrichtungen

festzustellen. Dort, wo der Staat bisher das Heft in der

Hand hielt, indem er Tarife festsetzte und die Betrei-

bungsdefizite aus der Staatsl<asse ausglich, gibt er nun

die Verantwortung immer mehr ab. Der Staat legt noch

immer die Budgetgrenzen fest, aber er legt die Verant-

wortung für das Operieren innerhalb dieser Grenzen

dann in die Hände der Einrichtungen.

Jedes Jahr werden über 5 Miltiarden Gulden für die

Finanzierung der Universitäten ausgegeben. 69 Prozent

bzw. 3,5 Mil[iarden davon werden mit Hitfe des HOBEI(-

Modells auf die Einrichtungen verteilt. Die übrigen r,5

Miltiarden fließen über die Finanzierung von Univer-

sitätsl<ra n l<en häuse rn, Wartegeldern, i nte rn ationaler
Ausbitdung, lnvestitionen usw. an die Einrichtungen.

Die Universitäten insgesamt erhatten über 4,6 Mittiarden

Gulden pro Jahr. 75 Prozenl davon bestehen aus der

regulären Finanzierung durch den Staat, den sogenann-

ten ersten Mitteln. Daneben bezahlt der Staat ca. 8 Pro-

zent für die Reatisierung bestimmter Bereiche, wie
Wartegelder, Universitätstehrerausbitdungen und lnve-

stitionen. Die Zweitmitte[, die vom Staat über For-

schungsinstitute und Forschungseinrichtungen an die

Universitäten fließen, machen ca. o,1 Prozent der
Gesamteinnahmen aus. Die Drittmittel, Einnahmen aus

Dienstteistungen, Vertragsforsch un g un d Vertragsausbit-

dung ergeben schtießlich ca. t6 Prozent der Gesamt-

summe.

5. MeTeeTEFFEKTE voN STUDTENGEBüHREN

5.r (Die Höhe der) Studiengebühren und der Zugang
zur Hochschutbildung

Die Frage, inwieweit die Nachfrage nach einer Hoch-

schutbitdung preisbezogen ist, scheint daher auch

monatlichen Belastung l<ommen l<ann. Bteibt nach die-

sem Zeitraum eine Restschuld übrig, wird diese ertassen.

4.2 Die Relation von Studiengebühren und Kosten für
die Hochschutbitdung

Die Hochschulbitdung in den Niederlanden wird
größtenteits vom Staat über den Staatshaushalt finan-

ziert, Die finanzielle Relation von Staat und Einrichtun-
gen ist daher, neben den Bestimmungen zu Studienfi-
nanzierungen und Studiengebühren, ein wichtiger
Bestandteil der Finanzierungsvereinbarung im Hoch-

schutwesen. Die Einrichtung der Finanzierungsvereinba-

rung, insbesondere die AuswahI und das Gewicht der

Steuerungsvariablen, ist damit ein wichtiges lnstru-
ment, die politischen Zietsetzungen hinsichttich der

Entwicl<tung des Hochschuiwesens zu ermöglichen.

Ab 1989 wurde an einer Reformierung des bis dahin

existierenden Finanzierungssystems gearbeitet. Der

direkte Anlaß dafür war die Verabschiedung des Geset-

zes über die Hochschutausbildung und die wissen-
schaftliche Forschung (WllW), das es erfordertich mach-

te, die in diesem Gesetz festgelegten Grundsätze auch

im Finanzierungssystem zum Ausdrucl< kommen zu [as-

sen. Das neue Finanzierungssystem mußte drei Anfor-

derungen erfülten:

r. es sotlte ein einfaches System sein,

z. es sotlte output-bezogen sein,

3. die Beiträge in der wissenschaftlichen Ausbildung
sottten an die in der Fachhochschutausbildung
ansch [ießen.

Ferner sottte im Finanzierungssystem die Eigenverant-

worttichkeit der Einrichtung zum Ausdrucl< kommen.

Die oben genannten Maßnahmen resultierten ry93 im
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gerechtfertigt. Mit anderen Worten: in wie weit wird
der Zugang zur Hochschulbildung durch die Höhe der
Studiengebühren beeinflußt?

Eine Untersuchung ergab, daß weitreichende Erhöhun-
gen der Studiengebühren zu einem ernsttichen Nachfra-
geausfatI bei Studierenden führen. Schrittweise
Erhöhungen dagegen ergeben einen geringen Rücl<gang

der ZahI der Studierenden. Bei Erhöhungen in einzetnen
Stufen von 15o bis t75 Gulden bteibt die ZahI der Stu-
dierenden gleich. Die Schlußfolgerungen Iautet daher,
daß die Höhe der Studiengebühren und der Umfang
von deren Anderung die Teitnahme am Hochschulunter-
richt beeinftußt.

Die Höhe der Studiengebühren ist jedoch nicht der ein-
zige Faktor, der für die Teilnahme am Hochschutunter-
richt von Bedeutung ist. Soziate Fal<toren, wie Einl<om-

mens- und Ausbildungsniveau der Ettern, erwartetes
zul<ünftiges Einkommen in l(ombination mit den Per-

spel<tiven auf dem Arbeitsmarl<t, Entwicl<lungen der
Studienfinanzierung, die Qualität des Unterrichts und
der Partnereffel<t etc., spieten bei der überlegung, eine
Hochschutausbitdung zu absolvieren oder nicht, eben-
fatls eine Rotte.

5.2 Beeinflussung des Zugangs zur Hochschutbitdung
über die Studienfi nanzierung

Ausgehend von dem Gedanl<en Hochschutausbitdung
für Viete ist die Studienfinanzierungspotitil< immer da-
rauf ausgerichtet, den Zugang zur Bitdung zu gewähr-
leisten. l(onkret wurde dies in Form einer Basisfinan-
zierung (die jedem Studierende n zur Verfügung
stehenden Grundförderung) und einer Zusatzfinanzie-
rung (Zusatzförderung und ein verzinstiches Dartehen)
umgesetzt. Die Zusatzfinanzierung bietet primär eine
Möglichkeit für Studierende, die ohne finanzietle Beihii-
fen nicht studieren l<önnten.

Das heutige Studienfinanzierungssystem hat sich seit
seiner Einführung im Jahr 1986 mehr und mehr von
einem Schenl<ungssystem zu einem Darlehenssystem
im lahr 1996 entwicl<elt. Dies zeigt sich unter anderem
in der Einführung der Leistungsförderung Anfang des
nächsten Studienjahres. ln diesem jahr erhatten Hoch-
schutstudierende ihre Grundförderung und, sofern sie
aufgrund des eltertiches Einkommens für eine Zusatz-
förderung in Frage kommen, diese erstmatig als
bedingtes Darlehen. Erst nach erbrachter Leistung wird
dieses Darlehen in eine Schenkung umgewandett.

Die Aussicht auf die Anhäufung eines verzinslichen
Darlehens, die Unsicherheit über den Fortbestand der
Grundförderung und die steigende Höhe der Studien-
gebühren l<önnten dazu führen, daß Studierende die
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Entscheidung für oder gegen ein Studium bewußter
treffen. lm September diesen Jahres wurde eine Unter-
suchung des Darlehensverhaltens von Studierenden
gestartet. lhr Ziet ist unter anderem ein überbticl< über
eventuette Hindernisse für die Absotvierung einer Hoch-
schulausbitdung infotge der Einführung der Leistungs-
förderung. Zur Zeil ist es jedoch für ein Urteil über die
Ergebnisse dieser Untersuchung zu früh.

6. QunlrrArsEFFEKTE voN STUDTENGEBUHREN

Oben ururde bereits festgestellt, daß Bildung ein Wirt-
schaftsgut ist. Es hat seinen Preis. Eine Produl<tverbes-
serung l<ann eine Preiserhöhung rechtfertigen. Handelt
es sich um ein Produl<t, das frei gehandett werden
l<ann, ist die Rolte des Staates gering. Da Bildung nicht
(vottständig) frei gehandett werden kann, rechtfertigt
dies eine enge Beteiligung des Staates bei der Festset-
zung der Ausbitdungsqualität.

Dieser Begriff umfaßt das gesamte Spel(trum des Aus-
bildungsprozesses. Darunter l<ann das Ausbildungsma-
nagement, die Ausbildungsorganisation, die Art der
lnformationserteitung an Studierende, deren Anteil am

Ausbildungsprozeß, der Lernprozeß setbst und die
Beurteilung des Lernprozesses durch Prüfungskommis-
sionen verstanden werden.

Ausgehend von der spezifischen Rotle und dem AnteiI
des Staates an der Bildung wird im folgenden ein Bitd
der Retation von Ausbildungsquatität und Studien-
gebührenerhebung sl<izziert, und - angesichts der
Marl<tbedingungen - wird die Rotte des Staates als Ver-
mittler zwischen den Marl<tparteien kurz illustriert.

6.r Relation Ausbild un gsquatität - Studiengebührener-
hebung

Zur Bedeutung der Erhebung von Studiengeldern
befragt, empfahl der Wirtschaftsrat ry93 die Beibehat-
tung des bestehenden Systems. Attes in atlem würde
sie dazu beitragen, das l(ostenbewußtsein des studie-
renden Bürgers aufrecht zu erhatten. Damit stimmt eine
vorher geäußerte ldee überein, die Marktpositionen
des staatlich finanzierten und nicht staatlich finanzier-
ten Ausbildungssystems in den Niederlanden mögtichst
aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise l<önnten
zwischen den auf unterschiedliche Weise finanzierten
Ausbitdungstypen Konkurrenzbedingungen geschaffen
werden. Diese ldee stettt Bildung als einen Marl<t dar,
auf dem zwischen Produzenten und Verbrauchern ver-
handelt wird. Das Gut ,,Bildung" verfügt über vorteit-
haftere Marktbedingungen für den Anbieter, wenn er
dem Verbraucher dieses Gut zu einem besseren
Preis/Qualitäts-Verhättnis anbietet als sein nächster
Konl<urrent. Obwohl diese Situation noch [ange nicht
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erreicht ist, wird bei allen Ausbildungsanbietern das

Bewußtsein wachsen, daß der Bitdungsmarl<t sich von

einem Produzentenmarkt in einen Verbrauchermarl<t

wandett. Die Retation von Preis und Quatität der Bit-

dung tritt in den letzten Jahren daher auch immer mehr

in den Vordergrund. Die Erhebung eines bestimmten
Betrags an Studiengebühren muß mehr und mehr auf

der Quatität der Ausbitdung basieren. Der Schwerpunl<t

[iegt daher auf den immer kritischer werdenden Ver-

brauchern.

6.2 Die Rotte des Staates ats Bildungsmarktvermittler

lnnerhalb des Phänomens,,Bildungsmarl<t" beurteilen

die darauf tätigen Parteien die Relation von Qualität
und Studiengebührenerhebung aus eigener Sicht.

Die Studierenden erwarten vor dem Hintergrund eines

zu bezahtenden höheren Preises für das Produl<t Aus-

bildung eine Ausbi[dungsqualitätsverbesserung. lnner-

hatb der oben genannten Beschreibung des Begriffs

AusbildungsqLratität würde sich ciies in einem Lernpro-

zeß äußern, dem besser als vorher Gestalt verliehen
wurde. Das heißt nicht gteich, daß der derzeitige Lern-

prozeß l<eine ausreichende Qualitat besitzt, aber die

wirtschaftliche Vorste[[ung von einem höheren Preis

führt zu der Erwartung, daß das Produl<t entsprechend

qualitativ verbessert wird. Es ist letztendlich der Stu-

dierende, der die wirtschafttiche Entscheidung zwi-

schen den von den verschiedenen Ausbitdungseinrich-

tungen angebotenen Ausbiidungen treffen muß.

Der Studierende l<ann diese Entscheidung treffen,
wenn er einen Überblicl< über den Marl<t hat. Dazu

l<ommt es, wenn der Marl<t transparent ist und der Ver-

braucher in der Lage ist, die Marktparteien zu beurtei-

[en. Verfügt der Verbraucher nicht über sachdienliche

Beurteilungsl<riterien, l<önnte er ohne staatiiche
Bemühungen eine nicht l<orrel<te und deshalb wirt-
schaft [ich nachteilige Wahl treffen.

Dies rechtfertigt unter anderem die Rolle des Staates

ats Vermittter zwischen Studierendem und Einrichtung.

Der Staat kann für die genannte Transparenz sorgen.

Er l<ann dies zum Beispiel durch den Einsatz von Visi-

tationskommissionen tun. Sie beurteiten Einrichtungen

anhand der oben genannte Kriterien. Die Erfahrungen

mit dem lnstrument Visitationskommission sind in den

Niedertanden bisher positiv.

Schützt der Staat in der oben genannten Situation
nur die lnteressen der Studierenden? Dies muß ver-

neint werden. Schließtich ist, obwohl die lnteressen

der Einrichtungen nicht dieselben zu sein brauchen

wie die des Studierenden, dessen falsche Entschei'
dung nicht nur für ihn selbst nachteilig. Auch die Ein-
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richtungen, für oder gegen die er sich entscheidet,
werden per Saldo einen Verlust buchen. Angesichts
dessen ist der preistiche Anreiz auch für die Einrich-

tungen gegeben.

Ein anderer Anl<nüpfungspunkt für die Verneinung der

oben gestetlten Frage ist die bereits genannte kürzlich

stattfi n dende Stud ien geb üh ren gesetzgebun g. Aufgrun d

dieser Gesetzgebung hat das Partament explizit eine

Verbindung zwischen Ausbildungsquatität und Studien-

gebührenerhebung hergeste[[t. Die für die Studieniahre

t997 I t998 und ry981t999 geplanten Studiengebühre-

nerhöhungen um ieweils t75 Gutden werden dann

durchgesetzt, wenn die Ausbitdungsqualität steigt. Dies

steItt für die Ausbitdungseinrichtungen und den Staat

den Anreiz dar, Qualitätsverbesserungen zu erreichen.

Schtießtich bedeutet die Nichterhöhung der Gebühren

für die Einrichtungen einen Einl<ommensverlust und für

den Staat eine Nichtrealisierung potitischer (gesett-

schaft ticher) Zielsetzungen.

lm Hinblick auf das oben Genannte gibt es auf dem

Bildungsmarl<t l<eine Partei, die absolute Macht für sich

beanspruchen l<ann, auch der Staat nicht. Er hat

schtießtich ein lnteresse an der l<orrekten V/ahI einer

passenden Ausbildung durch den Studierenden,
wodurch sich die Aufenthaltszeit des Studierenden im

Ausbildungsprozeß nicht länger als notwendig hinzieht.

Der Studierende hat ein lnteresse daran, nicht länger

als notwendig Studiengebühren zu bezahten (noch [os-

getöst vom individue[[en Studienfinanzierungsarrange-

ment, das langfristige Kosten nach sich ziehen l<ann).

Das lnteresse der Einrichtung ist es angesichts des der-

zeitigen Finanzierungssystems, die Aufenthattsdauer
des Studierenden nicht länger ats notwendig hinauszu-

zögern.

Die geäußerten Übertegungen sind daher auch ein Ptä-

cioyer dafür, die Seiten des Dreiecks in der Dreiecl<sbe-

zieh ung Staat - Einrichtung - Studierender gteich zu

gewichten.

7.Drc Poslrtor DER NIEDERLANDE INNERHALB

DER EU IM HTNBLICK AUF DIE ERHEBUNG VON

SluoreneeBüHREN

Die Niedertande nehmen in der EUiEWR bezüglich der

Erhebung von Studiengebühren und deren Höhe einen

einzigartigen Ptatz ein.

Die Mehrheit der EU-/EWR-Länder erhebt insgesamt kei-

ne Studiengebühren. Worauf es deshalb ankommt, ist

die Motivation für die Erhebung von Studiengebühren.

Dazu wurde in Kapitel 3 bereits das eine oder andere
gesagt. An dieser Stelle sei dazu bemerkt, daß in einer

wirtschaftlichen Sichtweise der Ausbildung das Preisbe-
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wußtsein eine Rolle spielt. Dies gitt für den Staat, für
die Ausbiidrrngseinrichtungen und damit auch für die
Stud ie re nde n.

Dort, wo für den Staat die Grenzen seiner Verantwort-
tichkeit für den einzetnen Studierenden erreicht sind,
ist die Ausbitdungseinrichtung selbst befugt, Studien-
gebühren von mindestens einem höheren Eigenbeitrag
ats dem gesetztich üblichen zu erheben.

Es stellt sich die Frage, ob und in wieweit der Staat
dafür noch Verantwortung zu übernehmen hat, bei-
spietsweise durch die Festlegung von angemessenen
Höchstgrenzen. Dies widerspricht der Auffassung, Bit-
dung ats Wirtschaftsgut zu sehen.

8. ZururrrsAusstcHTEN

Das derzeitige nieder[ändische Studienfinanzierungs-
gesetz r986 geht vom Konzept der Elterneinkom-
mensunabhängigkeit aus. Dem wurde über ein
System aus Grundförderung, Zusatzförderung und
verzinstichen Darlehen Gestatt verliehen. Diese ein-
ander ergänzenden Finanzierungsformen des Bedarfs
an Bildung garantieren dem Studierenden insgesamt
ein von den Eltern unabhängiges monatliches Bud-
get, aus dem die Studienkosten bestritten werden
können.

Die gegenseitige prozentuale Verteilung dieser drei
Finanzierungsmodalitäten auf das genannte Budget hat

sich seit der Einführung des WSF geändert. ln den vor-
hergehenden Paragraphen wurde dies illustriert. Mehr
und mehr hat sich dies von einer Schenl<ung des Staa-
tes in ein Darlehen des Staates gewandelt.

Die genannte Veränderung spiegelt die ldee eines sich
zurücl<nehmenden Staates wider. Das Obrigl<eitsdenl<en

sowohl des Staates als auch des Bürgers hat sich irn

Laufe cier Jahre geändert. Der Endpunl<t ist noch nicht
in Sicht. Dies gitt auch für die Verteilung der Verant-
wortlichl<eit für die Bitdung. Das beinhaltet eine andere
Sichtweise des Ausbi[dungssystems durch Staat, Ein-

richtung und Studierende.

Bedeutet diese Sichtweise eine Rückkehr zur Elternein-
kommensabhängigkeit, wenn sich zum BeispieI eine
partamentarische Mehrheit unter gleichzeitiger Sicher-
steltung der Zusatzförderung für Studierende aus den

einkommensschwächeren Gruppen für die Abschaffung
der Grundförderung einsetzt? Wenn der Staat gleich-
zeitig den etternunabhängigen Darlehensanspruch für
atte beibehält, könnte dies verneint werden. Es bedeu-
tet jedoch eine nach Einkommensgruppe setektive
Verstärkung des lnvestitionscharakters der Ausbil-
dung. Behätt der Staat den genannten Darlehensan-
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spruch nicht bei und werden der Beitrag der Eltern
und die damit in Zusammenhang stehenden eigenen
Einl<ünfte des Studierenden umgel<ehrt proportional
wichtiger, l<önnte die Antwort auf die oben gestetlte
Frage ,,ia" [auten.

ln der Finanzierung der Hochschutausbildung täßt sich
ein Umschwung von ausschtießlich staattich finanzier-
ten Einrichtungen zu einem Mix aus verschiedenen
Getdftüssen an die Ausbitdungseinrichtungen feststet-
[en: Staat - Einrichtungen, Student - Einrichtungen,
eigene Einkünfte Einrichtungen, also Finanzierung
Studiengebühren bzw. Vertragsaktivitäten. Die Vertei-
lung räumt den Studiengebühren derzeit einen
bescheidenen Ptatz ein. Das kann sich ändern, wenn
die Angebotsfinanzierung sich in Richtung einer
Bedarfsfinanzierung verschiebt. Die Vorste[[ung eines
verschiedene Ausbildungen miteinander vergleichen-
den Studierenden kommt dann in Reichweite. Dieses

Bitd attein wird eine Ausbildungseinrichtung anregen,
ein Ausbildungsprodukt anzubieten, das in puncto
Preis und Quatität mit dem anderer Einrichtungen
konkurrieren kann. I
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Fi lle und le Rolle
von Stud hren in den USA

Prof. Dr. Hons N. Weiler, Rektor der
Europo-Universitöt Viodrino Fronkfurt (Oder)

,, 5t u d i e n ge b üh re n sch af-

fen sowohl auf der Seite

der Hochschulen wie auf
der Seite der Studieren-

den eine durchgreifende

Dynamik."

1. STUoISNGEBÜHREN IM HoCHSCHULSYSTEM
DER USA - EIN ÜBERBLICK

Die Beteiligung der Studierenden und ihrer Familien an

den Kosten eines Hochschulstudiums ist in den USA

nicht nur ein wichtiges Element der Hochschulfinanzie-

rung, sondern ein zentraler Bestandteil der öffent]ichen

und privaten Kultur, d.h. eines normativen Geflechts, in

das Gesel[schaft, Staat, Hochschulen und private Haus-

halte eingebunden sind. Die Kosten eines Hochschul-

studiums bilden nach wie vor einen wichtigen Bestand-

teiI des Transfers zwischen den Generationen, dem

Staat und Hochschulen subsidiär zu Hilfe kommen,
ohne ihn indessen zu ersetzen. lm ökonomischen Kat-

kulus der amerikanischen Familie nimmt die Finanzie-

rung des Studiums der Kinder einen herausragenden

Platz ein - ob es nun um die Verwendung des Ange-

sparten, die Entnahme aus den [aufenden Einkünften

oder die Beleihung zukünftigen Einkommens geht.

Unter den Gründen, die Amerikaner den Meinungsfor-

schern dafür nennen, daß sie sparen, steht die Studi-

enfinanzierung mit 5o Prozent an zweiter Stette - hin-

ter dem Sparen für Notfälle (62 Prozent), aber noch

vor dem Sparen fürs Alter G7 Prozent).

Dieser Grad von öffentlicher und privater Aufmerksam-

keit entspricht der Größenordnung der zu tragenden
finanziellen Last. Atlein die Studiengebühren beliefen

sich t993194 bei öffenttichen Hochschulen auf durch-
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schnitttich $2.o57 im Jahr und bei privaten Hochschu-

len im Durchschnitt auf $t.rz8. Dies sind wohlgemerkt
nur Durchschnittswerte, hinter denen sich Spitzenwerte

von bis über $zo.ooo bei besonders kostbaren priva-

ten Colteges verbergen - das Sarah Lawrence College

in New York bringt es auf $zo.84z im Jahr, bietet dafür

allerdings auch ein Studenten-/Dozentenverhältnis von

sechs zu eins an, im Vergleich etwa zu San Francisco

State University, wo die Studiengebühren (ohne den

Diskont für Ortsansässige) $ro.868 betragen, wo sich

aber auch zr Studenten einen Professor teilen müssen.

lnsgesamt 93 private Hochschulen erheben inzwischen
(1996) Studiengebühren von mehr als$q.75o im Jahr.

Aber nicht nur die Höhe ist eindrucksvoll, sondern
auch der Anstieg von Jahr zu lahr. lm Vergleich zum

realen Anstieg der mittleren Famitieneinkommen über

die letzten zehn Jahre (u,4 Prozent) sind die Gesamt-

kosten des Studiums (Studiengebühren und Lebensha[-

tung) in der setben Zeit an öffentlichen Hochschulen

real um fast das Doppelte (zo Prozent) und an privaten

Hochschuten sogar um fast das Vierfache (4r,5 Prozent

für private Universitäten) gestiegen. Altein für das eine

Jahr von ry94195 auf ry95196 vermeldet das Verbrau-

chermagazin ,,Money Guide" in seiner a[[iährlichen Son-

dernummer zur Studienfinanzierung einen durchschnitt-

lichen Anstieg von 6,5 Prozent und identifiziert
mindestens zehn Hochschulen, an denen in diesem
einen Jahr die Studiengebühren um zwischen z6 und

39 Prozent angestiegen sind.

Kein Wunder also, daß die Finanzierung sotcher
Kosten die typische amerikanische Familie in a[[er
Regel schon beschäftigt, wenn der künftige Student
noch damit beschäftigt ist, laufen zu [ernen. Daß

indessen setbst der enorme Anstieg in den Kosten

eines Hochschulstudiums keine abschreckende Wir-

kung auszuüben scheint, das wußte erst kürzlich der

,,Berliner Tagesspiege[" in einer dpa-Notiz zu berich-

ten, nach der ,,die Spitzenuniversitäten der USA"
(und das sind nun einmal die teuersten) ,,sich einem

immer stärker werdenden Ansturm an Bewerbern
gegenübersehen".

Der Dynamik, die Phänomene dieser Art hervorbringt,
sotlte man nachgehen. Das ist der Zweck dieser kurzen

Darstetlung.

2. DIe RoIIe vON STUDIENGEBÜHREN IM
AMERIKANISCHEN SVSTEM DER HOCHSCHUL.

FINANZIERUNG

Für einen deutschen Hochschullehrer oder -verwalter,

dessen finanzpolitischer Horizont im wesentlichen
durch den Einzelplan seiner Hochschule im Lan-

deshaushalt umschrieben ist, muß sich das System der
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amerikanischen Hochschulfinanzierung als ungemein
verwirrend ausnehmen - nicht zuletzt deswegen, weil
es eigentlich kein ,,System" gibt, sondern im Grunde
ebenso viele Systeme wie Hochschuten, und Hochschu-
ten gibt es in den USA - je nachdem wie und was man
zählt - an die zweitausend.

lch schlage vor, daß wir aus den Kategorien, die die Car-
negie-Stiftung zur Klassifikation der verschiedenen
Typen von amerikanischen Hochschulen eingerichtet hat,
zur lllustration einmal zwei Kategorien auswählen - die
sogenannten,,Forschungsuniversitäten" (,,Research Uni-
versities" - d.h. Universitäten, die jährtich mindestens
$+o Mio. Forschungsförderung aus Bundesmitteln erhal-
ten - also die Harvards, Stanfords, MlTs, Princetons
usw.) sowie die sogenannten ,,Baccalaureate Schools",
d.h. Col[eges, die sich auf die vierjährige Ausbildung von
,,Undergraduates" zum B.A. oder B.Sc. beschränken.

I Der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten
Hochschulen relativiert sich vor allem im Fa[[e der
großen Forschungsuniversitäten, wo einem AnteiI der
Studiengebühren von 14 Prozent bei den öffentlichen
Universitäten nur mehr ein AnteiI von 22 Prozent bei
den privaten Universitäten gegenübersteht.

I Sowohl bei den öffentlichen als auch bei den privaten
Forschungsuniversitäten bilden die Einnahmen aus Bun-
desmitteln (hauptsächtich für Forschungsprojekte) ein
wichtiges Komplementärelement zu den Studienge-
bühren. Bei diesen Universitäten kommen - grob gerech-

net - Studiengebühren und Bundesmittel zusammen
etwa auf den Anteil, der bei den Cotleges a]tein von den
Studiengebühren gestellt wird; mit anderen Worten: for-
schungsintensive Hochschulen [ösen einen nicht unbe-
trächtlichen Tei[ des Einkommens aus Studiengebühren
durch Einkünfte aus Forschungsprojekten ab.

Tabelle r: Finanzierungsquel[en amerikanischer Hochschulen
{tggz-g3, in Prozent)

Hochschuttyp Stud.
geb.

Bundes-
mitteI

Landes
mittel

Spenden Erträge
a. Vermög

Weiter.
Bildung

Angesch Ioss.
Einrichtung

Öff. Hochschuten

- ,,Research l"
- ,8.A."

r8
74

37

77

15

4

37
29

45

4
6
2

9

9
5

7

,_

5

6
7

t
4
7

3

5

7

20
27
74

Priv. Hochschuten

-,,Researches"
- ,,B.4."

47
22

58

1.5

29

3

2

2

6

20
23
8

Quelle: NCES, Digest t995, fable 3zz

Tabe[le r dokumentiert die Zusammensetzung der Ein-
nahmen, aus denen diese beiden Typen von Hochschu-
len, jeweils in ihrer öffentlichen und privaten Form,
ihre Finanzierung bestreiten. über diese Zahten ließen
sich eine Reihe von interessanten Betrachtungen an-
stellen, aber ich wi[[ mich hier auf einige wenige Hin-
weise beschränken, die mir für das Verständnis der
amerikanischen Hochschutfinanzierung aufschlußreich
erscheinen.

I Der Anteil der Studiengebühren an der Finanzierung
der privaten Hochschulen liegt insgesamt etwa doppelt
so hoch wie bei den öffentlichen Hochschuten, obwohl
er auch dort mit inzwischen r8 Prozent recht beachtlich
ist. Etwa ähntich ist der Unterschied in der Kategorie
der B.A. Co[[eges.

Bei den öffentlichen Hochschulen, die ja attesamt
Landeshochschuten sind, fältt auf, daß der Anteil der
LandesmitteI insgesamt nur etwas über ein Drittel
beträgt (37 Prozent), bei den Forschungsuniversitäten
sogar nur z9 Prozent.

I Schtießtich zeigen die Daten, daß sich bei den Ein-
künften aus Weiterbildungsmaßnahmen und aus den
Erträgen angeschlossener Einrichtungen so gut wie
überhaupt kein Unterschied zwischen öffentlichen und
privaten Hochschulen bemerkbar macht. ln beiden Fät-

len erwirtschaften die Hochschulen fast ein Viertel ihrer
Einnahmen aus Maßnahmen, die nicht unmittelbar mit
Forschung und Lehre zu tun haben - einschließlich
natürlich ihrer Klinika.
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lm Folgenden witt ich atlerdings noch ein wenig genau-

er der Frage nachgehen, in wetchem Umfang Studien-

gebühren zur Finanzierung der amerikanischen Hoch-

schuten beitragen. Hier muß zunächst einma[ - wenn

wir die Daten in Tabette r in einen historischen l(ontext

stellen - festgestetlt werden, daß sich in Bezug auf die

Finanzierung der Unterschied zwischen privaten und

öffentlichen Hochschulen zunehmend relativiert. lm
Hinbtick auf den AnteiI der Studiengebühren am

gesamten Finanzaufl<ommen der Hochschuten ist der

Unterschied zwischen verschiedenen Typen von Hoch-

schuten innerhalb des privaten oder des öffentlichen
Lagers - also etwa zwischen privaten Colleges und pri-

vaten Universitäten oder zwischen öffentlichen Cotle-

ges und öffenttichen Universitäten - inzwischen größer

ats etwa der Unterschied zwischen den öffentlichen

und privaten Forschungsuniversitäten. Natürtich bleibt
bestehen, daß private Hochschuten im Vergleich zu

öffentlichen Hochschuten im Schnitt einen fast doppett

so hohen AnteiI ihrer Einnahmen aus Studiengebühren

bestreiten. lmmerhin aber l<ommt auch an öffentlichen

Hochschuten inzwischen jeder fünfte Dotlar aus Studi-

engebüh ren.

Schließtich bteibt anzumerl<en, daß hinsichtlich des

Anteits der Studiengebühren an der Finanzierung gera-

de der öffentlichen Hochschulen erhebtiche regionale

Unterschiede bestehen. Ein Datensatz, der sich auf das

)ahr rygo I 9r bezieht und für atte öffenttichen For-

schungsuniversitäten (l und ll) einen AnteiI der Studi-

engebühren an den Gesanrteinnahmen von t4,5 Pro-

zent, registriert erhebtiche Unterschiede von Staat zu

Staat. Allein in der l(ategorie der öffenttichen For-

schungsuniversitäten variiert der Anteil der Studienge-

bühren an den Gesamteinnahmen der Hochschuten von

8 Prozent in Katifornien und 9 Prozent in Minnesota

bis zu z3 Prozent in Massachusetts und z9 Prozent in
Colorado.

3. SruorerGEBüHREN UND STUDIENQUALITAT -
DIE DYNAMIK VON ANEEEOT UND NACHFRAGE

Es steht außer Frage, daß das lnstrument der Studien-
gebühren sowohl auf der Seite der Hochschulen wie

auf der Seite der Studierenden und ihrer Famitien
einen erheblichen AnteiI daran hat, eine durchgreifende

Dynamil< von Angebot und Nachfrage zu schaffen. Aus

der Sicht der Hochschule sind Studierende und ihre

Eltern zahlende l(unden, die für die verabfolgte Lei-

stung eines Coltege-Diploms einen zwar nicht l<osten-

deckenden, aber doch erheblichen Preis zahlen. Sie

werden dementsprechend behandett, informiert,
umworben - und konsuttiert. Kritik aus den Reihen der

Studierenden und ihrer Eltern wird von den Hochschu-

len ernst genommen. Aus der Sicht der Studierenden

und ihrer Famitien hingegen erwirkt das Zahlen der
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Stucliengebühren in einem sehr reaten Sinn einen
Anspruch auf Leistung. Die Einschätzung dieser Lei-

stung erfolgt auf dem Wege über die l(ausall<ette ,,Stu-

dium - Diplom - Beruf", also über den nachvotlziehba

ren Effekt, den das Studium an einer bestimmten
Hochschule auf die Arbeitsmarl<t-, Lebens- und Einl<om-

menschancen der Absotventen hat. Diesem Test hat

sich die Hochschu[e zu stetten, wenn sie nicht auf die

Dauer ihre,,l(undschaft" verlieren witt. Ob $8oo oder

$zo.ooo im Jahr - die Frage nach dem Gegenwert steht
ausgesprochen oder unausgesprochen iederzeit im

Raum und ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb

die Frage nach der Quatität einer Hochschute im Ver-

gleich zu anderen eine so prominente Rolte in der ame-

ril<anischen Hochschulwirl<tichkeit ein nimmt.

Aus dieser Frage nach der Quatität hat sich eine rege

Beschäftigung mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis an

ameril<anischen Hochschuten ergeben, die in vietfälti-
gen institutionelten Bewertungssl<alen - wie der attjähr-

tich mit Spannung erwarteten Sonderausgabe der Ver-

braucherzeitschrift,,Money Guide" über die,,Best
buys" im Hochschulwesen - ihren Niederschlag findet.
Hier gehören zu den Variab[en selbstverständtich die

l(osten des Besuchs einer Hochschule, denen dann

iedoch ein Quatitätsindex gegenübergestellt wird, der

zusamrnen mit den l(osten eine Preis-Leistungs-Emp-

fehlung ergibt. ln diesen Qualitätsindex gehen ein Fal<-

toren rrvie

I die Aufnahmesetektivität der Hochschu[e (gemessen

an den Ergebnissen des SAT und den High Schoot-

Leistungen der zugelassenen Studienbewerber),

I die Relation von Lehrkräften zu Studenten,

I die Qualifikation der Dozenten,

I die Beteitigung der wissenschafttich bedeutendsten
Dozenten am eigenttichen Lehrbetrieb,

I die Bibtiotheksressourcen,

I die Ausgaben der Hochschule pro Student,

I der Ansatz von Haushaltsmitteln für Studenten-
beratung und -betreuung,

I die Rückmeldungsrate der Zweitsemester (als lndiz
fü r St ud ienzufri ed en heit),

I der AnteiI der Abschtüsse in der ,,Regetstudienzeit",

I die Übergangsrate der Absolventen zu Graduierten-
studiengängen,

I die Nicht-Rückzahlungsrate von Dartehen unter Absol-
venten (als Negativindiz für beruflichen Mißerfolg),

I der Prozentsatz von PhD-Promotionen unter Absol-
venten,

I der wirtschaftlicher Erfotg der Absolventen (gemessen

etwa an der Aufnahme in die entsprechenden Nach-

schtagewerke der amerikanischen Wirtschaft), usw.
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Die Korrelation zwischen dieser Art Quatitätsindex und
der Höhe der Studiengebühren ist l<eineswegs perfel<t,
aber doch, statistisch gesehen, höchst signifil<ant.
Natürlich gibt es auch im Shopping für Hochschulen
,,Schnäppchen", ,,great deals" oder ,,bargain coileges".
So finden sich unter den fünf Spitzenreitern der von
,,Money Guide" mit Hitfe des genannten Quatitätsinde-
xes für 1996 ermittelten Rangfolge zwei der teuersten
Hochschulen der USA - Rice University in Texas und
das Catifornia lnstitute of Technotogy (CalTech) in
Pasadena, aber auch retativ preiswerte und für ihren
Preis außerordenttich teistungsfähige öffenttiche Cotte-
ges: das New Cottege of the University of South Ftori-
da, die Northeast Missouri State University (demnächst
die ,,Truman State University" nach dem bedeutenden
Sohn des Staates Missouri) und das Trenton State Cot-
lege in New Jersey.

4. AusaILoUNGsFöRDERUNG
UN D SOZIALVERTRAGLICHKEIT

Wenn Bitdung Getd kostet, dann
stettt sich automatisch die Frage
nach den Bildungschancen derer,
die weniger Getd ats andere
haben. Und wenn Bildung, und vor
altem Hochschulbitdung, soviel
Getd kostet wie in den USA, dann
stettt sich diese Frage rnit beson-
derem Nachdruck.

ln Beantwortung dieser Frage hat
sich in den USA ein umfangreiches
System der Studienförderung entwicl<elt, dessen
Gesamtvolumen im Jahr ry9tl9z auf rund g :o Mittiar-
den geschätzt wurde. Dieser Betrag war über die vor-
hergehenden ro Jahre insgesamt reaI um 35 prozent

angewachsen - eine Wachstumsrate also, die mit dern
Anstieg in den Studienkosten (s. oben) weithin Schritt
gehalten hat. Der größte Teil dieser MitteI stammt aus
dem Bundeshaushalt - eine jährtich wachsende Sum-
me, aber ein prozentual abnehmender Anteit: Vor zehn

Jahren lag der Bundesanteil bei über 8o prozent der
gesamten Fördermittel - heute Q99tl9z) liegt er bei

74 Prozent. Dafür hat sich der Anteil erhöht, den die
Hochschuten selbst zu dieser Förderung beltragen -
von etwa rz Prozent auf nunmehr fast zo Prozent. Der
Rest - retativ stabite 6 Prozent - kommen aus den
Haushalten der Einzelstaaten.

Das System der Vergabe dieser MitteI ist eine Wissen-
schaft für sich. lch beschränke nrich hier auf einige
Feststettungen.

Etwa die Hälfte der Mittel wird als Zuschuß oder Sti-
pendium vergeben (vor zo Jahren waren es fast 8o

Prozent), die andere Hälfte ats staatlich oder institutio-
nelI garantierte und subventionierte Dartehen, deren
Zinssatz je nach Darlehensprogramm erhebtich unter
den Zinssätzen des Marktes liegt.

Die Förderungswürdigkeit eines Studierenden und sei-
ner Familie wird mit Hitfe einer FormeI ermittett, die
bundesgesetztich festgetegt ist (die,,Congressional
Methodology Need Anatysis Formuta") und sich in der
Struktur von ähntichen Bemessungsverfahren in ande-
ren Ländern nicht allzu wesentlich unterscheidet. Diese
FormeI schließt atterdings als wichtige Determinante die
erwartete finanzietle Beteitigung der Famitie an den Stu-
dienkosten ein. Diese Beteitigung wird in der Formel
progressiv berechnet, so daß wohlhabendere Familien
nicht nur einen höheren Betrag, sondern auch einen
höheren Prozentsatz ihres Nettoeinkommens zu dem
Finanzierungspal<et für ihre Kinder beizusteuern haben.

Der Vergleich in Tabetle z zeigt die Progression: Die
Famitie mit einem Bruttojahreseinkommen von $9o.ooo
zahtt einen um viermaI höheren Anteit ihres Nettoein-
kommens in die Studienfinanzierung ein, als die Fami-
tie mit einem Einkommen von $ 3o.ooo.

Nachdem dieser Beitrag der Familie in Rechnung
gesteltt ist, greift die öffenttiche und die institutioneile
Studienförderung, die zum Ziel hat, die verbteibenden
Kosten des Studiums mit einer Kombination von Sti-
pendien, Darlehen und der Teilnahme an einem sub-
ventionierten studiennahen Beschäftigungsprogramm
(Cottege Worl< Study) abzudecken. Diesem Ziel
kommt die tatsächliche Studienförderung nahe, aber
je nach Gruppe und Hochschulart in sehr unterschied-
Iichem Maße. Um das zu zeigen, habe ich zwei Ver-
sionen eines,,Kompensationsindex" konstruiert, der
das Ausmaß zeigen soll, in dem für unterschiedliche
soziate Gruppen die Kosten eines Studiums durch die
Studienförderung bestritten oder,,l<ompensiert" wer-
d en.

Quelle, CEEB 1995, S. m

(pro
Famitienbeitrag als

% des Nettoeinkommens

6,Bo/o

20,/o/o
zB,7o/o

+Ir'

l-

ff-t=€

Tabelte z: Erwarteter Antei[ von Familien in unterschiedtichen
Einkommensgruppen an der Studienfinanzierung

Familienbeitrag
pro Monat (in $)

3O.OOO

6o.ooo

9O.OOO

130

743
7.478
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Der erste lndex (Tabelle 3) berücl<sichtigt tedigtich den

StipendienanteiI der Studienförderung und zeigt, wet-

cher Anteil der Studiengebühren von dieser nicht rücl<-

zahlbaren Studienförderung abgedeckt wird. Hier zeigt

sich ein beträchtliches Maß von sozialer lndizierung,
nach der für Studierende aus den niedrigsten Einl<om-

mensgruppen an öffenttichen Hochschulen vier Fünftel

und bei privaten Hochschulen immerhin noch zwei Drit-

tel der Studiengebühren mit dem StipendienanteiI der

Studienförderung abgegolten werden. Der Rest der
Studiengebühren und die übrigen l(osten für Wohnung

und Verpftegung müssen dann aus dem Darlehensan-

teiI der Studienförderung bestritten werden.

Der zweite lndex gibt den Prozent-

satz der gesamten Studienkosten
(Studiengebühren und Lebensun-

terhatt) wieder, die durch a[[e For-

men von Studienförderung kom-
pensiert werden. Hier zeigt sich,

daß im Durchschnitt an öffentli
chen Hochschuten 8o Prozent der

Gesamtkosten und an privaten
Hochschuten 67 Prozent der
Gesamtkosten außerhalb der offi-
zietlen Studienförderung aufge-
bracht werden müssen - und daß

diese Betastung selbst für die ein-

kommensschwächsten Studieren-
den immer noch 43 Prozent an

öffentlichen und 59 Prozent an

privaten Hochschulen beträgt - eine Belastung, für die

der Studierende selbst, die Ersparnisse der Familie

oder zusätztiche Darlehen aufkommen müssen.

Mit der lnterpretation sotcher Daten muß man natürtich

behutsam umgehen, zumal sie eingebettet sind in ein

Gefüge von Bedingungen, in denen das Verhä[tnis von

soziatem Status und Bitdungschancen keineswegs nur

- und vietleicht nicht einmal in erster Linie - über die

l-l: za

Studienfinanzierung vermittelt wird.
lch weise hier nur darauf hin, ohne
das Thema vertiefen zu l<önnen,
daß zu einer angemessenen Ein-

schätzung des Verhältnisses von
sozialer Herl<unft und Bitdungschan-

cen in den USA außer den finanziet-

[en Fal<toren mindestens noch zwei

weitere wichtige Bedingungen
ge h ö ren:

Es gibt die nach wie vor wirl<sa-

men statusgebundenen Vorteile
besser gestellter Bewerber im Zulas-

su n gsverfa h re n fü r se le ktive re
Hochschulen, die ihrerseits mit der

Qualitätshierarchie des nach örttichen Steuerterritorien
a ufgebauten un d fina nzierten öffentlichen Sch u lsystems
sowie mit dem System der privaten ,,Prep Schools" zu

tun hat. Auch hält sich hartnäcl<ig die Vermutung, von
ptausibten Daten gestützt, daß bestimmte, für die
Zulassung wichtige Testverfahren l<lassen- oder grup-
penspezifisches Wissen privilegieren.

. Zu nennen ist hier auch das nach wie vor beträchtti-
che Gewicht l<tassen- oder gruppenspezifischer Status-
erwartungen, die bei der individuetlen und Famitien-
entscheidung, bei welcher Hochschute man sich denn

bewerben sol[, eine wichtige RoIte spie[en.

Was die Studienfinanzierung angeht, so ist eindeutig,
daß die Studienförderung für Studierende sowohl der

öffentlichen ats auch der privaten Hochschulen eine
erhebliche Anstrengung unternimmt, die Zahtungsfähig-
keit der Famitie bei der Bemessung der Studienförde-
rung in Betracht zu ziehen und somit die Studien-
finanzierung sozialverträglich - oder zumindest
sozialverträglicher - zu gestalten. Gteichzeitig wird aber
auch klar, daß diese Form der Studienförderung die

Tabel[e 3: ProzentsaE der Studiengebühren, der durch Stipenden
kompensiert wird bggzlg3)

Durchsch nitt höchste
Einl<ommen

niedrigste
Einkommen

öff. Hochschulen
(4 Jahre +)

29 10

14

8o

64priv. Hochschulen
(+ Jahre +)

)1

Quelle: NCES, 6/9S

Tabelle 4: Prozentsatz der Gesamtstudienkosten, der durch
Ausbildungsförderung insgesamt (incl. dartehen und Work
Study) kompensiert wird.

Durchsch nitt höchste
Einkommen

niedrigste
Einkommen

öff. Hochschulen
(+ Iahre +;

20 9 43

priv. Hochschulen
(+ Jahre +)

33 77 59

Quelle: NCES, 6/95



soziaI bedingten Unterschiede in der Zahlungsfähigl<eit
keineswegs in ihrer Gänze aufhebt, sondern nach wie
vor den Studenten und ihren Familien - und nicht nur
den wohlhabenden - eine beträchtliche Last der Eigen-
beteiligung aufbürdet.

Der Wandel in der sozialen Zusammensetzung der Stu-
dierendenschaft auch an den l<ostspietigeren Hoch-
schulen in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren zeigt
aIterdings, daß mit Hilfe dieser Studienförderung trotz
der rapide steigenden Kosten immer mehr Famitien
diese Last auf sich und ihre künftigen Einl<ommen zu

nehmen bereit gewesen sind. Daß die Studierenden-
schaft in Stanford oder in Sarah Lawrence trotz dieser
Veränderungen nach wie vor l<ein getreues Abbitd der
amerikanischen Sozialstruktur ist, darf angesichts die-
ser Bedingungen nicht Wunder nehmen.

5. Lenner FüR DtE DEUTscHE Dlsrusslor't?

Es ist verfüh rerisch, aber höchst problematisch, aus
einer Analyse der Bedingungen und Wirl<ungen von
Studiengebühren in den USA Schtußfolgerungen für die
gegenwärtige Debatte in der deutschen Hochschutpoti-
tik zu ziehen. Die amerikanischen Erfahrungen sind
zweifeltos reichhattig und instrul<tiv, und man sotlte sie
noch sehr viel gründlicher verarbeiten, ats das in die-
ser l<urzen Betrachtung möglich gewesen ist.

Gleichzeitig muß jede Schtußfolgerung sich natürtich
die erhebtichen Unterschiede vor Augen hatten, die
zwischen dem US-ameril<anischen und dem deutschen
Hochschulsystem, aber auch zwischen den Wertvorstel-
lungen der amerikanischen und der deutschen Gesell-
schaft bestehen. Diese Unterschiede haben nicht
zutetzt mit der in den beiden Gesettschaften dem Staat
zugedachten Rolte zu tun, aber auch mit der normati-
ven Bewertung des Verhältnisses zwischen den Genera-
tionen. ln beiden Hinsichten unterscheiden sich die
beiden Geselischaften erheblich.
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ln votler Anerl<ennung dieser Unterschiede und der
damit jedem Vergleich sehr eng gezogenen Grenzen
wilt ich dennoch zum Abschluß drei Feststellungen
treffen, über die sich meines Erachtens vor dem Hinter-
grund der amerikanischen Erfahrungen auch in
Deutschland sehr wohl disl<utieren [ieße:

Studiengebühren tragen eindeutig und erheblich zur
Schaffung einer Dynamik von Angebot und Nachfrage
bei, die ihrerseits die Frage nach Leistung und Qualität
im Hochschulwesen nachdrücl<tich thematisiert.

Es [ohnt sich, vor dem Hintergrund der ameril<ani-
schen Erfahrungen insgesamt und umfassend über
Alternativen für die Finanzierung von Hochschulen
nachzudenl<en. Dazu gehören aber eben nicht nur Stu-
diengebühren, sondern auch

Mögtichkeiten einer kostendecl<enden und damit
institutionetI geförderte Forschungsteistungen
sowohI ermöglichenden wie honorierenden For-
sch u ngsfö rderu ng,

die Schaffung und Pflege von bleibenden und ertrag-
reichen Kapitatfonds nach Art der amerikanischen
Endowments zur Schaffun g größerer U nabhän gigl<eit

und Gestaltungsfähigl<eit von Hochsch ulen,
eine Verstärl<ung des Spendenaufl(ommens, vor a[[em

bei den Absolventen der jeweitigen Hochschule, und
eine wirkungsvotte Vermarl<tung der Leistungen, die
Hochschuten gegen Entgelt erbringen l<önnen - von
Sprachunterricht über berufsnahe Weiterbildung bis
zur Unternehmens- und Verwaltungsberatung.

Sozialverträgtichkeit bei hohen Studienkosten herzu-
stelten ist, wie die USA zeigen, schwierig, aber nicht
prinzipietl unmöglich. Man müßte das Ausmaß an

,,Kompensation", das mittets der Studienförderung für
einl<ommensschwache Gruppen setbst in einem so
kostspietigen System wie den ameril<anischen Privat-
hochschulen möglich ist, bei den in Deutschland sehr
vieI bescheideneren Kostengrößen eigentlich zu

beträchtticher Perfektion bringen l<önnen.

§ National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics 1995.
Washington: U.S. Department of Education, ry95
W Run auf Spitzen-Unis in den Vereinigten Staaten, Der Tagesspiegel, 12. Mai
1996

ffi Rebecca Sutterlin and Robert A. Kominski, Dollars for Scholars: postsecon-
dary Costs and Financing, 1990.7991 (Current Population Reports: Household
Economic Studies -P7o-39). Washington: U.S. Department of Commerce, 1994

ffi UCLA ponders going its own way: Public.private hybrid plan woutd remove
campus from uC system. San Francisco Examiner, July 3o, r995

ffi U.S. Department of Education, Financial Aid: The Student Guide, ry96197.
Washington: U.S. Department

S{l Hans N. Weiler, Wettbewerb, Leistung, Privatisierung: Vergleichende per.

spektiven zur Hochschulreform. Forschung und Lehre 5196,S.258-262
ll§ Die Leiterin der Bibliothek der School of Education der Stanford university,
Barbara Celone, war bei der Beschaffung der Daten für diese Arbeit aufleror-
dentlich hilfreich, wofür ich ihr sehr herzlich danke.
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Studiengebühren:
pos Schwerzer Modell und die
mit ihm gemochten Erfohrungen
Prof, Dr, Hons Heinrich Schmid,
Rektor der Universitöt Zürich

,,Würde Deutschland Studiengebühren einführen, würden

sich die Studentenzahlen zweifellos verringern, aber nur in

der Statistik, nicht in den Hörsälen.

1. Dre GnurosrnuKTUR DER Scnwerzen
HocnscruLFrNANzt ERUNG

ln der Schweiz bestehen zur Zeil zehn offiziell aner-

kannte Hochschuten: zwei Technische Hochschuten,
getragen vom Bund (Zürich, Lausanne) acht Universitä-

ten, die von einzelnen Kantonen getragen werden
(Zürich, Bern, Baset, Freiburg, St. Gatten, Lausanne, Neu-

enburg, Genf).

Die Kosten der Technischen Hochschulen trägt im

wesentlichen der Bund. Die Kosten der kantonalen Uni-

versitäten trugen - neben einer Subvention seitens des

Bundes - bis zum Jahr 1986 die acht sog. Hochschul-

kantone; diese Kantone finanzierten damit bis dahin

weitgehend auch das Studium der Studierenden aus

den r8 Nichthochschulkantonen.

Mit dem rasanten Anstieg der Studentenzahten seit
196o wurde diese Situation unhaltbar. Seit 1987 bezah-

len nun die sog. Nichthochschulkantone auf der Basis

einer interkantonalen Vereinbarung für ihre Studieren-

den ein Kopfgeld von zur ZeiI Fr.8.7oo pro Jahr an die

Hochschulkantone.

Diese Beiträge sind allerdings a[[es andere als kosten-

deckend: An der Universität Zürich decken sie tediglich

(l-E go

neun Prozent der Betriebskosten - bei einem Studente-

nanteiI aus diesen Kantonen von rund 45 Prozent. Die-

se interkantonate Vereinbarung endet 1998, und zur
Zeit [aufen spannungsreiche Verhandlungen zwischen

den Kantonen über die Art der Weiterführung ihrer Bei-

tragszahlung. Grundsätzlich anerkannt ist, daß die
Beiträge höher werden und nach den unterschiedlichen
Kosten der einzetnen Fakultäten bzw. Fakuttätsgruppen

differenziert werden müssen. Doch über die Beträge ist
man sich noch [ange nicht einig.

lm einzelnen machen die Nichthochschulkantone geltend

a) Die Hochschulkantone zögen aus ihren Hochschulen

einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen, und diesen

StandortvorteiI hätten diese abzugelten.

Die Nichthochschulkantone seien zwar bereit, die

Kosten der Lehre zu tragen, nicht aber diejenigen der

Forschung, höchstens einen AnteiI davon.

c) Besonders die Rand- und Bergkantone machen ge[-

tend, sie sähen keinen Anlaß, die vollen Studienkosten
ihrer Abiturienten zu bezahlen, da von ihnen z.T. nur 20

bis 3o Prozent wieder in ihren Kanton zurückkehrten, sie

sähen keinen Anlaß Entwicktungshilfe zugunsten der rei-

cheren Kantone zu leisten, dieser Wanderungsverlust sei

auszugleichen.

Diese Probtematik ist spezifisch für die Schweiz mit ihrem

föderalistischen System, in dem (im Unterschied zu den

deutschen Bundeständern) nicht alle Kantone eine eigene

Hochschule betreiben.

lch witl auf diese Spezialproblematik hier nicht weiter
eingehen; mit der Frage der Studiengebühren steht sie

insofern in Zusammenhang, als die künftige Entwick-

lung der Studiengebühren davon abhängen wird, wie
groß der Beitrag der Nichthochschulkantone an die
Hochschutkosten sein wird.

2. Dre ErrwrcrluNc DER SruorexeeBüHREN
AN DER UT.IIVENSITAT ZÜNICX

lm Zusammenhang mit dem Thema ,,Studiengebühren"
ist die Universität Zürich besonders in die Schlagzeilen
gekommen, und über den ,,Fa[[ Zürich" wird auch hier in
Deutschland diskutiert. lch schildere lhnen die Situation

und die Erfahrungen, die Zürich gemacht hat. Sie kön-

nen dies alterdings - mit Abweichungen im einzelnen -
ats exemplarisch für die Schweiz insgesamt ansehen.

Zunächst ist festzuhalten, daß das Universitätsstudium
in Zürich für die Studierenden nie ganz kostenlos war,

im Gegentei[.
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Preisöquivolenle für eine Semesterstunde von I833 bis 1994
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Abb. r zeigt diese Entwicklung in der unteren Kurve.

Die obere Kurve zeigt * mit alten Vorbehalten, die dazu

anzubringen sind - die Umsetzung der unteren Linie

auf den Kostenstand von heute, gemessen am Preis/

Kosten-lndex. Dabei zeigt sich, daß

im Jahre 1859 die Studiengebühren praktisch dop-
pelt so hoch waren wie heute,

im Jahre r98o das Studium so kostengünstig war
wie nie sonst und die Studiengebühren nur ein Fünftel

des Kaufwertes von 1859 betrugen,

mit den mehrfachen Erhöhungen der Studienge-
bühren in den letzten Jahren nach l(aufkraft nur erst

der Stand von 1951 wieder erreicht wurde.

Ein Vergleich mit dem Lohnindex würde noch vie[ extre-

mer zeigen, wie relativ günstig die Studiengebühren
heute im Vergteich mit dem 19. Jahrhundert waren.

Der Grund für diese Entwicklung tiegt auf der Hand: Die

Gebühren veränderten sich nominal über lange Jahre nur

wenig, und sie wurden nicht der Entwicklung der Kauf-

kraft des Frankens bzw. der Löhne und Gehälter ange-
paßt. Erst die Erhöhungen von 1986 und r99r wurden
mit der Teuerung begründet. Die Erhöhungen von 1993

und ry94 galten demgegenüber dem Ziel einer reaten

Erhöhung der Eigeneinnahmen der Universität.

3. KorsreuENZEN DER GEBüHRENERHöHUNGEN

a) Konsequenzen bezüglich der Studentenzahlen

Abb. z zeigt in der oberen Kurve die Entwicktung der

Studentenzahten von ry5o-t996 - mit den Daten der

Erhöhung der Studiengebühren.

Fl: sr

Aus dieser Darstellung ergibt sich:

Die erste Gebührenerhöhung von

r986 hatte keinen Einftuß auf die
Entwicl<lung der Studentenzahien.

Zum Zeitpunkt der Erhöhung von

r99r stoppt der Anstieg der Studen-
tenzahlen.

Mit derr zusätztichen Gebührener-
höhungen der lahre ry93 und ry94
sinl<t die Zahl der Studierenden
el<tatant ab. Von ry9t bis t994
reduzierte sich die ZahI der lmmatri-

kutierten um rund 5ooo Studieren-
de, d.h. um rund z3 Prozent des

Bestandes von 1991.

Heißt das, daß die Erhöhung der Studiengebühr rund

einem Viertel der Studierenden das Studium bzw. das

Weiterstudium unmögticht machte?

Antwort: Nein, das heißt es nicht. Die Situation ist
komplexer. Zu nennen sind vor a[[em 3 Punkte:

r. Die Zah[ der Studienanfänger hat sich nicht verändert
(vgl. untere Kurve der Abb. z; der kleine Rückgang

ry%194 hat andere Gründe: ln diesen Jahren hat je ein

TeiI der Zürcher Gymnasien aufgrund einer Verschiebung

des Schuljahres keine Abiturprüfungen durchgeführt).

z. Zur Erhöhung der Studiengebühr trat gteichzeitig

eine zweite Entwicklung: Über lange Jahre gab es an

der Universität eine sehr kostengünstige Krankenkasse,

kostengünstig wegen des relativ kleinen Risikos einer

vorwiegend jugendtichen Versicherungsgruppe. Auf-
grund der schweizerischen Gesundheitsgesetzgebung
hatte die Krankenkasse aber in den letzten Jahren
zunehmend erhebliche Ausgleichszahlungen an die
weniger begünstigten Krankenkassen zu leisten. Dies

hatte zur Folge, daß sich die Prämien der Studenten-

krankenkasse den a[[gemeinen Prämien anglichen.
7993 war dadurch die besondere Attraktivität dieser
Kasse dahingefallen und wurde aufge[öst.

Dieses Zusammentreffen von Gebührenerhöhung und

Wegfatt der günstigen Krankenkassenprämien hatte zur

Folge, daß es sich nicht mehr lohnte, wegen der mit
der lmmatrikulation verbundenen Vergünstigungen
auch nach Abschluß des Studiums noch weiterhin
immatrikuliert zu bleiben.

Das hatte eine Exmatrikulationswelle von ,,Karteilei-
chen" zur Folge. Diese We[[e ergriff auch die Doktoran-

den, die nach den bisherigen Bestimmungen nur im

GI:€



Semester der Anmeldung zur Promotion immatrikuliert
sein mußten, de facto aber - wegen der Vorzüge der

lmmatrikulation - in aller Rege[ immatrikuliert waren.

Auch diese exmatrikulierten sich weitgehend.

3. ln gleicher zeitlicher Koinzidenz kam noch ein drittes
hinzu: Die Nichthochschulkantone erklärten sich nicht
mehr bereit, beliebig [ange Studienzeiten ihrer Studie-

renden zu finanzieren. Sie begrenzten ihre Zahlungsbe-

reitschaft auf maximaI 16 Semester (inkt. Promotion).
Darauf reagierte die Zürcher Universitätsgesetzgebung

mit zwei Maßnahmen:

Die Züricher Regierung bekam die Kompetenz, die Studi-

enzeiten zu begrenzen und von Studierenden mit über

16 Semestern eine zusätzliche Gebühr von max. Fr. zooo
pro Semester zu erheben.

Auch wenn mit dieser Gesetzesänderung erst die
Rechtsgrundlagen für diese Maßnahmen gelegt waren

und sie selbst noch nicht eingeführt wurden, hatte dies

zur Folge, daß sich eine größere ZahI von Studieren-

den vorsorglich exmatrikulierte, um Semester zu spa-

ren - auch wenn sie, wie Untersuchungen zeigten,
trotzdem Lehrveranstaltungen besuchten. Damit kam,

nach der Elimination der ,,Karteileichen", neu das Phäno-

men des ,,Schwarzhörers" auf.

Atlerdings: De facto hat sich damit zwar die statisti-
sche ZahI der Studierenden vermindert, die in den

Lehrveranstaltungen anwesenden aber hat sich nicht
verändert, nur sind unter ihnen auch noch die

,,Schwa rzhörer".

lch bin sicher: Würde Deutschtand Studiengebühren in

entsprechender Höhe einführen, würden sich die Stu-

l-l: sz

dentenzahlen zweifellos auch verringern, aber wohl
auch nur in der Statistik und nicht in den Hörsäten.

b) Finanzielte Konsequenzen

Die Verdoppelung der Studiengebühren von Fr. 3oo
(r99r) auf Fr. 6oo (rgg+) hätte uns Mehreinnahmen von

rund rz Mio Fr. bringen müssen. Durch den Rückgang

der Studentenzahten betrugen die Mehreinnahmen
al[erdings nur rund 6 Mio Fr.

Dieser Betrag wurde aber gleich wieder aufgefressen

durch den Rückgang der nach Studentenzahlen be-

messenen Beiträge der Nichthochschulkantone, der
ebenfalls 6 Mio Fr. betrug. Und hinzu kam seitens der

Nichthochschulkantone noch die Stornierung der Bei-

tragszahlungen für Studierende mit mehr als 16 Seme-

stern, die uns am Schtuß Mindereinnahmen von rund

rz Mio Fr. bescherten.

Der Kanton Zürich hat sich nicht bereiterklärt, dieses

Loch zu stopfen. Wir haben diesen Betrag - vermehrt

durch zusätztiche Sparvorgaben -
nun inneruniversitär eingespart.
Damit sind wir im Moment befaßt,
und das bedeutet einen realen Lei-

stungsabbau innerhalb der Univer-
sität.

c) Korrekturmaßnahmen seitens der
Universität

Dem einen Ergebnis dieser Vorgän-
ge, daß die Studentenstatistik reali-

stischer geworden ist, kann sich die
Universität nicht widersetzen. Zu die-

ser Ehrlichkeit ist sie insbesondere

auch gegenüber den anderen Kanto-

nen und dem Bund verpflichtet. Daß

D ritte n icht fü r ,, Ka rteileich e n "
bezahlen wollen, ist verständ]ich.

Nicht akzeptabel ist aber in dieser Situation, daß Per-

sonen Leistungen der Universität beanspruchen, ohne
dafür zu bezahlen (und damit auch keine interkantona-
le und Bundes-Beiträge auslösen).

Um dem zu begegnen, haben wir eine offizielle lmma-

trikulationspfticht für Studierende und Doktoranden
eingeführt', wir werden diese auch durch gezielte Kon-

trotlen durchsetzen. Die universitäre Öffentlichkeit hat

dies zur Kenntnis genommen und über einen ersten

Erfolg kann ich bereits berichten: die Zahl der lmmatri-
kulierten ist in diesem Semester wieder um 23oo
gestiegen. Dies wird unsere Finanzen bereits wieder
um einen ersten Schritt verbessern.

Sludierende. Studienonlönger und Gebührenerhöhungen 1950-1996
7994, Ft.600.-

- Studierende
. Anfänger
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d) Wirkungen auf das Stipendiensystem

Hier ist nur weniges zu vermerken. Bei Stipendienemp-
fängern wird die höhere Studiengebühr praktisch r:r
auf die Stipendien übertragen. Da es um relativ kleine
Beträge geht (zx Fr. r5o pro Semester) schtägt das
a[[erdings nur bei den Stipendienempfängern durch,
die sich im Punktesystem gerade an einem Progressi-
onspunkt befinden. Zudem beträgt der Anteil der Sti-
pendienempfänger bei uns nur rund ro Prozent der
Gesamtstudentenzah[. Der Gesamtaufwand hätt sich
dadurch in relativ engen Grenzen. Es gibt zwar zur Zeit
Austritte von Studierenden aus soziaI schwächeren
Gruppen, die höhere Studiengebühr gibt dabei a[[er-
dings in aller Regel höchstens den letzten Ausschlag
und dem Stichwort: ,,Es wird atles teurer". Der Anstoß
dazu kann auch in einer Erhöhung der Mensapreise um

50 Rp. [iegen.

Bewußt ist dabei a[[en, daß die Kosten für Studiengänge
anderer (insbesondere privat getragener) Ausbildungs-
gänge des tertiären Sektors (Musik- und Kunst-Hoch-
schulen, Dolmetscherschulen oder Ausbildungsgänge
des Gesundheits- und Sozialwesens) ohnehin erheblich
höher sind.

Anfügen kann ich, daß eine zur Zeit in Gründung be-
griffene halb-staatliche Hochschule im Kanton Tessin
plant, eine Studiengebühr von Fr. 4ooo für Schweizer
und Fr. Sooo für Aus[änder pro Jahr zu erheben.

e) Staats- und hochschutrechttiche Aspekte

Gegen die Erhöhung der Studiengebühr von Fr. 3oo auf
Fr. 6oo in den )ahren ry93194 erhoben die Studierenden
staatsrechtliche Beschwerde beim Schweizer Bundesge-

richt. Vielleicht ist es von lnteresse, wenn ich auch darü-
ber noch kurz berichte.

Die Beschwerdeführer machten zum ersten geltend,
daß die bestehende Rechtsgrundlage, die der Zürcher
Regierung die Festlegung des ,,Kollegienge]des" über-
trägt, für eine so massive Erhöhung der Studienge-
bühren nicht ausreiche. Das Bundesgericht anerkennt,
daß es bei diesen Beträgen nicht nur um eine Anpas-
sung an die Teuerung, sondern um eine reale Verteue-
rung des Studiums gehe. Es handle sich somit primär

um eine finanzpolitische Handlung, die letztlich am
Ausgleich des Staatshaushaltes orientiert sei. Das sei

a[lerdings grundsätzlich durchaus rechtens. Dennoch
sei der Spielraum der Regierung begrenzt, da es sich

bei den Studiengebühren nie um eine an den fakti-
schen Kosten orientierten Abgabe gehandelt habe.
Trotzdem sei diese Erhöhung noch vertretbar, da sie
sich in einer Größenordnung bewege, die auch an
anderen Schweizer Hochschulen üblich sei.

Wo[lte man die Kompetenz der Regierung ausweiten,
so bedürfte dies einer neuen Rechtsgrundlage, die die-
se Kompetenz durch einen Rahmen oder einen Maxi-
malbetrag oder sonstwie in geeigneter Weise begrenzt.
Wie auch immer die Formulierung lauten wird, es ist
klar, daß sich die Studierenden einer solchen Regelung
widersetzen.

Zur Frage, ob auf diesem Weg im Extremfall generell
kostendeckende Gebühren erhoben werden könnten,
äußerte sich das Gericht nicht.

Als zweites riefen die Beschwerdeführer den lnternatio-
nalen Pakt vom 16. Dezember 1966 über wirtschaftti-
che, soziale und kulturelle Rechte an, den auch die
Schweiz unterzeichnet hat. Nach dessen Art. r3 Abs. z
lit. c anerkennen die Vertragsstaaten, daß ,,der Hoch-

schulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere
durch a[[mähliche Unentgetttichkeit, jedermann glei-
chermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich
gemacht werden muß."

Dazu hält das Bundesgericht fest, daß dieser Pakt nicht
einen gesetzgeberischen, sondern tedigtich einen pro-
grammatischen Charakter habe, der nicht self-executing
sei und insbesondere dem einzelnen Bürger keine sub-
jektiven und justiziablen Rechte verleihe, die er vor
schweizerischen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
geltend machen könnte.

lnsgesamt Iehnte das Bundesgericht damit die Be-

schwerde ab, machte aber darauf aufmerksam, daß sei-
ner Auffassung nach die Erhebung wirktich substantiel-
ler Studiengebühren rechtlich nicht ganz einfach sei.

4. ZuselamENFAssENDE ÜeenleeuNGEN

ln der DUZ (Deutsche Universitätszeitung) stand in
einer dpa-Meldung zu lesen: ,,ln welchem Ausmaß Stu-
diengebühren abschrecken, zeigt das Beispiel der Uni-

versität Zürich." Meinen Ausführungen konnten sie ent-
nehmen, daß dieser Satz vieI zu kurz greift. lm
gleichen Artiket steht auch zu lesen, in Zürich ,,nahmen
gleich im ersten Jahr nach der Gebühreneinführung
zwanzig Prozent weniger Anfänger ein Studium auf".
Dieser Satz ist schlicht fa[sch, doppett sogar: Erstens
ging es nicht um eine Gebühreneinführung, sondern
um eine Gebührenerhöhung - nach anderen, vorange-
gangenen - und zweitens ging nicht die ZahI der
Anfänger zurück, sondern vor allem die Zaht derer, die
mit einem Erstabschluß in der Tasche nach wie vor
immatrikuliert blieben - und dies nicht primär aus stu-
dienbezogenen, sondern aus finanziellen Gründen.

Lassen Sie mich auf der Basis der Situation in der
Schweiz und bezogen auf die Schweizer Verhältnisse
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zum Schtuß noch einige grundsätztiche Überlegungen
anschließen. Wie weit diese auch für die Situation in

Deutschland oder anderen Ländern gelten, müssen Sie

entscheiden.

Die Diskussion um die Studiengebühren leidet bei uns

darunter, daß sie in aller Regel isoliert von a[[en ande-
ren Fragen der Hochschulfinanzierung geführt wird.
Thema ist vor a[[em die Frage der Zumutbarkeit, vor
altem der sozialen Zumutbarkeit der Gebühren. Gespro-

chen wird von der Chancengleichheit, vom [iberalen
Zugang zur Bildung, vom ,,Recht auf Bildung". Das ist
alles gut und recht, kommt aber eigentlich erst zum
Tragen, wenn die Gesamtfinanzierung der Hochschulen

stimmt. Doch eben da liegen die Probleme.

ln der Schweiz tragen zur Hochschutfinanzierung bei

der Trägerkanton
die Nichthochschutkantone

der Bund

eingeworbene Drittmitte[, vor allem für die

Forsch ung

Eigeneinnahmen der Hochschuten, darunter
auch die Studiengebühren.

Der Anstieg der Studentenzahlen, die schlechte finanziel-

le Lage der öffentlichen Hand und in der Schweiz der zur
Zeit in Gang befindliche Neuaufbau von Fachhochschulen

führen dazu, daß die öffentliche Hand an eine Grenze

ihrer Möglichkeiten für die Hochschulen gestoßen ist.

Und auf Steuererhöhungen möchte man aus gesamtwirt-

schaftlichen Gründen wo immer möglich verzichten.

Damit sind wir in einem circulus vitiosus: Der Bildungs-
bedarf steigt, die Beiträge der öffentlichen Hand gehen

zurück, ein numerus clausus aus finanziellen Gründen
wird abgelehnt und gleichzeitig ist man auch gegen

eine Erhöhung der Studiengebühren. Das geht insge-

samt nicht auf.

Als Gesamtpaket müssen meines Erachtens die folgen-
den Fragen neu diskutieft werden:

r. Die Öffenttichkeit und damit der Staat hat sich zu

überlegen, wie viel ihm die Bitdung im Vergleich mit
anderen Staatsaufgaben wert ist. ln der Schweiz ist die
Bitdung in den letzten Jahren eindeutig zu einer Poster-
iorität geworden. Soll das so bteiben?

ln der Schweiz stellt sich spezifisch die Frage, wie
viel die Nichthochschutkantone bereit sind, zu den
Gesamthochschutkosten beizutragen. Von den Hoch-

schuten profitieren auch sie, sowohl von der Lehre wie
von der Forschung.

Wie steht es eigentlich mit der Wirtschaft? ln den

nichtuniversitären Berufsausbildungsgängen trägt das

Gewerbe beträchttiche Ausbitdungskosten, durch die
Arbeit der Lehrmeister, die Lehrfunktionen der erfahre-
nen Angestellten und den Lehrlingslohn. Denjenigen
Wirtschaftsbereichen, die Hochschutabsolventen anstel-
len, werden gut vorbereitete Arbeitskräfte praktisch
kostentos frei Haus getiefert. Wären nicht auch diese
Bereiche zur Hochschulfinanzierung beizuziehen?

ln Zürich versuchen wir zur Zeit, für die Einrichtung
eines spezifischen Studiengangs in Banking und Finance

Beiträge der Banken und Versicherungen zu gewinnen.

lm Moment zögern diese noch, weniger aus finanzietlen
als aus ordnungspotitischen Gründen: Die Grundausbil-
dung sei in unserem potitischen System Sache des
Staates. Aber was, wenn der Staat diese Aufgabe nicht
mehr erfüllen kann?

4. Die Studiengebühren. Daß hier soziale Übertegungen

ins Spiel kommen, liegt auf der Hand. Doch es gibt noch

andere Gesichtspunkte zu bedenken. Es gibt in unserem

Bildungswesen eine erhebliche Diskrepanz zwischen
dem praktisch kostenfreien Hochschulstudium und ande-
ren Bildungsanbietern, die in ganz anderem Maße
kostendeckend arbeiten müssen. Damit ist ein Wettbe-
werb zwischen den staatlichen und den privaten Anbie-
tern praktisch ausgeschlossen. Die Folgen kennen wir
a[[e: die überfüllten staat]ichen Hochschulen. Wäre hier
eine Chancengteichheit, nicht nur für die Auszubilden-
den, sondern auch für die Anbieter sähe es an unseren

Universitäten ganz anders, und ich meine - besser aus.

Vorschtäge, wie dies machbar wäre, liegen durchaus
vor. Als BeispieI nenne ich nur das Stichwort,,Bil-
d ungsgutschei n".

Grundsätzlich ist zu fragen, woher sich der bisher weit-
gehend für setbstverständtich gehaltene Anspruch auf
ein mehr oder weniger kostenfreies Hochschulstudium
eigentlich herleitet (gerade auch im Verhältnis zu ande-

ren, vom Auszubildenden zu bezahtenden Ausbitdungs-
gä n ge n).

Zu diskutieren wäre die Frage, ob die Hochschulbildung
als individuetles, privat zu erwerbendes oder als kol-
lektives, durch die öffentliche Hand zu finanzierendes
Gut anzusehen ist oder in welchem Verhältnis diese
beiden Aspekte zueinander stehen sollen.

Gewiß hat die Gesellschaft ein kollektives lnteresse an

gut ausgebildeten Akademikern, Arzten, Lehrern, Juri-
sten, Politikern, Naturwissenschaftlern und Technikern;
zu deren Ausbildung sotl sie durchaus ihren Teil beitra-
gen. Doch die Studierenden haben von ihrem Studium
auch einen individuel[en Gewinn, nicht nur in intel[ek-
tueller und geistiger, sondern langfristig auch in finan-
zietler Hinsicht. Sie sind letztlich ja nicht ,,Opfer", son-
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dern Nutznießer ihres Studiums. Die Kosten für Bitdung

sind nicht nur für die Gesel]schaft insgesamt, sondern

auch für die einzelnen Studierenden eine lnvestition in
die Zukunft. Warum sol[en sie sich daran nicht beteili-
gen? Den sozialen Ausgleich sähe ich dabei nicht in

einer einfachen Übertagerung der Studienkosten auf
Stipendien, sondern auf dem Weg von Darlehen. Geht

man z.B. von einer iährlichen Studiengebühr von
Fr. 4ooo aus, würde am Ende eines zwölfsemestrigen

Studiums eine Darlehensschuld von Fr. 24.ooo beste-

hen; diese so[[te nach einem erfolgreichen Studium
eigentlich zurückbezahlt werden können.

Und nur nebenbei: Zweifellos hätte ein höherer finanziel-

ler Eigenbeitrag der Studierenden auch einen positiven

Einfluß auf die Ernsthaftigkeit, die lntensität und die

Qualität ihres Studiums. Davon würden a[[e profitieren.

So plädiere ich dafür, die Frage der Studiengebühren

nicht isoliert und ausschließlich als soziales Problem zu

diskutieren, sondern als Teil der Frage der Hochschulfi-

nanzierung überhaupt - und dies im Kontext des gesam-

ten Bildungs- und Ausbildungswesens, gleichgültig, ob

dessen lnstitutionen in staatlicher oder privater Träger-

schaft stehen. I

Immolrikulotionspflicht für olle Studierenden
und Doktorqnden

Studierende haben sich so [ange an der Universität zu imma-

trikulieren, als sie Leistungen der Universität beanspruchen.
Dazu gehören insbesondere die Teitnahme an Lehrveranstal-

tungen, die lnanspruchnahme von Beratung und Betreuung,

die Benutzung von Bibtiotheken, Sammlungen und des
Rechenzentrums sowie das Anmelden zu und das Absolvieren
von PrLifungen.

Einer entsprechenden Einschreibepflicht unterliegen auch die

Auditoren.

Doktoranden haben sich während der ganzen Doktorandenzeit
bis zum Abschluß des Promotionsverfahren zu immatrikulie-
ren. Doktoranden bezahlen eine reduzierte Kotlegiengeldpau-
schate von Fr. 1oo.- pro Semester (ptus den Semesterbetrag
von Fr. 46.-).Personen, die Leistungen der Universität in

Anspruch nehmen, sind verpflichtet, sich über die Berechti-
gung zur Benutzung der Universität auszuweisen (Legitima-

tionskarte, Auditorenschein). Wer dieser Pflicht nicht nach-

kommt oder die Berechtigung, Leistungen in Anspruch zu

nehmen, nicht nachweisen kann, wird von der entsprechen-
den Leistung ausgeschlossen und weggewiesen.

Anmeldung zur lmmatrikulation bis r. Februar t996.

Eine Studienzeitbeschränkung oder eine Zusatzgebühr für
Studierende mit mehr als 16 Semestern wird zur Zeit nicht
eingeführt.

Ankündigung des Rektorates der Universität Zürich, Januar ry96.
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bühren
ngen hrungen ous fünf Löndern

Ein Schlußwort

Prof. Dr. Detlef Müller-Böling, Leiter des CHE
Centrum fur Hochschulentwicklung, Gütersloh

,,Die Erfahrungen aus

Ländern mit Studienge-

bühren können uns zeigen,

welche Wirkungen in

Deutschland zu erwarten

wären."

1. AneuTTeNTATIONSBEREICH E

Bei dem Thema Studiengebühren geht es um fünf
Argumentationsbereiche, die imptizit oder exptizit von

allen Referenten angesprochen wurden:

bildungspotitische Argumente
sozialpotitische Argumente
verteitungspotitische Argumente
hochschutpolitische Argumente sowie
fi nanzpolitische Argumente.

2. BIIouIeSPoLITIScHE ARGUMENTE

z.r. Anforderungen

Atle hoch entwicl<elten Länder dieser Erde haben seit
Anfang der sechziger Jahre ihre Hochschutsysteme
quantitativ erweitert von rund 5 Prozent eines Alters-

iahrgangs bis auf 3o bis 5o Prozent. Die Begründung
hierfür ist, daß wissenschafttiche Erkenntnis und
Methodik in einem nie gekannten Ausmaß Grundtagen

unserer Entscheidungen sind. Wir leben in einer wis-

senschaftsbasierten Gesellschaft, aus der sich zwangs-

läufig die Forderung ergibt, breite Schichten wissen-
schaftlich zu bitden. Mit anderen Worten: unsere
Gesellschaft braucht viele Studierende, wenn auch
nicht alle nach gleicher Art und Güte, sondern differen-
ziert nach verschiedenen Schwerpunl<ten, Studienzeiten

und Abschtüssen, die dann WiderhalI in den verschie-
densten Bereichen des Arbeitsmarktes finden.

Rückgang der Studierendenzahlen wäre geseltschafttich

fatal und bildungspolitisch ein Rückschritt hinter Errun-

genschaften der letzten drei Jahrzehnte.

Studiengebühren dürfen also niemanden vom Studium
abschrecken. Hierbei sind obiektive wirtschaftliche Kriterien

der Finanzierung eines Studiums ebenso zu berücksichtigen

wie psychotogische Aspekte der Furcht vor Verschuldung.

Diese bildungspolitische Anforderung ist zuerst einmal
auf die GesamtzahI der Studierenden gerichtet. Sie

erfährt ihre Differenzierung, wenn es um soziatpoliti-
sche Anforderungen der Nichtausgrenzung bestimmter
gesetlschaft ticher Gruppen geht.

z.z. Auständische Lösungen und Erfahrungen

Die berechtigte Sorge einer generell abschreckenden
Wirl<ung von Gebühren auf die Studienneigung l<ann

nach den Erfahrungen anderer Länder offensichtlich
nicht aufrechterhatten werden.

Die angeblich abschrecl<ende Wirkung von Studienge-
bührenerhöhungen an der Universität Zürich hat Hans

Schmid sehr deutlich als Abschreckung von einem
großen TeiI Scheinstudierender nachweisen l<önnen,

die studentische Subventionen abschöpfen. Ein

grundsätzlich abschreckender Effel<t auf die Studienan-
fänger durch auch drastisch steigende Studiengebühren
ist in der Schweiz nicht festzustelten.

Auch in den Niederlanden ist keine generetIe

Abschreckung der Studienneigung aufgrund von Studien-
gebühren ersichtlich. Mit 3o bis 35 Prozent eines Alters-
jahrgangs studieren dort wahrscheinlich anteilmäßig
sogar etwas mehr eines Jahrgangs ats in Deutschland.

Den wichtigsten Hinweis erhatten wir aus Australien, wo
Studiengebühren 1989 eingeführt wurden: Die Studienan-
fängerzahten sanken keineswegs ab, sondern stiegen im
GegenteiI an, offensichtlich unabhängig von HECS.

23. Fazit bitd ungspotitischer Argumente

Das Argument, Studiengebühren hätten eine grundle-
gend abschreckende Wirkung auf die Studienneigung, ist
nicht hattbar. Die Studienneigung ist offensichtlich von
einer Vielzahl anderer Faktoren, insbesondere aber von
den zukünftigen Einkommenserwartungen abhängig.

3. SozrnlpoLrnscHE Aneumeure

Im Gegensatz zu anderen, die implizit oder exptizit mit
Studiengebühren auch eine Reduzierung von Studie-
rendenzahlen wünschen, ist man im Ausland, wie
sicherlich mehrheitlich auch bei uns, der Meinung, ein

l-l: so

3.r. Anforderungen

Unabhängig von der genere[[en Problematik der
abschreckenden Wirkung durch Studiengebühren wer-
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den besondere H ürden für spezielte Gruppen in der
Bevölkerung befürchtet. Ungleichheiten aufgrund wirt-
schaftticher, regionaler und geschlechtsspezifischer
Unterschiede sotlen nicht entstehen. Diese soziaten
Errungenschaften der sechziger und siebziger Jahre
genießen in atlen Ländern einen hohen potitischen und

moralischen Stetlenwert.

3.2. Ausländische Lösungen und Erfahrungen

Die betrachteten Länder verfotgen unterschiedtiche
Ansätze, mit dem Problem der Soziatverträglichkeit von
Studiengebühren umzugehen.

Der Weg zur Vermeidung wirtschaftlicher und sozialer
Setektion in den USA ist ein ausgebautes staattiches
und privates Stipendiensystem, verbunden mit der
need-btind-admission-Potitil(, d.h. der Zulassung unter
Ausb[endung der Zahlungsfähigl<eit des Bewerbers.

Ahnlictr ist die Situation in den Niedertanden: Ein System

von Zuschuß und Dartehen, das auch die Lebenshal-
tungsfinanzierung mit einschtießt, solI Chancengteichheit

sichern. Neuerdings wird eine Leistungsl<omponente in

der Form eingebaut, daß bei erbrachter Studienleistung
das Dartehen in einen Zuschuß umgewandelt wird.

Für Japan hat Haruo Nishihara drei Wege genannt, wirt-
schafttiche Restriktionen nicht zum Engpaßfaktor beim

Hochschutstudium zu machen: finanzielte Vorsorgepla-
nung durch die Eltern, staatliche und private Stipendien
(in Darlehensform, teils verzinst, teils unverzinst) für etwa

z5 Prozent der Studierenden, sowie Nebenerwerb für
knapp 9o Prozent alter Studierenden, Aufgrund der wirt-
schafttichen Allgemeinsituation l<ommt es in letzter Zeit

atlerdings zu Eintrittsbarrieren für spezielle Gruppen, etwa

Studentinnen aus der Provinz, die sich die Lebenshat-

tungskosten in Tokio nicht mehr leisten können und nun-

mehr an den staatlichen Hochschuten vor Ort studieren.

Für die Schweiz hat Hans Schmid ebenfat[s einen Austritt
sozial schwächerer Gruppen konstatiert, und dies ebenso

auf die atlgemeine Teuerung zurückgeführt, zu der auch

die Studiengebühren gehörten. Dies mag nicht zuletzt
damit zusammenhängen, daß ein privates oder staatli-
ches Stipendiensystem wenig ausgebaut ist. Nur rund ro
Prozent der Studierenden erhalten ein Stipendium.

Australien hat dagegen ein Systern der Studierenden-
mitfinanzierung entwickett, das in zweierlei Weise ein

wettweites Novum darstetlt: Erstens ist es vom Ein-

kommen der Eltern unabhängig und zweitens steltt es

die Verbindung zum zukünftigen Einkommen des Al<a-

demikers her. Da eine Gebührenzahtung nur greift bei

ausreichendem späteren Einl<ommen, ist die Soziatver-
trägtichl<eit votl gewährleistet.

Die Synopse der wohl wettweit intensivsten Untersu-
chungen über die möglicherweise abschreckenden Wir-

kungen von Studiengebühren, die Bruce Chapman hier
vorgetragen hat, ist denn auch sehr eindeutig: Wenn

überhaupt, dann hat HECS nur einen vernachtässigbar
geringen Einftuß auf die Studienneigung gerade auch

bei Schutabgängern aus niederen wirtschaftlichen und

soziaten Schichten.

33. F azit soziatpolitischer Argumente

Die mögtiche wirtschafttiche, regionale oder ge-

schtechtsspezifische Setel<tion durch Studiengebühren
ist außerordenttich ernst zu nehmen. Wahrschein[ich ist
sie nie vö[[ig auszuschließen, wie der AnteiI höherer
sozialer Schichten an den Studierenden in Deutschtand
auch ohne Studiengebühren zeigt (die Soziaterhebun-
gen des Deutschen Studentenwerks zeigen dies sehr
deuttich). Atterdings bestehen lnstrumente und Mode[[e

- das australische scheint hier ein besonders gutes
Beispiel - mit denen man die soziale Setektion offen-
sichtlich weitestgehend zurücl<drängen kann.

4. VenrEtuNcspoLrnscH E Aneumerre

4.r. Anforderungen

Bei einem System des Gratis-Studiums ist zu fragen,
wer die eigentlichen Tahler der Hochschulen sind; denn
Nutttarif bedeutet ia keineswegs kostentoses, tedigtich
unentgettliches Studium.

Durch die starke Überrepräsentanz wirtschafttich bes-

sergeste[[ter Gruppen unter den Studierenden bei
gleichzeitiger Finanzierung des Hochschulsystems durch
atle geseltschaft[ichen Gruppen findet de facto eine Ein-

l<ommensübertragung von einkommensschwachen auf
einl<ommensstarke Schichten, von,,arm" zu,,reich"
statt. l(onkret, die sch[echter verdienenden Nichtakade-
miker bezahlen die Studienl<osten für ciie besser ver-
dienenden Akademil<er.

Diese Umverteitung ist nur zu tolerieren, wenn man

den Nutzen eines Studiums einzig der Voll<swirtschaft
insgesamt zuschreibt. Dazu muß man unterstetten,
daß ein Studium sich atso vollständig oder zumindest
zum weitaus überwiegenden TeiI für die Gesetlschaft
insgesamt, atso gerade auch für den Nichtakademiker,
auszahlt. Ein besonderer Vorteil für den einzelnen
Akademiker darf dann andererseits nicht bestehen
oder muß zumindest vernachtässigbar gering sein. Die

Votkswirte diskutieren dies unter dem Stichwort des

öffentlichen oder privaten Gutes. Öffenttiche Güter
sind durch den Staat zu finanzieren, private Güter
in divid uett.
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Länder mit Studiengebühren argumentieren, Hoch-

schutbitdung verschaffe der gesamten Voll<swirtschaft

und allen in ihr lebenden Menschen mehr wirtschaftli-
che und soziale Wohlfahrt ebenso wie l<utturelle
Lebensqualität. Andererseits sei aber auch nicht zu

bestreiten, daß jeden Akademiker individuett höhere

Einkommen, humanere Arbeitsplätze und größere

Handtungs- und Freiheitsspieträume ats den Nichtal<a-

demiker erwarten, sie also einen individue[[en Zusatz-

nutzen haben, den Nichtakademil<er nicht haben. lnso-

fern wird Hochschutbildung als hatböffenttiches oder
halbprivates, atso als gemischtes Gut betrachtet, das

dementsprechend sowoht durch die Gemeinschaft als

auch durch das lndividuum finanziert werden muß.

Dem wird oft entgegengehatten,
Akademil<er würden der Gesett-

schaft die lnvestition in die teure

Ausbildung durch höhere Steuern

während ihres Berufstebens
erstatten. Diese These ist mehr-

fach widertegt worden. Stettt man

das Verhättnis der über die
Lebenszeit geteisteten Steuern
den erhattenen Bitdungstransfers
gegenüber, so ergeben sich ein-

deutig positive Satden für Al<a-

demil<er. Nach neueren Be-

rechnungen übernehmen die
Nichtal<ademiker trotz ihrer deut-

Iich geringeren Lebenseinl<ommen

über die Steuern zlvischen 8o

und 9o Prozent der akademi-
schen Ausbild ungskosten.

schulsysteme der USA und Japans. Andererseits mögen

aber auch die unterschiedlichen Berechnungsgrundtagen

für die Kosten einer Hochschute, eines Studiums oder

eines Studierenden eine Rolte spielen.

43. tazit verteilungspolitischer Argumente

Während in Deutschland, den sl<andinavischen Ländern

und Österreich Hochschutbitdung als öffenttiches Gut

angesehen wird, das durch die Altgemeinheit insgesamt

zu finanzieren ist, sehen eine Vielzahl anderer Länder

einen Beitrag der Studierenden an der Finanzierung
des Studium gerade auch unter Gesichtspunkten der

Verteilungsgerechtigl<eit als notwendig an.

Dr. Roland Kaehlbrandt (Bertelsmann Stiftung), Prof. Dr. Hans'Uwe Erichsen und

Prof. Dr. Detlef Müller-Böling auf der Pressekonferenz anläßlich der Veranstaltung.

Andererseits gibt es auch Mitnahmeeffekte durch
Scheinimmatrikulationen. Berechtigterweise gibt es

eine VielzahI von finanzietten Vergünstigungen für Stu-

dierende: verbitligte Kranl<enkassenbeiträge, Versiche-

rungstarife, Benutzung öffentlicher Verl<ehrsmittet, Ein-

trittskarten, kostenlose l(ontoführung oder Vorteite auf
dem Arbeitsmarkt durch Sozialversicherungsfreiheit.
Diese für aktiv Studierende durchaus sinnvotle Rege-

lung wird durch Scheinstudierende zum Schaden alter

übrigen Arbeitnehrner mißbraucht.

4.2. Auständische Erfahrungen und Lösungen

A[[e Referenten haben darauf hingewiesen, daß es Ziel

von Studiengebühren in ihren Ländern sei, die Umver-

teilung von arm auf reich abzumildern. Dabei differieren

die genannten Anteite studentischer Finanzierung zwi-

schen 9 und 53 Prozent. Dies liegt einerseits an den

unterschiedlichen Entwicl<tungen in den rein staattichen

Hochschutsystemen der Niedertande, der Schweiz und

Australiens, sowie der gemischt staatlich-privaten Hoch-

Einen,,gerechten" AnteiI an öffentlicher und privater

Finanzierung festzulegen, dürfte nicht möglich sein. ln

den betrachteten Ländern tiegt der private AnteiI bei den

staatlichen Hochschuten zwischen zo und 3o Prozent.

Eine nicht unwesentliche Wirkung von Studiengebühren

wäre der Abbau erschtichener Subventionen durch
Scheinstudierende bei den Krankenkassen, Verl<ehrsbe-

trieben, Studentenwerken und Rentenversicherungsträ-
gern, die zu Lasten alter Steuerzahler oder Arbeitneh-

mer gehen.

5. HocnscHULpoLrnscHE ARGUMENTE

5.r. Anforderungen

Während von einer Seite argumentiert wird, durch Stu-

diengebühren entstehe ein erstrebenswertes Dienstlei-

ster - Kunden - Verhältnis, in dem gerade die Studie-

renden neue Einflußmöglichkeiten auf die Hochschulen

erhatten, befürchten andere mit einer derartigen Kom-
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merziatisierung der Hochschulen degeneriere Bitdung
zur Ware, das Verhättnis von Lehrenden zu Lernenden

lasse sich nicht mit dem Produzenten und l(onsumen-
ten einer Dienstteistung vergleichen. Nun ist ein ange-

messenes Betreuungsverhältnis zumindest eine Voraus-
setzung für eine intensive und vertrauensvotte
Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Lernenden.
Die unentgeltliche Massenlehre hat in Deutschland wei-
testgehend dazu geführt, daß Professoren die Lehre

als hoheitlichen Akt ohne Bezug zu der AnzahI und
den Ansprüchen der Lernenden betrachten (müssen),

während die Studierenden das Angebot klaglos wie ein

Naturereignis hinnehmen, ohne sich mit eigenen
Bedürfnissen und Konsequenzen auseinanderzusetzen.
Das derzeitige Verhättnis kommt - im übrigen auch bei

Hochschulpolitikern - sprachtich so diffamierend, aber
offensichttich auch so charakterisierend im Begriff der
Studenten(über)tast zum Ausdrucl<. Es scheint gerade-

zu wie ein lrrwitz cies Hochschulgedanl<ens, daß Stu-

dierende als ,,Last" empfunden werden.

lnsofern wird die Frage gestettt, ob sich durch Studie-
rende, die auch Geld mitbringen, auf beiden Seiten ein

EinsteltungswandeI vollzieht.

5.2. Ausländische Lösungen und Erfahrungen

lnsbesondere Hans Weiter hat auf die steuernde Wir-

kung von Studiengebühren innerhatb der Hochschuten

hingewiesen. ln den USA sind Studierende und ihre
Eltern aus der Sicht der Hochschuten zahlende Kunden,
die umworben, informiert und l<onsuttiert werden. Aus

der Sicht der Studierenden und ihrer Eltern bewirken
Studiengebühren einen Anspruch auf Leistung der
Hochschuten über die l(ausatl<ette,,Studium-Diptom-
Beruf". Dabei entsteht eine enge Verbindung zur Qua-
Iitätsanforderung, die letztlich offensichttich wirl<ungs-

votler ist als Studienreforml<ommissionen.

Ferdinand Mertens machte für die Niederlande deutlich,
daß Studiengebühren Teil der umfassenden Hochschul-
politik sind, den Hochschulen mehr Autonomie und
Freiraum zu geben, sie andererseits aber auch im Wett-
bewerb untereinander um Quatität ringen zu [assen.
Studiengebühren als ein Tei[ der studierendenbezoge-
nen Finanzierung der Hochschuten führen dazu, daß die

Hochschulen an der Werbung um Studierende interes-
siert sind. Gteichzeitig sind die Studierenden frei in der
Waht der Hochschule. Dies führt zu einer aktiven lnfor-
mationspolitik der Hochschulen und zur Transparenz
um die Qualität. Der Staat unterstützt diesen Prozeß.

5.3. Fazit hochschulpotitischer Argumente

Gesucht wird derzeit wettweit, insbesondere in den bis-

her staattich dominierten Hochschulsystemen, nach
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neuen Steuerungsmechanismen zur Sicherung der Qua-
Iität der Hochschulen. Studiengebühren können hier
sicherlich nur einen Part im Verband mit einer Reihe

anderer lnstrumente wie Evatuationen, Wettbewerb,
Profitbitdung oder Leistungstransparenz spielen. Mit
Studiengebühren wird die Rolle und der Einfluß der
Studierenden im Verband Hochschule neu definiert.
Durch einen Beitrag der Studierenden zur Finanzierung
der Hochschuten kommt es bei Lehrenden wie Studie-
renden offensichtlich zu einer gründlichen Auseinander-
setzung mit dem individuelten Wert und Nutzen des

Studiums. Es l<ommt zu einem Wettbewerb um Studie-
rende, der über l<onkurrenzfähige Studiengangprofile
und attral<tive Studienbedingungen geführt wird. Der
Einftuß der Studierenden auf die Gestattung und Qua-
lität von Lehre und Curricula wird gesteigert. Diese
Nachfragemacht l<önnte durch den Staat als Anwalt für
die Studierenden unterstützt werden.

6. FtrnrzpolrnscHE AReumeNre

6.r. Anforderungen

lm Verhältnis zu anderen Ländern sind die Hochschulen

in Deutschtand eindeutig unterfinanziert. Das ist in den
Ietzten Jahren durch verschiedenste Zahten deuttich
gemacht worden. lch will dies hier nicht wiederholen.

Dies liegt nicht zutetzt daran, daß man bei uns die not-
wendige Expansion des Hochschutwesens weitgehend
kostenneutraI ats zeitbegrenzte,,Untertunnetung des

Studentenberges" angesehen hat.

Die Unterfinanzierung atlein durch Effizienzgewinne,
also d urch i n nerorganisatorische Restrukturierung, oder
wie auch gelegenttich zu hören ist, erst nach strul<turet-
len Reformen innerhatb der Hochschulen, abbauen zu

woIten, erscheint nicht nur äußerst zweifethaft, sondern
auch bildungspolitisch fahrlässig.

Sofern der Staat seine Finanzierungen nicht erhöhen
l<ann oder witl, müssen zur Sicherung der Qualität der
Hochschulen andere Wege der ausreichenden Finanzie-

rung gefunden werden. Ein Weg, der in anderen
Ländern gegangen wurde und eine spürbare und
dauerhafte Zusatzfinanzierung darstetlen kann, sind
Studiengebühren. Dazu müssen allerdings die Einnah-
men den administrativen Aufi,ryand auch von Sozialver-
träglichkeitsprüfungen bei weitem übersteigen. Dies

erfordert eine unbürokratische und kostengünstige
Abwicklungsmethode.

6.2. Aus[ändische Lösungen und Erfahrungen

Bruce Chapman hat für Austratien sehr deutlich
gemacht, daß der weitere Ausbau des Hochschut-

FI=



systems auf hohem quatitativem Niveau ohne
Studiengebühren nicht mögtich gewesen wäre. Neben

den verteilungspotitischen Argumenten war dies die

entscheidende Triebfeder für die Einführung von
HECS. Man wotlte mehr Studierende bei gteicher
Ausstattu ng.

ln gleicher Weise hat Ferdinand Mertens für die Nieder-

[ande argumentiert. Der Staat habe nicht genügend

Mittel zur Verfügung, um die gestiegenen Studieren-
denzahlen auf hohem Niveau auszubitden.

Auch in Japan hat sich der Staatsanteil an der Hoch-

schulfinanzierung sowohI im privaten wie im staatli-
chen Bereich in den letzten Jahren deuttich verringert,

so daß der FinanzierungsanteiI durch Studiengebühren

stetig gewachsen ist.

Das australische HECS erweist sich durch die Kopptung

an die Einkommensteuerzahlung ats außerordentlich
unbürol<ratisch und l<ostengünstig. Es gibt keine auf-

wendige Vorprüfung der Bedürftigkeit, sondern eine -
im Zuge der Einl<ommensteuererktärung - sowieso
erfotgende FeststeItun g der Zahlungsfäh i gkeit.

6 3. tazit fi nanzpolitischer Argumente

Der quantitative Ausbau des Hochschutsystems ohne
qualitative Einbußen war in den betrachteten Ländern

offensichttich ohne Beteitigung der Studierenden an

der Finanzierung nicht mögtich.

Die größte Sorge in Deutschtand sowohl in den Hoch-

schuten wie auch bei den Hochschulpolitikern besteht

im Mißtrauen gegenüber den Finanzpotitikern, Studien-
gebühren im attgemeinen Staatssäcl<el zu vereinnah-
men und nicht zur Aufstocl<ung der Hochschulhaushalte

zu nutzen. Berlin und wohl Niedersachsen machen sich
jetzt mit Einschreibgebühren von 1oo DM, die vom
Staatszuschuß im vorhinein abgezogen werden, auf
diesen - aus Sicht der Qualitätssicherung der Hoch-

schulen - falschen Weg. Es kommt dann ledigtich zu

einer Sanierung der Staatsfinanzen, nicht aber zu dem

notwendigen finanzietlen Ausbau der Hochschulen.

Anders in Austratien: Dort hat man die Zusatzfinanzie-

rung per Gesetz abgesichert und durch die Festlegung

des Anteils an Studiengebühren in Höhe von zo Pro-

zent und staatticher Finanzierung von 8o Prozent der

Studienl<osten auch dafür gesorgt, daß der Staat sich

nicht mehr aus der Verantwortung zurücl<ziehen l<ann,

da seine Zuweisungen an die private Finanzierung
gebunden sind.
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Fozil
r. Bildungspolitische Argumente im Hinbtick auf eine generel[ studienabschreckende Wirkung von

Studiengebühren sind nicht haltbar.

z. Sozialpolitische Gründe könnten gegen Studiengebühren sprechen, sofern man nicht sozialver-

trägliche lnstrumentarien einführt, wie sie etwa im australischen Modell verwirklicht sind.

3. Verteilungspotitische Argumente sprechen sehr deutlich für einen Beitrag von Studierenden an

der Finanzierung des Hochschulsystems.

4. Hochschulpolitische Argumente sprechen mit einer großen Ptausibilität für Studiengebühren.

5. Aus finanzpotitischen Gründen ist die Einführung von Studiengebühren zur Qualitätssicherung
des deutschen Hochschulsystems dringlich, sofern sie nicht zu Kürzungen der staatlichen Zuwen-

dungen führt.


